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DIE ENTDECKUNG
DER ROMISCHEN EPOCHE
IM KANTON SOLOTHURN

Ein Beitrag zur Geschichte
des Historischen Vereins des Kantons
Solothurn

MARIUS GEHRIG
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VORWORT

Die vorliegende Untersuchung iiber die Entdeckung der romischen
Epoche im Kanton Solothurn wurde in ihrer urspriinglichen Form am
31. Juli 2009 als Masterarbeit an der Abteilung fiir Alte Geschichte und
Rezeptionsgeschichte der Antike am Historischen Institut der Univer-
sitit Bern bei Prof. Dr. Stefan Rebenich eingereicht. Ihm gebiihrt das
Verdienst, den Arbeitsprozess von der Themenfindung bis zum erfolg-
reichen Abschluss stets anregend und fundiert betreut zu haben. Fiir die
einschldagigen Literaturhinweise und die methodisch-kritischen Riick-
sprachen bedankt sich der Verfasser herzlich.

«Ein Hort ist in dem Weltall uns gelegen,

Und unerschépflich bleibt er immerhin,

Wohl Mancher bahnte sich mit edlem Sinn

Und fest ausharrend schon auf schweren Wegen -
Welch’ Seligkeit muss er im Innern hegen! -

Hin, wo des Hortes Fiille ihm erschien,

Und erntete den herrlichsten Gewinn

Zu seines Vaterlandes Heil und Segen.

Lass uns, o Freund, auch hin zum Horte wandern!
Doch einer kann allein wohl niemals tragen

Die ganze Biirde auf der weiten Bahn;

Erleichtern muss sie drum ein Freund dem andern.
Wie sehnest du, wie ich mich, nach den Tagen,

We ven dem Horte jeder spenden kann!»

(JAKOB AMIET 1836)
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Die mehrmonatigen Archivstudien in Solothurn waren ohne die professi-
onelle Unterstiitzung von Ian Holt aus der Zentralbibliothek, von Silvan
Freddi und Andreas Fankhauser aus dem Staatsarchiv und von Pierre
Harb aus der Kantonsarchéologie wohl nie zu einem ’herrlichen Gewinn’
geworden. Thnen gilt mein freundschaftlicher Dank. Aus den Reihen des
Historischen Vereins des Kantons Solothurn sind Marco Leutenegger
und Alfred Seiler hervorzuheben, jener, weil er dem Verfasser das nicht
selbstverstandliche Vertrauen entgegenbrachte, seine Ergebnisse im
Vortragszyklus 2010/11 vor interessiertem Publikum offenzulegen, und
dieser, weil er als Redaktor die Drucklegung umsichtig betreut und somit
gewihrleistet hat, dass kiinftige Forschende Zugriff auf die vorliegende
Arbeit erhalten werden. Mogen diese uns allfallige Nachldssigkeiten
verzeihen! Ein abschliessender Dank ergeht an meine Familie, die weniger
inhaltlich, doch aber ideell und finanziell stets die notige Unterstiitzung
bot, und im Besonderen an meinen Grossvater sel., der leider die Friichte
seiner eifrigen Saat nicht mehr erleben darf.

MARIUS GEHRIG
Aeschi, im August 2012
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. EINLEITUNG

Wer kennt sie nicht, die Geschichte der Helvetier, die ihre urspriinglichen
Dorfer und Gehofte niederbrannten, um mit 263’000 Stammesangeho-
rigen neue Gebiete im Siidwesten Galliens zu erobern? Wer kennt nicht
ihr Schicksal, nachdem sie vom romischen Feldherrn Gaius Julius Caesar
im Jahr 58 v. Chr. bei Bibracte geschlagen worden waren?

Doch wie kam es, dass die von Caesar selbst zu Propagandazwecken
stilisierte Episode der helvetischen Niederlage zu einem nationalen
Mythos der modernen Schweiz wurde? Wie fand die militarische Nieder-
lage dieses keltischen Stammes ihren Weg in die Geschichtsbiicher
neben Arnold Winkelried und Wilhelm Tell? Weshalb berief sich der 1848
gegriindete Bundesstaat auf ebendieses antike Erbe und setzte sich die
Losung, ein wahrhaft <helvetisches Biindnis»> zu sein?’

Die Antworten auf diese Fragen liegen nicht in der antiken Geschichte
selbst begriindet, sondern finden sich in den gesellschaftlichen, wissen-
schaftlichen und kulturellen Auseinandersetzungen des 19. Jahrhunderts.
Denn im Zeitalter des Historismus und des Nationalismus war es nicht
uniiblich, dass man den Ursprung der eigenen Nation in der Vergangen-
heit anzusiedeln versuchte. So kam es, dass in Frankreich Vercingetorix,
in Deutschland Arminius beziehungsweise Hermann der Cherusker zu
nationalen Befreiungshelden verkldart wurden.

Es kann als européisches Phanomen angesehen werden, dass tiberall
dort, wo die national-liberalen Kréfte im Zuge der napoleonischen Kriege
ihre neuen Gesellschafts- und Regierungsformen etablieren konnten,
auch das Bediirfnis entstand, die revolutiondren Verdnderungen zu
legitimieren. Dies geschah zum einen auf der juristischen, zum anderen
aber auch auf historisch-kultureller Ebene. Die «richtige> Auslegung der
«eigenen> Geschichte barg in jener Zeit viel mehr politischen Ziindstoff
als heute.

Ein besonderes Augenmerk innerhalb dieses vielschichtigen Prozesses
gilt deshalb den Historischen und Antiquarischen Gesellschaften, die in
der ersten Hélfte des 19. Jahrhunderts iiberall wie Pilze aus dem Boden
schossen. Es handelte sich in den allermeisten Fallen um private Verei-
nigungen des emanzipierten Bilirgertums, wie sie im Ancien Régime
noch verboten gewesen waren. Neben der Organisationsform selbst war

1 Ubersetzung des Begriffes «confoederatio Helvetica>, der auf Autokennzeichen,
MUnzen und in jingster Zeit auch als Internetzusatz taglich présent ist.
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auch die explizite Ausrichtung auf die Geschichtsforschung vollkommen
neuartig. In der Schweiz entstand im Jahr 1811 als erste die Allgemeine
Geschichtforschende Gesellschaft der Schweiz (AGGS). Es folgten der
Reihe nach die Antiquarische Gesellschaft in Ziirich (1832), die Histori-
sche und Antiquarische Gesellschaft zu Basel (1836), die Société d’histoire
de la Suisse romande (1837) in Lausanne und die Société d Histoire et
d’Archéologie de Geneve (1838). Wenige Jahre vergingen jeweils bis
zur nachsten Griindung, so dass bald jeder der noch jungen Schweizer
Kantone sich eines eigenen geschichtsforschenden Vereines rithmen
konnte. Der Historische Verein des Kantons Solothurn versammelte sich
erstmals am 6. Juli 1853.°

Da vergleichende Untersuchungen zur Zusammensetzung der
Mitglieder, der Téatigkeitsfelder und der Absichten der einzelnen kanto-
nalen und schweizerischen Vereinigungen grosstenteils noch fehlen,
beschriankt sich die vorliegende Arbeit ausschliesslich auf den Histori-
schen Verein des Kantons Solothurn.

Am Beginn dieser Arbeit stand der Aufsatz Die Schweiz in romischer
Zeit des deutschen Altertumsforschers Theodor Mommsen. Dieser
Aufsatz wurde im Jahr 1854 als Neujahrsstiick der Antiquarischen Gesell-
schaft in Ziirich publiziert. Mommsen, der zu dieser Zeit den Lehrstuhl
fiir romisches Recht an der Universitit Ziirich innehatte, gab darin den
altertumsbegeisterten Ziircher Biirgern zu bedenken:

«Einem kleinen Lindchen seinen sehr bescheidenen Platz in der

bedeutendsten Weltmonarchie anzuweisen, die die Geschichte kennt,

ist nur maéglich unter der Voraussetzung allgemeiner Kunde romischen

Wesens und rémischer Geschichte, wie sie jeder erwerben kann,

aber freilich nicht jeder von denen besitzt, die um die Geschichte der

Schweiz sich bekiimmern; [...]»*

Mommsens Bemerkung - zu dem aus seiner Sicht unbefriedigenden Zu-
stand der schweizerischen Altertumsforschung - weckte den Entschluss,

2 Viele weitere Griindungen folgten, wobei dieses neuartige Phanomen
keineswegs auf die geschichtsforschenden Gesellschaften beschrankt blieb.
Schutzen, Sénger, Turner, Naturforscher, Geologen, Kunst- und Kulturliebha-
ber aller Art schlossen sich in regionalen und nationalen Vereinigungen
zusammen. Die Statuten ermoglichten es den Mitgliedern, gleich in mehreren
Gesellschaften aktiv zu sein. Nicht zuletzt wegen dieser Offnung des privaten
Lebensbereiches hin zum &ffentlichen wird das 19. Jahrhundert als das
bargerliche Jahrhundert bezeichnet.

3 Mommsen, Theodor: Die Schweiz in rémischer Zeit (1854). Gerold Walser
(Hg.). (Lebendige Antike). Zlrich 1966. S. 5.
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in meiner Abschlussarbeit an der Universitidt Bern die Geschichte der
provinzial-romischen Forschung in der Schweiz zu untersuchen. Dabei
interessierten mich vor allem drei Aspekte:

Wer beschiftigte sich im 19. Jahrhundert mit der Erforschung der
«aomischen Schweiz>?” Welche wissenschaftlichen Methoden kamen
dabei zur Anwendung und auf welchen Wissensstand konnte man
zurtickgreifen? Da umfassende Untersuchungen zur Rezeption, d. h. zur
Integration der romischen Epoche in die schweizerische Geschichts-
schreibung des 19. Jahrhunderts, bislang fehlen, habe ich mich auf den
Kanton Solothurn beschrankt.

Die ausfiihrlichen Fundregister von Felix Staehelin aus dem Jahr 1948
und diejenigen von Walter Drack und Rudolf Fellmann aus dem Jahr 1988,
die simtliche bis dahin dokumentierten archéologischen Ausgrabungen
auf Schweizer Boden zusammenfiihren, geben Anlass zu der Vermutung,
dass man in einzelnen Kantonen der Schweiz anscheinend friiher als in
anderen und auch fleissiger damit begonnen hatte, die heimischen Uber-
bleibsel aus der romischen Epoche zu sammeln und zu beschreiben. Erste
Meldungen iiber romische Altertiimer, die da und dort gefunden worden
waren, kennt man zwar schon aus dem 16. Jahrhundert, doch scheinen
eigentliche Grabungsprojekte hierzulande erst gegen Ende des 18. und
vermehrt im 19. Jahrhundert erfolgt zu sein.

Dabei fasziniert aus heutiger Sicht vor allem die Tatsache, dass die
ersten Spatenstiche auf romischen Ruinen haufig von Privatiers, von
Laienforschern also, ausgefiihrt wurden. Diese organisierten sich im
Verlauf des 19. Jahrhunderts vermehrt in den Historischen und Antiqua-
rischen Gesellschaften.

Die zentralen Fragen lauten deshalb:

Zu welchem Zweck und mit welchen Mitteln erforschten diese
buirgerlichen Vereinigungen die romischen Altertiimer der Schweiz
beziehungsweise die romische Epoche im Allgemeinen und wie inte-
grierten sie diese in die neu entstandene Schweizer Geschichtsschrei-
bung in der zweiten Hélfte des 19. Jahrhunderts?

4 Mommsen verwendete zwar den Begriff rémisches Helvetien:, doch erklarte er,
dass ein solches weder im rechtlichen Sinn noch dem Namen nach je existiert
habe. Vgl. ebd., S. 6.
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11 FRAGESTELLUNG

Biirgerliche Vereinigungen, wie sie im 19. Jahrhundert massenhaft
entstanden, miissen in ihrem jeweiligen politischen, gesellschaftlichen
und kulturellen Kontext betrachtet werden. Es ist deshalb notwendig,
diejenigen Aspekte der allgemeinen solothurnischen Geschichte heraus-
zugreifen und eingehender zu beschreiben, welche zu einem besseren
Verstandnis des Historischen Vereins beitragen.

Im ersten Teil dieser Arbeit sollen daher die Grindungs- sowie die
anschliessende <Konstituierungsphase> bis in die 1890er-Jahre® hinein
beschrieben werden. Besonderes Interesse gilt den Fragen, weshalb sich
gerade um 1850 ein Verein solothurnischer «Geschichtsfreunde»® konsti-
tuierte, welche Epochen und geschichtlichen Phdnomene die Mitglieder in
dieser Zeit erforschten und schliesslich, in welchem Umfang die rémische
Altertumskunde betrieben wurde.

Darananschliessend wird versucht, das politische Umfeld beziehungs-
weise die politische Haltung der Griindungsmitglieder zu ergriinden. Im
Anschluss daran ist zu klaren, ob und wie stark die Sichtweise auf die
Geschichte des eigenen Kantons von den politischen Stromungen der Zeit
beeinflusst wurde. Gingen die Forschungen des Historischen Vereins iiber
den wissenschaftlichen Selbstzweck hinaus und liegt allenfalls sogar eine
bewusste <Konstruktion» der kantonalen Geschichte vor?

Der zweite Teil wird nach der Bedeutung fragen, die der Historische
Verein der romischen Epoche des eigenen Kantonsgebietes widmete:
Welchen Platz nahm diese Epoche in der damals erst noch zu schreibenden
Kantonsgeschichte ein? In welchem Verhiltnis stand die Erforschung des
Altertums dabei zur Entdeckung der anderen vor- und frithgeschichtli-
chen Epochen wie beispielsweise der Jungsteinzeit? Was interessierte und
faszinierte die Vereinsmitglieder, die sich um die romische Altertums-
kunde bemiihten, an den rémischen Bodenfunden? Wie wurden diese
erforscht und in die kantonale Geschichtsschreibung integriert?

5 In den 18%0er-Jahren tritt der Verein in die zweite entscheidende Phase seiner
Existenz ein. Die Grindergeneration muss die Vereinsleitung altershalber
allmahlich den jingeren Mitgliedern Uberlassen. Zum personellen Wechsel
gesellt sich zunehmend auch die institutionelle Einbindung des Vereins in das
Gebiet des «Altertimerschutzes:, weshalb von einer neuen Phase der
Vereinsgeschichte gesprochen werden kann.

6 Zum Begriff vgl. Fiala, Friedrich: Xlll. Schlusswort, in: Geschichtsforschender
Verein des Kantons Solothurn (Hg.). Urkundio. Beitrage zur vaterlandischen
Geschichtsforschung, vornamlich aus der nordwestlichen Schweiz Bd. 1.
Solothurn 1857. S. 762.



1.2 QUELLEN

Ublicherweise bieten vor allem Jubiliums- und Festschriften einen mehr
oder weniger tiefgreifenden Einblick in die Vereinsgeschichte. Diese
vom Vorstand selbst in Auftrag gegebenen, von Mitgliedern verfassten
Schriften sind kritisch zu priifen. Sie verpflichteten und verpflichten sich
oft einer harmonisierenden Darstellungsweise, welche die Leistungen des
Vereins hervorhebt und Ungereimtheiten, d. h. Konflikte innerhalb und
ausserhalb der Vereinssphére, gerne verschweigt. Jubildaums- und Fest-
schriften enthalten zwar viele Fakten wie beispielsweise Daten, Namen,
Ereignisse, sie miissen aber in ihrem jeweiligen Entstehungskontext
betrachtet und kritisch gelesen werden.

Den ersten riickblickenden Bericht iiber die Vereinstdtigkeit der
Jahre zwischen 1882 und 1888 verfasste Bernhard Wyss. Darin beklagte
er insbesondere das allméhliche Hinscheiden der Griindergeneration und
hob in kurzen Nekrologen ihre Leistungen hervor. Der Bericht zeugt vom
Selbstverstdndnis und vom Stolz der solothurnischen Geschichtsfreunde
auf das Geleistete am Ende der Konstituierungsphase.

Als im Jahr 1903 der Verein sein 50-Jahr-Jubilaum feierte, verfassten
Ferdinand von Arx und Eugen Tatarinoff die erste eigentliche Festschrift.
Die beiden Autoren beschrieben die Vereinstétigkeit in protokollartiger,
d. h. chronologischer Ubersicht. Ihre Nihe zu den geschilderten Ereig-
nissen und zu den verstorbenen Mitgliedern scheint allerdings so eng
gewesen zu sein, dass ihre Schilderungen ein stark idealisiertes Bild der
gesamten Vereinsgeschichte zeichnen.

Im Jahr 1953, zum 100-Jahr-Jubildum also, erschien im Jahrbuch fiir
Solothurnische Geschichte (JbSolG)" die bisher umfassendste Darstellung
iiber den Historischen Verein. Gotthold Appenzeller beschrieb darin die
Griindungsumstédnde, die Vortrdge, die wissenschaftlichen Publikati-
onen, die antiquarisch-archéologischen Forschungen sowie samtliche
Wechsel im Vorstand und wiirdigte die Verdienste einzelner Vereinsmit-
glieder durch Kurzbiografien. Obwohl auch diese Festschrift gelegentlich
einen verkldrenden Blick auf die Vereinsgeschichte wirft, liefert sie eine
Vielzahl minutiés zusammengetragener Informationen.

7 Das Jahrbuch fur Solothurnische Geschichte (JbSolG) erscheint seit 1928 und
wird jahrlich vom Historischen Verein herausgegeben. Es enth&lt Beitrage zur
solothurnischen Geschichte sowie Jahres- und Tatigkeitsberichte. Das JbSolG
ist die langlebigste Reihe unter den Periodika zur Geschichte von Stadt und
Kanton Solothurn.



Anlésslich des 125-Jahr-Jubilaums erschien von Hans Sigrist eine kurz
gefasste und durchaus kritisch gehaltene Festschrift. Sie existiert in zwei
verschiedenen Fassungen, im Jahrbuch fiir Solothurnische Geschichte und
in den Jurabldttern. Sigrist hat darin als Erster versucht, den Historischen
Verein in seinem politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Umfeld
zu beschreiben. Sein abschliessendes Urteil, dass der Historische Verein
aus «liberwiegend konservativ denkenden Personlichkeiten» bestanden
habe,” ist allerdings fragwiirdig.

Noch bevor der eigentliche Verein gegriindet worden war, verei-
nigten sich sieben Geschichtsfreunde zur Herausgabe des Urkundio, der
urspriinglich als regelmassige historische Zeitschrift hatte erscheinen
sollen.” Die beiden publizierten Binde (1857 und 1895) vermitteln einen
Eindruck, fiir welche solothurnischen «Geschichten> sich die Herausgeber,
die spéteren Vereinsgriinder, besonders interessierten.

Gedruckte Darstellungen der rémischen Epoche des Kantons
Solothurn sind sehr wenige bekannt. Die fritheste und zugleich bedeu-
tendste Arbeit iiber das rémische Erbe des Kantons Solothurn bot Konrad
Meisterhans im Jahr 1890 in seiner Altesten Geschichte des Kantons
Solothurn bis zum Jahre 687, in der er erstmals die gesamte Forschungsli-
teratur auffiithrte sowie alle damals bekannten Altertiimer systematisch
aufnahm. Da sich Meisterhans zur selben Zeit gemeinsam mit Johann
Rudolf Rahn, Robert Durrer und Josef Zemp um die Beschreibung der
Mittelalterlichen Kunstdenkmdler des Cantons Solothurn bemiihte,
wurde ihm die Pflicht zuteil, darin seine bisherigen Erkenntnisse tiber
Das romische Solothurn noch einmal zusammenzufassen.” Die beiden
Arbeiten sind im Hinblick auf die Frage, wie die romische Epoche in die

8 Vgl Sigrist, Hans: Solothurn 1853, in: Jurablatter 40 (1978), S. 96.

S Der Urkundio war wahrend der gesamten Konstituierungsphase des Vereins
das eigentliche Publikationsorgan. Bereits in der zweiten offiziellen Sitzung am
16. August 1853 wurde eine Redaktionskommission bestimmt, die aus dem
Vorstand - Prasident Urban Winistorfer, Aktuar Joseph Ignaz Amiet, Kassier
Franz Krutter — und Friedrich Fiala, dem damaligen Pfarrer von Herbetswil,
bestand. Der Titel Urkundio ehrte den verstorbenen Stadtarzt Peter Ignaz
Scherer, der aufgrund seiner Begeisterung fur alte Schriften den Beinamen
«Doktor Urkundio» erhalten hatte. Die Publikation des ersten Bandes wurde im
Jahr 1857 erreicht. Der Versuch aber, den Urkundio als regelméassige
historische Zeitschrift zu etablieren, scheiterte in den Folgejahren aus
diversen Grinden. Das erste Heft des zweiten Bandes erschien 1863, das
zweite 1875 und das dritte Heft erst 1895.

10 Meisterhans, Konrad: Das rdmische Solothurn, in: J. R. Rahn, R. Durrer, K.
Meisterhans, J. Zemp (Hgg.). Die Mittelalterlichen Kunstdenkmaler des
Cantons Solothurn. Beilage zum Anzeiger fur schweizerische Alterthumskunde
1893, Nr. 2 u. ff. Zlrich 1893, S. 141-147.
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kantonale Geschichte integriert wurde, von grossem Interesse. Einen
zweiten archiologischen Uberblick lieferte - im Anschluss an Meister-
hans - Jakob Heierli, damals Professor fiir Urgeschichte in Ziirich, in
seiner Archéologischen Karte des Kantons Solothurn. Sein Werk wird hier
allerdings nur am Rande Erwahnung finden, da es die Zustdande Solo-
thurns in romischer Zeit nur kurz beschreibt.

Ein interessantes Zeugnis im Hinblick auf das Selbstverstdndnis des
Historischen Vereins und auf sein Bestreben, die romische Epoche in die
kantonale Geschichte zu integrieren, bietet der Artikel iiber Solothurn
im Historisch-Biographischen Lexikon der Schweiz (HBLS), welcher von
einigen Mitgliedern des Historischen Vereins im Jahr 1931 verfasst wurde.
Dabei interessiert insbesondere der Beitrag von Eugen Tatarinoff zur Vor-
und Friihgeschichte beziehungsweise zur Romischen Zeit.

Die ungedruckten Quellen und solche, die zwar gedruckt wurden,
aber nicht leicht zugdnglich sind, seien im Folgenden kurz aufgefiihrt.

Wichtige Quellen sind die Protokollbédnde 1 (1869-1876), 2 (1880-1883)
und 3 (1883-1887) des Vereins. Die wohl wertvollste Quelle zur Griitndungs-
phase, der «Protokollband A» (1853-1868)," ist leider verschollen. Den
verbleibenden handschriftlichen Sitzungsprotokollen kann entnommen
werden, welche Personen sich im Verein besonders engagierten, wie
langerfristige Projekte (z. B. Grabungen) verfolgt wurden und welche
Diskussionen sich im Anschluss an Vor- und Antrédge entwickelten.”

Die Antiquarische Korrespondenz aus dem Jahr 1863 wurde mit einem
Rundschreiben und einem Bogen mit 35 Fragen iiber geschichtlich-
archédologische beziehungsweise antiquarische Hinterlassenschaften von
der dltesten bis zur jiingeren Vergangenheit des Kantons Solothurn an
die Gemeinden des Kantons versandt. Sie reprasentiert auf vorziigliche
Weise die Bestrebung des Historischen Vereins, die kantonale Geschichte
anhand samtlicher damals vorhandenen Geschichtsquellen zu erforschen.

Ich habe ausserdem einige personliche Aufzeichnungen und
Dokumente von Joseph Ignaz Amiet, dem damaligen Staatsschreiber,
ausfindig machen konnen, die den Historischen Verein betreffen und

11 So bezeichnet vom damaligen Aktuar Wilhelm Rust im zweiten Protokollband
(friher Bd. C), in: Zentralbibliothek Solothurn, Signatur; S 1 268/2, S. 42. [Im
Inventarverzeichnis steht: «Band A sammtliche noch vorhandenen Aktensticke
von 1853-1868.»].

12 Die zeitgendssische Seitenzéhlung beginnt in der Regel nach einem Vereins-
jahr wieder bei eins. Abweichungen sind allerdings moglich, weshalb jeweils in
den Fussnoten immer auf das Datum des zitierten Protokolls hingewiesen wird.
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seine Geschichte weiter aufzuhellen vermogen. Darunter befindet sich
beispielsweise eine Anwesenheitsliste der Aligemeinen Geschichtfor-
schenden Gesellschaft der Schweiz (AGGS) auf den 20. August 1860 in
Solothurn, die angibt, welche Mitglieder des Historischen Vereins damals
auch in der AGGS engagiert waren.

Ein <Programmheftr zum Urkundio soll mit dem <Programm> des
Anzeigers fiir schweizerische Geschichte und Alterthumskunde (ASGA)
verglichen werden, um aufzuzeigen, wie sich das Verhiltnis zwischen
kantonaler und nationaler Geschichtsschreibung gestaltete.

Ebenfalls von Interesse sind zwei <«Einsatzpldane> des Kunstvereins
Solothurn, welche die Namen der Aufsichtspersonen an den schweizeri-
schen Kunstausstellungen von 1859 und 1864 in Solothurn iiberliefern.
Die beiden Verzeichnisse verdeutlichen, dass sich einzelne Griindungs-
mitglieder des Historischen Vereins auch im Kunstverein engagierten.

Aus den Unterlagen von J. . Amiet seien zudem noch ein Regie-
rungsratsprotokoll vom 2. April 1862 und ein personliches Notizblatt
aufgefiihrt, die einerseits die Beziehungen des Historischen Vereins zur
Kantonsregierung und andererseits die politische Haltung des Verfassers
selbst beleuchten.

Zum Phdnomen der Etablierung, d.h. der Institutionalisierung der
professionellen Altertumskunde in Solothurn kann abschliessend die
Verordnung betreffend Schutz und Erhaltung von Altertiimern und histori-
schen Kunstdenkmdlern im Kanton Solothurn vom 10. Juli 1931 als Quelle
bezeichnet werden. Ihre Ausarbeitung wurde vom Historischen Verein
unter der Leitung des damaligen Prédsidenten Eugen Tatarinoff besorgt,
weshalb sowohl einige Entwiirfe als auch die endgiiltige Verordnung im
Nachlass von Tatarinoff zu finden sind.

Die hier erwéahnten Quellen erheben keinen Anspruch auf Vollstan-
digkeit. Die bisher umfassendste Darstellung zur Vereinsgeschichte
verfasste Appenzeller im Jahr 1953. Er hat vor allem die Festschriften,
Jahresberichte und Protokolle als Quellen verwendet. Ich konnte im
Staatsarchiv und in der Zentralbibliothek Solothurn zwar einige zusétz-
liche Quellen finden, doch fiel meine Recherchezeit kurz aus, so dass man
davon ausgehen kann, dass noch weitere relevante Quellen existieren.
Als besonderes Manko hat sich zudem der Umstand herausgestellt,
dass nur wenige schriftliche Nachldsse aus der Griindergeneration des
Historischen Vereins erhalten geblieben sind. Da, wie erwdhnt, der erste
Protokollband aus dem Archiv verschwunden ist, kann eine Darstellung
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der Griindungsphase nur noch auf der Grundlage spéterer Nachrichten
erfolgen. Ein ausfiihrliches Verzeichnis der gedruckten sowie der hand-
schriftlichen Quellen befindet sich am Ende dieser Arbeit.

1.3 FORSCHUNGSSTAND

Thomas Wallner erwahnt den Historischen Verein in seiner Geschichte
des Kantons Solothurn nur am Rande, da der Band Verfassung, Politik,
Kirche behandelt. Dennoch liefert seine Kantonsgeschichte zusammen
mit dem dritten Band Solothurnischer Geschichte von Hans Sigrist einen
unverzichtbaren Einblick in die politischen, gesellschaftlichen und kultu-
rellen Verhiltnisse Solothurns vom 18. bis ins 20. Jahrhundert. Ohne diese
beiden umfangreichen Werke zur allgemeinen Geschichte der Republik
beziehungsweise des spéteren Kantons Solothurn kann die Frage nach
der politischen Haltung der Griindungsmitglieder kaum beantwortet
werden.

Wihrend eine historisch-kritische Untersuchung iiber die Geschichte
des Historischen Vereins bislang fehlt, erschien kiirzlich eine Festschrift
der 1857 gegriindeten Topfergesellschaft, verfasst von Andreas Nef. Die
Topfergesellschaft kann als Schwestergesellschaft des Historischen
Vereins bezeichnet werden, da sie fast zeitgleich mit ihm und von beinahe
demselben Personenkreis ins Leben gerufen wurde. Nef spricht der
Topfergesellschaft eine «grundsétzlich neutrale Einstellung gegeniiber
politischen Absichten»" zu, wihrend er dem Historischen Verein eine
«politisch geméssigtere bis konservative Herkunft» attestiert.” Nef filhrt
nicht ndher aus, wie er zu diesem Urteil gelangt ist. Seine Einschdtzung
entspricht jedoch derjenigen von Hans Sigrist, der festhélt:

«Uberall zogen diese historischen Gesellschaften vor allem

die konservativen Kreise an:

die alten Aristokraten, die kirchlichen Kreise und spdter die
Altliberalen, und kennzeichneten sich damit als Gegenbewegung
gegen den radikalen Fortschrittsgeist.»"

13 Nef, Andreas: Ein ganz merkwdirdiger Verein. 150 Jahre Tépfergesellschaft
Solothurn. (Mitteilungen der Topfergesellschaft Solothurn, NF 8). Sclothurn
2007, S. 15.

14 Ebd, S. 18.

15 Sigrist, JbSolG, S. 10.



Ausserdem stellt Sigrist bei den Griindungsmitgliedern des Histori-
schen Vereins einen gewissen «Zug zur Abkapselung»'" und eine auf die
«Vergangenheit gerichtete Gesinnung» '’ fest.

In einer ausfiithrlichen Studie zu mehreren Altertums- und
Geschichtsvereinen in Deutschland unterscheidet Hermann Heimpel
zwei Kategorien, wobei die «zweite Gruppe»" im Wesentlichen zwar
deutsch-vaterldindische, aber doch konservative, mehr «der Bewahrung
dienende Gebilde» umfasse. «Jakobinische», «liberale» oder «demokra-
tische» Stromungen seien eher in die Vereine der Turner und Sanger als
in die geschichtsforschenden Gesellschaften geflossen.” Auch Gabriele
Clemens, die in ihrer vergleichenden Studie zu deutschen und italieni-
schen Geschichtsvereinen im 19. jahrhundert anfanglich von der These
ausging, dass das Bildungsbiirgertum diese Vereine® gegriindet und
sie «biirgerlich, liberal und national»® gepragt habe, kommt zu der
Erkenntnis:

«Die untersuchten Geschichtsgesellschaften waren elitdir, undemokra-

tisch und auffallend aristokratisch geprigt.»*

Im ersten Teil meiner Arbeit soll deshalb untersucht werden, was in der
Zeitspanne von 1853 bis 1890 im Kanton Solothurn iiberhaupt <konser-
vativs und was <iberal> gesinnt bedeutete.

Ein weiterer Punkt, der in der Forschungsliteratur bereits Erwdhnung
findet, ist die Bedeutung des Historischen Vereins im Hinblick auf die
Forderung eines national-schweizerischen Bewusstseins. Die wenigen
Séatze, die Wallner in seiner Geschichte des Kantons Solothurn dem

16 Vgl. ebd., S. 10.

17 Vgl. Sigrist, Jurablatter, S. 96.

18 Dabei handelt es sich um diejenigen deutschen Geschichtsvereine, die
zwischen 1819 und 1848 gegrindet wurden. Vgl. Heimpel, Hermann:
Geschichtsvereine einst und jetzt, in: Hartmut Bookmann, Arnold Esch,
Hermann Heimpel, Thomas Nipperdey u. Heinrich Schmidt (Hgg.). Geschichts-
wissenschaft und Vereinswesen im 19. Jahrhundert. Beitrage zur Geschichte
historischer Forschung in Deutschland. (Verodffentlichungen des Max-Planck-
Instituts fir Geschichte 1). Gottingen 1972, S. 48ff.

19 Vgl. ebd.

20 Untersucht wurden fir Deutschland und ltalien je sechs stadtische Vereine:
Dresden, Hamburg, Stuttgart, Minchen, Kéln, Berlin sowie Turin, Florenz,
Genua, Mailand, Rom, Neapel. Vgl. Clemens, Gabriele: Sanctus amor patriae.
Eine vergleichende Studie zu deutschen und italienischen Geschichtsvereinen
im 19. Jahrhundert. (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom
108). Tubingen 2004, S. 17.

21 Vgl ebd., S. 393.

22 Vgl. ebd., S. 401.
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Historischen Verein widmet, stehen dabei bezeichnenderweise im Kapitel
Solothurn entwickelt seine nationalen Krdfte. Die Frage, in welchem
Verhiltnis die kantonal-solothurnische Geschichtsschreibung zur
national-schweizerischen stand, ist folglich von grosstem Interesse, auch
wenn sie hier nur kursorisch beantwortet werden kann.

Benedict Anderson versuchte in seinem Buch /magined communities
zu definieren, was die in der Geschichtsforschung so hdufig verwendeten
Begriffe <Nation», <Nationalitat> und «<Nationalismus> iiberhaupt bedeuten.
Die «Nation» ist seiner Meinung nach eine vorgestellte beziehungsweise
eine konstruierte politische Gemeinschaft, die entstand, nachdem
Aufklarung und Revolution(en) die Legitimitét der als von Gottes Gnaden
gedachten, hierarchisch-dynastischen Reiche zerstort hatten. Die Nation
wurde deshalb als Vereinigung von Gleichen unter Gleichen, d. h. als
biirgerliche Gesellschaft, konzipiert.” Das concept of «the nation, wie es
Eric Hobsbawm bezeichnete, ist allerdings niemals im freien philoso-
phischen Diskurs entstanden. Die Griindung eines Nationalstaates war
immer von seinen jeweiligen sozialen, historischen und regionalen Bedin-
gungen beeinflusst. Es handelt sich folglich um ein Konzept der begin-
nenden Moderne, das zuerst nur in den Kopfen der revolutionaren Krifte
existierte und dann erst allméhlich zur Bildung von «realen Nationen»
fithrte.” Nachdem der Bruch mit der alten Ordnung des Ancien Régime
definitiv eingetreten war - in der Schweiz ausgelést durch den Einfall
des franzosischen Heeres 1798 —, wurde geméss Hobsbawm bewusst eine
«neue Tradition> konstruiert, um die verdnderten Herrschaftsverhéltnisse
zu legitimieren.”

Die Indienstnahme beziehungsweise die Konstruktion der eigenen
Geschichte war hierfiir ein sehr beliebtes Mittel. Man stellte den Bruch
mit der alten Ordnung als logische Folge aus der historischen Entwick-
lung dar. Hobsbawm beschreibt die Bedeutung der Konstruktion von
Geschichte folgendermassen:

23 «Imagined communities. Reflections on the origin and spread of nationalism»
lautet der vollstdndige Titel des 1983 erschienenen Buches. Zur Begriffsdefini-
tion von «Nation> vgl. Anderson, Benedict: Die Erfindung der Nation. Zur
Karriere eines folgenreichen Konzepts. Ubers. v. Benedikt Burkard u.
Christoph MUnz. Frankfurt a. M./New York 22005, S. 14-17.

24 Vgl. Hobsbawm, Eric: Nations and nationalism since 1780. Programme, myth,
reality. Cambridge u.a. 1990, S. 18.

25 Vgl. Hobsbawm, Eric: Inventing traditions, in: Ders. u. Terence Ranger (Hgg.).
The invention of tradition. Cambridge 2003, S. 2.
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«For all invented traditions, so far as possible, use history as a
legitimator of action and cement of group cohesion. [...] The element
of invention is particularly clear here, since the history which became
part of the fund of knowledge or the ideology of nation, state or
movement is not what has actually been preserved in popular memory,
but what has been selected, written, pictured, popularized and institu-
tionalized by those whose function it is to do s0.»*

Die vorliegende Arbeit wird deshalb auch der Frage nachgehen, ob
und, falls dem so sein sollte, wie der Historische Verein eine kantonale
<dentitdat> durch die Erforschung der kantonalen Geschichte hergestellt
hat. Es erscheint dabei als Notwendigkeit, von der Existenz eines concept
of «the canton> — in Anlehnung an das Hobsbawm’sche concept of «the
nation> - auszugehen, weil die Kantone friither (1798) entstanden waren
als der schweizerische Bundesstaat (1848) und somit ihren Biirgern als
eigenstindige <Identifikationsfliche» zur Verfiigung standen.

Welche Rolle die Historischen Vereine der Schweiz bei der Entdeckung
der <eigenen> romischen Epoche, bei deren Interpretation und allenfalls
bei deren Konstruktion spielten, wurde bislang nie untersucht.

Fiir Deutschland konnte Arnold Esch nachweisen, dass die Erfor-
schung des Limes fiir einzelne Historische Vereine und Gesellschaften
konstituierend wirkte und dass sich diese archdologischen Laien - im
Zuge der fortschreitenden Verwissenschaftlichung und Institutiona-
lisierung der Limesforschung - bald in einem Spannungsverhéiltnis zu
Facharchaologen und Fachhistorikern befanden.

Im Anschluss an Esch wird daher zu kldren sein, in welchem
Verhiltnis der Historische Verein bei seiner Erforschung der romischen
Epoche zu den Fachgelehrten stand und in welchem Umfang die romische
Altertumskunde tiberhaupt betrieben wurde.

Der Beitrag, den die Historischen Vereine der Schweiz zur Institutio-
nalisierung der Altertumskunde leisteten, wurde bisher nicht untersucht.
Gabriele Clemens wies fiir Deutschland und Italien nach, dass die von ihr
untersuchten Geschichtsvereine massgeblich die Entwicklung von den
privaten antiquarischen Sammlungen hin zu den staatlich finanzierten
Museen und hin zum Denkmalschutz beférderten. Das erklirte Ziel
der Vereine war nichts weniger als das «historische Kulturgut» vor dem

26 Ebd, S. 12f.
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Untergang zu retten.” Sowohl im Bereich der Bodenforschung als auch
im Bereich der Denkmalpflege seien entsprechende Institutionen und
gesetzliche Regelungen erst auf Dringen der Historischen Vereinigungen
geschaffen worden.” Abschliessend bleibt deshalb zu klaren, auf welche
Weise der Historische Verein zur Institutionalisierung der Altertums-
kunde im Kanton Solothurn beigetragen hat.

Uber die geschichtswissenschaftlichen Arbeiten hinaus werden
aktuelle archdologische Forschungsergebnisse beigezogen, um beurteilen
zu konnen, inwiefern eine bewusste Konstruktion beziehungsweise eine
einseitige Interpretation der rémischen Uberreste durch den Historischen
Verein stattfand. Zwei wegweisende Beitriage zu Solothurn in rémischer
Zeit beziehungsweise zur Geschichte der archéologischen Forschung
verfasste der ehemalige Kantonsarchidologe Hanspeter Spycher. Den
ersten schrieb er 1988 anlésslich eines Kolloquiums zur historischen
Stadtentwicklung, den zweiten 2001 anlésslich einer archédologischen
Ausstellung gemeinsam mit den Stéddtischen Museen Heilbronn. Anhand
seiner Erkenntnisse soll aufgezeigt werden, in welchen Bereichen der
Historische Verein iiber die Bedeutung des antiken Salodurum innerhalb
der romischen «Weltmonarchie» (Mommsen) nur mutmasste und speku-
lierte, und wo er bei seinen Nachforschungen aus heutiger Sicht «richtig»

lag.

27 Vgl. Clemens, amor patriae, S. 150.
28 Vgl. hierzu die Kapitel 4. Sammlungen und 5. Denkmalschutz: Ebd.,
S. 145-155.
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> DER HISTORISCHE VEREIN
DES KANTONS SOLOTHURN

21 EIN UBERBLICK

Im Winter 1850/51 beschlossen sieben ehemalige Mitarbeiter des Wochen-
blatts fiir Freunde der Literatur und vaterlindischen Geschichte, dessen
Erscheinen 1847 nach nur drei Jahrgangen eingestellt worden war, statt
des wochentlich erscheinenden Blattes eine historische «Zeitschrift in
zwanglosen Heften» herauszugeben.” Bei dieser Zeitschrift handelte es
sich um den Urkundio. Sigrist identifizierte jene <sieben ersten Geschichts-
freunde»:

«Der eigentliche Initiant Friedrich Fiala, damals Pfarrer in Herbetswil,

Pater Urban Winistorfer, vormals Bibliothekar des 1848 aufgehobenen

Klosters St. Urban, Abbé Johann Baptist Brosi, der sich vom einstigen

Revolutiondr zum stillen Privatgelehrten gewandelt hatte,

und Domherr Anton Rudolf, dazu zwei Juristen: Notar Jakob Amiet

und Oberrichter Franz Krutter, schliesslich der Germanist Professor

Georg Schlatter.»™

Als Griindungszeitpunkt des «Solothurnischen Geschichtsvereins»®
beziehungsweise des «Geschichtsforschenden Vereins des Kantons
Solothurn»™ gilt die konstituierende Sitzung vom 6. Juli 1853. Sowohl
Joseph Ignaz Amiet als auch Friedrich Fiala setzten die eigentliche
Griindung allerdings bereits einige Zeit frither an. Fiala schrieb, dass
die oben genannten sieben Mitarbeiter den Verein «im Janner 1851»
gegriindet hatten. Ein explizites Griindungsmotiv erwidhnte er nicht.”
Etwas konkreter wird Amiet, der sagte, dass «einige Mitarbeiter» nach
der Aufgabe des Wochenblatts die Herausgabe von zwanglosen histo-
rischen Heftchen beschlossen hdtten und beabsichtigten, zu diesem
Zweck eine «Art» Historischen Verein zu griinden. Jene Manner hatten
deshalb einige andere «Geschichtsfreunde» zu einer Besprechung auf den
6. Dezember 1850 eingeladen. Man beschloss, die bisher nur im Privaten

29 Vgl. Amiet, Vorgeschichte, in: Appenzeller, S. 21.

30 Sigrist, Jurablatter, S. 95. [Hervorhebungen ergéanzt, Amist(sic!) zu Amiet

korrigiert].
31 Amiet, Vorgeschichte, in: Appenzeller, S. 22.

32 Fiala, Schlusswort Urkundio, S. 762.
33 Vgl ebd.
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betriebene historische Forschung zu biindeln, sich fortan gegenseitig
zu unterstiitzen und die Ergebnisse im Urkundio zu publizieren. Die
Redaktion des Urkundio kann damit als das erste gemeinsame (Vereins-)
Ziel gelten. Bis zur eigentlichen Vereinsgriindung pflegte man allerdings
eine «nur ganz lockere Verbindung».

Die Herausgeber des Urkundio beschlossen bald, einen solothurni-
schen Geschichtsverein zu griinden, und erliessen deshalb an diejenigen
Miénner des Kantons, die ihnen als Forscher oder doch als «Freunde der
Geschichte unsres Vaterlandes» bekannt waren, eine Einladung auf den
6.Juli 1853.* Der Einladung an die «Geschichtsfreunde unsres Kantons»
folgten:

«Domdekan Alois Vock, die Pfarrherren Robert Cartier in Oberbuch-

siten und Josef Probst in Dornach, sowie die Patres Anselm Dietler in

Mariastein und Alexander Schmid in Olten, dann zwei Aristokraten:

Biirgerammann Josef von Sury von Biissy und Rudolf Wallier von

Wendelsdorf, schliesslich der Philosophie-Professor Viktor Kaiser,

Redaktor Theodor Scherer-Boccard und als jiingster und einziger

Fachhistoriker Josef Ignaz Amiet, damals noch Student in Bern.»®

Obwohl Fiala in seinem Vorbericht gerne von «jlingeren Ménnern» sprach,
befanden sich unter den 17 Griindungsmitgliedern einige Herren von
vorgeriicktem Alter. Der erste Vereinsprasident, Pater Urban Winistorfer,
verschied bereits im Jahr 1859. Abbé Brosi erlebte die konstituierende
Sitzung nicht mehr, denn er verstarb «plétzlich» am 15. September 1852
in Luzern. Der 12 Jahre dltere Domherr Rudolf hatte zwar noch etliche
«Pldne zu historischen Arbeiten» in Aussicht gestellt, starb aber im Alter
von 75 Jahren am 18. Juni 1854.*

Dass unter den 17 Griindungsmitgliedern des Vereins neun dem geist-
lichen Stand und zwei dem ehemaligen Patriziat entstammten, wertete
Sigrist seinerzeit als Indiz dafiir, dass der Historische Verein als Teil der
Gegenbewegung gegen den radikalen Fortschrittsgeist betrachtet werden
konne.” Dass sich vor allem Professoren, Domherren und Landgeistliche
fiir die Geschichtsforschung engagieren liessen, darf meines Erachtens
aber weniger als Abkehr von den gesellschaftspolitischen Verhéaltnissen

34 Vgl. Amiet, Vorgeschichte, in: Appenzeller, S. 21f.
35 Vgl. Sigrist, Jurablatter, S. 95f. [Hervorhebungen ergénzt, Amist(sic!) zu Amiet
und Ansem(sic!) zu Anselm und Bussy(sic!) zu Blssy korrigiert.]

36 Vgl Fiala, Schiusswort Urkundio, S. 764.
37 Vgl Sigrist, Jurabléatter, S. 96.
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Abb. 1: Erstes Mitgliederverzeichnis des Historischen Vereins von 1853, wirkliche Mitglieder. Aus:
Staatsarchiv Solothurn, J. I. Amiet, ohne Signatur.
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Abb. 2: Erstes Mitgliederverzeichnis des Historischen Vereins von 1853, Ehrenmitglieder und
korrespondierende Mitglieder. Aus: Staatsarchiv Solothurn, J. I. Amiet, ohne Signatur.
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der Zeit gesehen werden, als vielmehr als Spiegelbild der damals in
Solothurn herrschenden Bildungsverhéltnisse gelten. Schon das Lebens-
bild des Kantors Hermann, das Fiala in seinem Vorbericht zeichnete,”
lasst erkennen, dass Solothurn ein katholisch gepriagter Kanton war,
in dem aufgekldrte Geistliche hochstes Ansehen genossen, wenn sie
das kulturelle Leben forderten oder gar bestimmten. Etwas iiberspitzt
formuliert traten die beiden ersten Vereinsprésidenten, der pensionierte
Pater Winistorfer und Pfarrer Fiala, die Nachfolge des Kantors Hermann
an, um Geschichtsforschung zu betreiben und nicht, um sich von den
herrschenden gesellschaftspolitischen Zustdnden abzuwenden.

Die Vereinsstatuten wurden am 6. Juli 1853 nach ldngerer Diskussion
genehmigt. Besonders der konservative Redaktor Theodor Scherer-
Boccard scheint dabei heftige Bedenken geédussert zu haben, ob ein Histo-
rischer Verein in Solothurn und eine Zeitschrift desselben iiberhaupt
Bestand haben konnten.” Welche Argumente er dabei vorbrachte, ist
infolge des Verlusts des ersten Protokollbandes nicht mehr zu eruieren.
Die Statuten selbst sind in gedruckter Form zum 50-Jahr-Jubildium®
erschienen; sie sind handschriftlich enthalten im Protokollband 1:

1. Es besteht ein Verein Solothurnischer Geschichtsfreunde.

2. Aufgabe des Vereins ist Beforderung der Geschichts- & Alterthums-
kunde, besonders des Kantons Solothurn & seiner Umgebung,
namentlich auch des alten Bisthums Basel.

3. Zudiesem Zwecke sind die historischen Quellen & Denkmale
aufzusuchen & zu durchforschen, als: die alten Urkunden,
Jahrzeitbiicher, Chroniken, Gerichtsmanuale, gleichzeitige
Privatberichte & Korrespondenzen — in Archiven, Bibliotheken,
Gemeinde- & Kirchenladen & Partikularsammlungen.

4. Die Ergebnisse der Forschungen konnen nach Guifinden des
Vereins verdffentlicht werden - in einer Festschrift in zwanglosen
Heften.

5. Der Verein besteht aus wirklichen Mitgliedern, & aus Ehren-
& korrespondirenden Mitgliedern.

38 Vgl Fiala, Schlusswort Urkundio, S. 761.
39 Vgl. Appenzeller, S. 23.
40 von Arx u. Tatarinoff, S. 7f.
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Abb. 3: Erste Seite der handschriftlichen Statuten, geschrieben von Pater Urban Winistérfer.
Aus: Zentralbibliothek Solothurn, Protokollband 1, Signatur: S | 268/1, vorgebunden.



6. Derselbe wihlt aufje zwei Jahre einen leitenden Ausschuss von
drei Mitgliedern & bezeichnet unter denselben einen Vorstand &
den Schreiber; im Verhinderungsfalle des Vorstandes vertritt das
zweite Mitglied dessen Stelle.

7. Der Ausschuss besorgt die laufenden Geschdifte des Vereines & gibt
diesem Bericht.

8. Zur Bildung einer nétigen Vereinskasse zahlt jedes Mitglied drei
Franken Beitrittsgebiihr, & dann jihrlich ebensoviel als Beitrag

9. Der Verein versammelt sich ordentlicher Weise zwei Mal des
Jahres, im Friihjahr & im Herbst; & dann so oft der leitende
Ausschuss es fiir nithig erachtet.

10. Der Hauptversammlung kommt zu:
a) Die Einvernahme der Berichte des Ausschusses,
b) Abnahme der Jahresrechnung,
c) Abstimimen iiber Aufnahme neuer Mitglieder,
d) Ueberhaupt Berathung & Verfiigung iiber alles, was in den
Bericht des Vereines gehort.

Obige Grundlagen des Vereines wurden in der constituirenden
Versammlung auf dem Rathhause den 6. Juli 1853 berathen & in dieser
Fassung angenommen.”

Diese wenigen Richtlinien bestanden in unverdanderter Form 76 Jahre
lang, bis der Verein am 22. Marz 1929 infolge der Griindung des Jahrbuchs
fiir Solothurnische Geschichte neue Statuten genehmigte.*

Das Ziel des Vereins der «Solothurnischen Geschichtsfreunde» war
die Forderung der Geschichts- und Altertumskunde auf dem Kantons-
gebiet. Zu diesem Zweck wollte man einerseits die «historischen Quellen»
(d. h. die schriftlichen Zeugnisse) und andererseits die «Denkmale»
(d. h. die Sachiiberreste) aufsuchen und erforschen. Ganz im Sinne von
J. I. Amiet erscheinen diese Statuten «fern von jeglicher Nebenabsicht»,*
d. h. frei von politischen Absichten, nur dazu bestimmt, die Geschichte
des Kantons Solothurn zu erforschen und die Ergebnisse zu publizieren.

41 Band 1. Die Statuten sind den Ubrigen Eintradgen vorgebunden. Kleinformatiger
Papierbogen, nicht nummeriert, nicht datiert.

42 Vgl. Appenzeller, S. 112.

43 Amiet, Vorgeschichte, in: Appenzeller, S. 21.



33

Am zweiten Punkt der Statuten wird ersichtlich, dass sich der Historische
Verein tatsachlich einer kantonalen Geschichtsforschung verschrieb.
Nicht die Geschichte der fritheren Stadtrepublik Solothurn, sondern die
des Kantons und seiner Umgebung wollte man befoérdern.

Fiir die Zeit zwischen 1854 und 1860 fehlen offensichtlich sdmtliche
Protokolle und Aufzeichnungen, so dass tiber diese Zeitspanne nur die
Arbeiten am und im Urkundio Auskunft geben.

Nach dem Tod Winistorfers (1859) erfolgte ein bedeutender Wechsel
im Présidium. Von hier an bestimmte Friedrich Fiala bis zu seiner Wahl
als Bischof von Basel (1885) die Vereinsgeschéfte. Vom Ende seiner prési-
dialen Téatigkeit her betrachtet, ergibt sich das Bild einer kontinuierlichen
Offnung und Erweiterung des Vereins. Wihrend man 1859 abziiglich der
Todesfalle rund ein Dutzend Mitglieder gezahlt hatte, so konnte Bernhard
Wyss 1888 in seinem Titigkeitsbericht bereits von 55 «einheimischen»
und weiteren 31 «auswartigen» Mitgliedern berichten.* Die Griinde fiir
den Anstieg der Mitgliederzahl waren gewiss mannigfaltig und kénnen
nicht vollumfanglich dem neuen Prédsidenten Fiala zugeschrieben werden;
dennoch diirfte seine Person einiges dazu beigetragen haben. Bereits am
10. Miérz 1860 hatte namlich der Verein ein Einladungsschreiben erlassen,
das die Vereinsbasis nicht unwesentlich zu erweitern trachtete. Dieses
Schreiben schien keinen auch nur im Entferntesten an der Geschichtsfor-
schung interessierten Mitbiirger auszuschliessen:

«Die Geschichte im ausgedehntesten Sinne bildet wohl die breiteste

Grundlage fiir wissenschaftliche Tétigkeit. Daher auch darf

ein Geschichtsverein, wenn ihn nicht mit Recht der Vorwurf der

Einseitigkeit treffen soll, nicht nur aus Sammlern keltischer und

romischer Antiquitédten oder mittelalterlichen Urkunden bestehen.

Die Geschichte ,aller’ Jahrhunderte soll das Objekt seiner Téitigkeit

sein; ,alle’ Teile dieser Wissenschaft soll sie umfassen: Staats-, Rechts-,

Kirchen-, Kultur-, und Literaturgeschichte, Altertiimer etc. Darum

konnen sich alle, die sich mit diesen Gegenstdnden oder Spezialitditen

derselben beschiftigen oder Interesse daran haben, bei einem

Geschichtsverein beteiligen.»"

Der Ruf blieb nicht ungehért und so traten dem Verein weitere 18
Mitglieder bei. Es waren dies: Hauptmann Johann Brunner, Dompre-

44 Vgl. Wyss, S. 111-113.
45 Appenzeller, S. 24.
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diger Peter Dietschi, Professor Peter Dietschi, Amtschreiber Josef Gast,
August Gibelin, Louis Glutz-Blotzheim, Schriftsteller Alfred Hartmann,
Préfekt Josef Hartmann, Bankdirektor Dr. Simon Kaiser, Regens Kaspar
Keiser, Oberrichter Josef Oberlin, Professor Peter Roth, Zeichnungslehrer
Gaudenz Taverna, Amtsschreiber J. Winistorfer, Lehrer Bernhard Wyss,
Schuldirektor Viktor Wyss und Verwaltungsrat Franz Anton Zetter, alle
aus Solothurn, sowie Pfarrer Theodor Flury aus Laupersdorf.”

Von hier an entwickelte sich das fiir den Historischen Verein des
Kantons Solothurn typische Muster einer Gesellschaft von befreundeten
Gleichgesinnten, die sich in der Regel am Freitagabend im Gasthof Krone
zu historischen Vortriagen und geselliger Diskussion traf.

In der Sitzung vom 1. Februar 1862 beschloss man zudem, nun alljahr-
lich eine allgemeine kantonale Versammlung (je in einer Ortschaft der
verschiedenen Bezirke) abzuhalten; teils, um das Landvolk fiir den Erhalt
seiner eigenen Altertiimer zu sensibilisieren, teils aber auch, um die
lokalen Geschichtsfreunde und Sammler in die Erforschung der eigenen,
d. h. der kantonalen Geschichte, miteinzubeziehen und als Mitglieder
anzuwerben. Im Riickblick auf die 100-jdhrige Vereinsgeschichte
bewertete Appenzeller die Durch- und Weiterfithrung jener kantonalen
Versammlungen als wichtigen Beitrag daran, dass sich der anfanglich
eher stadtische Verein zu einem eigentlichen «kantonalen» Verein entwi-
ckelte.” Seine Einschatzung, dass diese kantonalen Versammlungen eine
Offnung der Mitgliederbasis hinsichtlich ihrer geografischen Herkunft
herbeigefiihrt haben, muss aber besonders fiir die Zeit bis 1890 relativiert
werden. Das Protokoll der Sitzung vom 11. Mai 1883 des interimistischen
Aktuars Albert Glutz von Sury trédgt falschlicher-, aber bezeichnender-
weise den Titel: Historischer Verein der Stadt Solothurn®. Auch der Teil-
nehmerkreis an den reguldren Sitzungen, der in den ersten Jahrzehnten
das volle Dutzend nur in Ausnahmefillen {iberschritt, und die Erkenntnis
Appenzellers, dass die «Last der Vortrage» auf wenigen Schultern lag,*
sprechen eine deutliche Sprache: Die Konstitutionsphase des Historischen
Vereins des Kantons Solothurn war bestimmt durch die Vereinsmitglieder
aus der Stadt Solothurn. Die Anwesenheitsliste vom 3. Februar 1882 weist
jene 19 Mitglieder aus, die als eigentliche Trdger der frithen Vereins-

46 Ebd.

47 Ebd., S. 66.

48 Band 2. Protokoll vom 11. Mai 1883, S. 34.
49 Vgl. Appenzeller, S. 25.
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i
Abb. 4: Am 14, Juni 1885 fuhrte der Historische Verein seine erste Exkursion zu den Burgruinen
Alt- und Neu-Falkenstein sowie zur alten Bechburg durch. Der Erhalt und Schutz dieser
drei historischen Statten bildete ab den 1920er-Jahren ein Hauptanliegen des Vereins.
Aus: Staatsarchiv Solothurn, J.I. Amiet, ohne Signatur.

tatigkeiten zdhlen diirfen, Geometer Andres nicht mitgezahlt. Darunter
befanden sich Domherr Fiala, Staatsschreiber Amiet und Fiirsprech
Amiet, welche die Sitzungen der ersten dreissig Vereinsjahre und auch
die kantonalen Versammlungen mit einer grossen Zahl an Vortragen
bedienten.” Diese drei Hauptakteure hatten ihren Lebensmittelpunkt in
der Stadt. Auch die iibrigen Anwesenden der Sitzung vom 3. Februar 1882,
die vom Protokollfiihrer ehrenvoll als «Paladine» bezeichnet wurden,
stammten aus der Stadt selbst und waren dort tatig.”

50 Fiala referierte dabei grosstenteils tber Kirchengeschichte, J. I. Amiet tiber
herausragende Personen und Ereignisse des solothurnischen Mittelalters und
Jakob Amiet prasentierte keltische und rémische Minzen sowie generell alle
rémischen Funde.

51 Band 2. Protokoll vom 3. Februar 1882, S. 18f. «<Anwesend: Fiala, Amiet, Amiet,
Wyss, W. Rust, v. Arx, Prof. v. Arx, Schlafli, A. Schiafli-Schild, Hurzeler,
Tugginer, Wallier, Businger, L. Glutz-Hartmann, A. Glutz, Egloff, Suri, Mller,
Rodiger und Geometer Andres.» Zu Herkunft und Berufsstand vgl. das
gedruckte Mitgliederverzeichnis: von Arx u. Tatarinoff, S. 139-144.
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Die 1890er-Jahre brachten etliche personelle Veranderungen innerhalb
der Vereinsleitung mit sich. Bernhard Wyss beklagte ndmlich in seinem
Tétigkeitsbericht das Hinscheiden der Griindergeneration - darunter
Jakob Amiet, Ludwig Glutz-Blotzheim, Theodor Scherer-Boccard, Josef
von Sury von Biissy, Rudolf Wallier von Wendelsdorf, Moritz Egloff und
schliesslich auch Friedrich Fiala. Wyss™ hoffnungsstiftendes Schlusswort
sei hierzu zitiert:

«Mogen dem historischen Verein zum Ersatz der vielen trefflichen

Mitglieder, die ihm im Laufe der sechsjihrigen Berichtsperiode

[1882-1888] durch den Tod entrissen wurden, stets neue Kriifte

nachwachsen, die das schéne, lehrreiche Feld der Geschichtsforschung

bebauen; denn fiir die Funde, die wir aus der Vergangenheit schipfen
und der Vergessenheit entreissen, wird uns eine spdtere Generation
den Dank erstatten.»*

Diese personelle Veranderung bedeutete fiir Wyss selbst zwar einen
Moment des Innehaltens und Gedenkens, hoffnungsvoll blickte er aber
dennoch in die Zukunft.

Die Tatigkeitsfelder, die der Verein bis in die 1890er-Jahre hinein
pflegte, waren nicht gerade zahlreich. Man beschrinkte sich auf publizis-
tischer Ebene auf die Herausgabe des Urkundio, sieht man von einzelnen
personlichen Beitrdgen beispielsweise im Anzeiger fiir schweizerische
Geschichte und Alterthumskunde ab. '

Die Vereinssitzungen, die sich in einen Winter- und einen Sommer-
zyklus teilten und wihrend einiger Jahre fast wochentlich abgehalten
wurden, waren das eigentliche Betdtigungsfeld in der Konstituierungs-
phase des Vereins. In diesen Sitzungen traf man sich zu gemeinsamen
Vortrdagen und anschliessender Diskussion. Appenzeller stellte zu Recht
fest, dass die regelmaéssigen Sitzungen wesentlich dazu beitrugen, dass
sich die Mitglieder immer enger aneinanderbanden, ohne dabei ihre poli-
tischen und konfessionellen Standpunkte preiszugeben.”

Ein detailliertes Verzeichnis samtlicher dort gehaltener Vortrige
bis 1953 bietet Appenzeller.” Vortrage tiber antike Themen hielt bis zu
seinem Tod im Jahr 1883 fast ausschliesslich der Jurist und Miinzsammler

52 Wyss, S. 110.
53 Vagl. Appenzeller, S. 28.
54 Vgl ebd., S. 28-64.
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Jakob Amiet.” Unter den Vereinsmitgliedern galt er bald als «unser
Archiantiquarius»™ oder er wurde als «Jakobus nummismaticus»”
bezeichnet. Als «Ritter vom Geist», fasziniert fiir das «Edle, Gute und
Schone», wurde er in einem Nachruf charakterisiert, der wohl von Fiala
stammt.” Im Kreis seiner Geschichtsfreunde hielt Amiet Vortrége tiber
folgende antike Themen: Die in der Bibel genannten Miinzen, Antike
sizilianische Miinzen, Althelvetische Miinzen, Gold und Goldmiinzen aus
Pompeji, Miinzen aus Tarsus in Cilicien.” An den kantonalen Versamm-
lungen referierte er iiber: Die in der Nihe von Oensingen gefundenen Alter-
tiimer, Olten zur Romerzeit, Zu welchem Gaue gehirte das alte Salodurums?,
Die in der Schweiz gefundenen Konsularmiinzen, Romische Altertiimer
im Bucheggberg, Die archdologischen Ergebnisse der Ausgrabungen
in Oensingen, Die keltischen und romischen Altertiimer von Balsthal.”
Die Auflistung zeigt, dass der emsige Numismatiker in den reguldren
Sitzungen des Vereins vor allem tber sein Fachgebiet referierte. Im
Zuge der kantonalen Versammlungen, die von zahlreichen Teilnehmern
ausserhalb von Verein und Kanton besucht wurden, griff Amiet anschei-
nend etwas populdrere Themen auf.

Die Spannweite der anderen in der Konstituierungsphase des Vereins
referierten Themen ist gross. Hauptsédchlich schien man sich fiir die
Kirchengeschichte, fiir das solothurnische Mittelalter und fiir die Biogra-
fien «grosser> Manner (selten auch von Frauen) aus Solothurn zu interes-
sieren. Auch kulturhistorische Zeugnisse wie beispielsweise alte Lieder,
Gedichte, Schriftstiicke, Waffen, Miinzen, Siegel, Gemélde und so weiter
wurden besprochen. Natiirlicherweise bildete auch die Geschichte der
Stadtrepublik Solothurn einen bedeutenden Schwerpunkt. Die «grossen»
Patrizier und Biirger, die Kimpfe der Stadt gegen Landadel und Habs-
burger im 14. Jahrhundert, die Rolle Solothurns in den Kriegen der Alten
Eidgenossen, aber auch die Geschichte der Reformation, der Kloster,
Stifte und Pfarrkirchen im Umland waren regelméssig wiederkehrende
Themen.

55 Fursprech Amiet war nicht nur im Historischen Verein, sondern auch im 1850
gegrindeten Kunstverein und in der Topfergesellschaft engagiert.

56 Vgl. Band 1. Protokoll vom 25. Oktober 1872, S. 219ff.

57 Vgl Band 1. Protokoll vom 21. November 1873, S. 258ff.

58 Vgl. Appenzeller, S. 1271.

59 Zum Vortragsverzeichnis der regularen Sitzungen vgl. ebd., S. 29-33.

60 Zum Vortragsverzeichnis der kantonalen Versammlungen vgl. ebd., S. 66-68.



Die Inhaltsverzeichnisse der beiden Bande des Urkundio bieten
zwar nur eine begrenzte Auswahl an Themenfeldern, verdeutlichen
aber dennoch, welche <Geschichten> die Vereinsmitglieder wihrend
der Konstituierungsphase besonders interessierten. Der erste Band von
1857 enthilt 124 transkribierte Urkunden aus der Zeit zwischen 1096
und 1530. Dem 15. und frithen 16. Jahrhundert sind die Beitrage iiber
das Jahrzeitbuch des Klosters Schénenwerd, iiber den Reformationssturm
in Giinsberg und iiber den Dompropst Felix Hemmerlin gewidmet. Die
Biografien iiber den Stadtarzt Peter Ignaz Scherer (1780-1833) und tiber
den Ratsherrn Urs Joseph Liithy (1765-1837) diirfen als Reminiszenzen
an die Begriinder> der historischen Forschung in Solothurn gelten. Den
einzigen Beitrag im Urkundio, der ein antikes Thema behandelt, verfasste
Abbé Brosi liber Das Christentum in Helvetien zur Romerzeit.”

Im zweiten Band (abgeschlossen 1895) sucht man antike Themen
vergeblich. Das erste Heft beschreibt die Grafen von Froburg, das zweite
die Griindung des Klosters St. Urban, die Wiener-Reise des Minoriten
Georg Konig aus Solothurn, Urkunden zur Mordnacht von Solothurn,
Urkunden zu Hans vom Stall und Urkunden zur Zerstérung der Stifts-
kirche Miinster-Granfelden. Das dritte Heft enthédlt die Briefe Glareans
an Domprobst Johannes Aal.” Alle erwdhnten Beitrage umfassen die Zeit
zwischen dem 14. und dem friihen 16. Jahrhundert.

Man kann folglich festhalten, dass sich die Vereinsmitglieder vor
allem fiir die «gute alte Zeit»* interessierten. Die alten solothurnischen
Eidgenossen, ihre militdrischen Unternehmungen und ihr christlicher
Glaube wurden auch in den Vereinssitzungen haufig zum Gegenstand
von Vortragen.

Wie bereits erwahnt erstreckte sich die in den Statuten als Vereinsziel
formulierte «Grundlagenforschung», d. h. Sichtung und Erforschung der
Primérquellen, explizit iiber das ganze Kantonsgebiet und schloss alle
Jahrhunderte mit ein (gemaéss Einladungsschreiben von 1860). Der Blick
auf das Verzeichnis der Vortrige zeigt, dass gelegentlich auch Themen
der ausserkantonalen, der deutschen oder der franzosischen Geschichte
behandelt wurden. Dies geschah allerdings selten, ohne das referierte
Thema auch in einen solothurnischen Kontext einzubetten. So wurde

61 Vgl. Urkundio Bd. 1, S. llI-VIII.

62 Vgl. Urkundio Bd. 2, Inhaltsverzeichnis.

63 Ludwig Glutz-Blotzheim hielt am 19. Marz 1869 einen Vortrag «Aus der guten
alten Zeit». Vgl. Appenzeller, S. 29.
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beispielsweise nach der Beteiligung Solothurns an der Schlacht bei
Sempach, am Alten Ziirichkrieg, am Schwabenkrieg und an den Kappeler
Kriegen gefragt und (sofern vorhanden) wurden die zeitgenossischen
Quellen aus den solothurnischen Archivbestinden herangezogen.
Die franzosische Geschichte bemiihte man auszugsweise dann, wenn
Biografien einzelner solothurnischer Patrizier priasentiert wurden, die
fiir die franzosischen Konige Kriegsdienste geleistet hatten, oder wenn
die napoleonische Expansion in die Eidgenossenschaft und ihre Folgen
fiir Solothurn thematisiert wurden.

Die préhistorische Geschichte mit ihren archéologischen Zeugnissen
sowie die keltischen, die romischen und die alemannischen Boden-
funde wurden bis in die 1880er-Jahre kaum Thema eines Vortrags. Eine
Ausnahme bildeten die Vortrége des bereits erwdhnten Jakob Amiet, der
sich auch privat um die Sicherung und Beschreibung von archaologischen
Funden aus der keltischen und der romischen Zeit bemiihte. Staats-
schreiber Joseph Ignaz Amiet interessierte sich zwar zeit seines Lebens
tiir die nordlich und siidlich des Aaretals vermuteten Erdburgen und
Refugien, doch konnte er eine sichere Datierung derselben in die préhis-
torische, keltische oder frithmittelalterliche Zeit aufgrund fehlender
Nachgrabungen nicht vornehmen. Erst ab den 1880er-Jahren wurde in
den Sitzungen des Vereins vermehrt iiber vor- und frithgeschichtliche
Bodenfunde referiert. Der pensionierte Arzt und private Altertiimer-
sammler Franz Josef Schild, der in seiner Heimatgemeinde Grenchen
bereits seit Jahren nach allerlei frithgeschichtlichen Zeugnissen gegraben
hatte, stellte in der Sitzung vom 17. Dezember 1880 den Antrag, der Histo-
rische Verein moge doch den romischen Gutshofin der Chutzkammer bei
Bettlach systematisch erforschen. Sein Freund, der Drainage- und Brun-
nentechniker Fritz Rodiger, der beruflich immer wieder auf merkwiirdige
Steinformationen im Boden gestossen war, referierte ab 1881 bis 1889
mehrere Male iiber diese prédhistorischen Schalensteine (auch Heiden-
steine genannt), iiber Erdburgen, iiber vorgeschichtliche Ansiedlungen
im Kanton Solothurn und tiber die Landwirtschaft zur Pfahlbauerzeit.*
Die vier genannten Personen, die sich in der Regel auch privat fiir
die Erhaltung und Interpretation vor- und frithgeschichtlicher Funde
einsetzten, waren durchaus Laien auf dem archéologischen Gebiet. Erst

64 Vgl. Appenzeller, S. 34-41.
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durch die Aufnahme des Gymnasiallehrers®™ Konrad Meisterhans am
27. Februar 1885 erhielt der Verein sein erstes Mitglied, das Archaologie
studiert hatte. Meisterhans verfasste 1890 im Auftrag des Vereins sein
Werk iiber die Alteste Geschichte des Kantons Solothurn bis zum Jahre
687. Darin fiihrte er zum ersten Mal samtliche archédologischen Funde
auf dem Kantonsgebiet zusammen. Die romische Epoche nahm darin
einen besonderen Stellenwert ein. In seiner Darstellung wurde Aventicum
zur Hauptstadt des Landchens Helvetien und Salodurum zur wichtigen
Zwischenstation auf dem Weg nach Augusta Rauracorum erklért.” Sein
Buch und die Vortrage, die er bis zu seinem Tod (1894) iiber die rémischen
Funde im Kanton Solothurn hielt, scheinen sowohl die Erforschung des
romischen Erbes als auch das Interesse an den anderen vor- und friihge-
schichtlichen Epochen unter den Vereinsmitgliedern geférdert zu haben.
Die Geschichte des Kantons Solothurn beginnt in seiner Darstellung nun
bereits in der grauen Vorzeit. Dass Meisterhans dabei von den «solo-
thurnischen Altertiimern» sprach und diejenigen um Mithilfe ersuchte,
denen die «Geschichte des Kantons» am Herzen lag, ist als Ausdruck
eines kantonalen Geschichtsempfindens zu verstehen. Wie sich dieses
Empfinden inhaltlich in Meisterhans’ Werk niederschlug, soll im zweiten
Teil der Arbeit konkretisiert werden.

2.2 DAS POLITISCHE UMFELD

Eine umfassende Darstellung der politischen und gesellschaftlichen
Verhaltnisse in Solothurn seit dem liberalen Umschwung von 1830/31
bis ins Jahr 1914 liefert Wallner. Auf ihn sei deshalb an dieser Stelle
ausdriicklich verwiesen.”

Im Kanton Solothurn bildete sich aufpolitischer Ebene seit den 1830er-
Jahren ein «Dreiecksverhiltnis> zwischen den Altliberalen (Grauen), den
Radikal-Liberalen (Roten) und den Konservativen (Schwarzen) heraus.
Schon unter den Griindungsmitgliedern des Historischen Vereins

65 Meisterhans wurde am 15. Februar 1880 vom Regierungsrat des Kantons
Solothurn zum Professor der lateinischen und griechischen Sprache am
Gymnasium gewahlt. Er hatte von 1877-1881 in Zurich Klassische Philologie,
vergleichende Sprachwissenschaft und Archaologie studiert. Vgl. Appenzeller,
S. 133f.

66 Vgl. Meisterhans, Alteste Geschichte, S. 41-54.

67 Weiterfuhrend vgl. Wallners Kapitel: «Solothurns auswartige Politik 1831-1848»
(S. 35-105) und «Solothurns politische Kaémpfe — auf dem Weg vom Regenera-
tionsstaat zur Konkordanzdemokratie 1831-1914» (S. 185-340).
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befinden sich offenbar Vertreter jeder politischen Couleur. Die partei-
politische Eingrenzung von einzelnen Personen und Vereinigungen in
den ersten Jahrzehnten nach 1831 gestaltet sich allerdings schwierig. Im
politischen Tagesgeschaft dominierten damals «lockere Gruppierungen
von Gesinnungsfreunden», meist geschart um ihre jeweiligen Fiihrer-
gestalten. Parteien mit straffer Organisation, einem klar umrissenen
Programm und einer festen Wihlerbasis entstanden erst gegen Ende des
19. Jahrhunderts. Wallner geht deshalb bei seiner Definition der politi-
schen Lager von zwei Hauptrichtungen aus.

Die Liberalen waren, so Wallner, Anhdnger des Fortschritts, welche
die durch die Franzoésische Revolution verdnderten Wertvorstellungen
angenommen und die Demokratisierung der Politik und die Griindung
des schweizerischen Bundesstaates begriisst hatten. Aus einer zahlen-
missig kleinen, gebildeten und wirtschaftlich aktiven Schicht entstam-
mend, betrachteten sie die nationalstaatlich-zentralistische Losung des
eidgendssischen Bundes als die einzig richtige.” Der Begriff des <«Vater-
landes> wurde ausschliesslich von ihnen beansprucht. Mit ihm konnten
sich die Liberalen voll und ganz identifizieren.*

Die Konservativen ihrerseits hatten sich verpflichtet, einen allzu
ungeziigelten Fortschritt in Politik, Gesellschaft und Industrie durch
Bewahrung des Althergebrachten zu verhindern. Aus ehemals aristokra-
tischen, kirchlichen oder landlichen Kreisen entstammend, wandten sie
sich gegen eine nationalstaatliche Zentralisation, da diese den Einfluss
des Liberalismus offenbar noch zusétzlich zu stdarken vermochte.”

Der Historische Verein des Kantons Solothurn war im Sinne Wallners
zumindest in seiner Konstituierungsphase (bis 1890) nicht «verpoliti-
siert». Er unterschied sich darin von den volkstiimlichen Vereinen der

68 Ein Vertreter dieser liberalen, spater altliberalen Richtung war der seit 1832
amtierende Solothurner Regierungsrat bzw. Landammann Josef Munzinger aus
Olten. Dass Munzinger 1848 zu den ersten sieben Bundesréten der Schweiz
z&hlte, kann als Ergebnis seines 17 Jahre dauernden Engagements fir eine
nationalstaatliche Bundesrevision betrachtet werden. Als Munzinger als erster
solothurnischer Bundesrat im November 1848 nach Bern verabschiedet wurde,
ging die sogenannte <Ara Munzinger> zu Ende. Die Altliberalen verloren
dadurch ihren Anflihrer, so dass der Weg frei wurde fir den jingeren radikalen
Flagel innerhalb der <Partei». Die Verfassungsreform von 1856 brachte
schliesslich den Umschwung und Wilhelm Vigier wurde neuer Landammann.
Die radikal-liberale <Ara Vigier- dauerte bis 1886. Vgl. Wallner, S. 68-110 und
S. 141-146.

69 Vgl ebd., S. 36 u. 185.

70 Vgl ebd., S. 36 u. 186.
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Schiitzen, Sanger und Turner, die sich mehr und mehr zum «liberal-
politischen Sauerteig» ihrer Zeit entwickelten.” Solothurn war sowohl
vor als auch nach 1848 ein beliebter Austragungsort von eidgendossischen
Schiitzen-, Sanger- und Turnfesten. Diese Feste forderten insbesondere
das nationale Bewusstsein. Die Einschitzung von Peter Felber, dem
Redaktor des liberalen Solothurner Blattes, dass der Geist der eidgenos-
sischen Schiitzenfeste ein «grundsétzlich liberaler» sei, ist dabei nicht
von der Hand zu weisen.” Die Einschatzung von Nef, dass die Mitglieder
des Historischen Vereins auf der einen Seite das nationale Bewusstsein
zwar gefordert, auf der anderen aber eine konservative Haltung vertreten
hétten, erscheint mir deshalb widerspriichlich.” Die Forderung einer nati-
onalen Haltung scheint ndmlich nur den liberalen Kreisen eigen gewesen
zu sein.

Ob die Griinder des Historischen Vereins nicht eher eine liberale
Haltung vertraten, sei im Folgenden eingehend untersucht. Ob und wie
die Erforschung der kantonalen Geschichte durch die politische Haltung
seiner Mitglieder beeinflusst wurde, soll allerdings erst im nédchsten
Kapitel geklart werden.

Zwar gibt es Hinweise, dass das Vereinsleben «infolge politischer
Stiirme» hie und da mehrere Jahre brachlag,” doch entsteht insgesamt
der Eindruck, dass die gemeinsame Hinwendung zur Geschichtsfor-
schung die bescheidene Anzahl der solothurnischen Geschichtsfreunde
miteinander verband, und dass die politischen Tagesgeschifte fiir den
Verein wenig Bedeutung hatten. Obwohl bereits unter den Griindungs-
mitgliedern die verschiedensten politischen Ansichten vertreten waren,
zeigt das Pretokoll vomn 25. Oktober 1872, dass innerhalb des Historischen
Vereins grundsétzlich der Wille zu einer «neutralen Haltung»™ herrschte
und sich seine Mitglieder ganz und gar «abseits von der Politik»" halten
wollten:

«In HI. Anzahl versammelten sich heute am Tage Crispins

(absit omen) die Freunde historischer Wissenschaft & Forschung

wieder zu ihrer ersten constituierenden Sitzung, mit dem Entschlusse

71 Vgl ebd,, S. 44.

72 Vgl. Wallner, S. 60.

73 Vgl Nef, S. 18.

74 Vgl. von Arx u. Tatarinoff, S. 12.
75 Vgl. Nef, S. 15.

76 Vgl. ebd., S.19.
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auch dieses Jahr wieder unbeirrt durch Propheten von rechts
& Propheten links des Tagesmarktes dem Forschen nach
Wahrheit ein stilles Asyl zu dffnen.»”

Griinde fiir eine politisch bedingte Einschriankung der Vereinstatigkeit
hitte der in den 1870er-jahren heftig tobende Kulturkampj freilich
geniigend geboten. Diese kirchenpolitische Auseinandersetzung gipfelte
in der Griindung der Christkatholischen Kirche und der Auflésung des
Klosters Mariastein sowie der beiden Chorherrenstifte St. Urs und Viktor
in Solothurn und St. Leodegar in Schénenwerd. Im Zuge der Kantons-
ratsdebatte iiber den Aufhebungsbeschluss (16. bis 18. September 1874)
wechselte Jakob Amiet aus Verdruss von der liberalen zur konservativen
Seite. Josef von Sury von Biissy argumentierte in seiner gewohnt konser-
vativen Art ebenfalls gegen die geplanten Aufhebungen, wiahrend der
radikal-liberale Landammann Wilhelm Vigier den Beschluss begriisste.”
Der Mann, der in den darauffolgenden Jahren massgeblich zur Schlichtung
des Kulturkampfes in Solothurn beitrug, war der seit 1873 eingesetzte
Generalvikar des Kantons Solothurn und ab 1885 neu gewéhlte Bischof
von Basel, Friedrich Fiala. Alle vier erwdhnten Personlichkeiten trafen
sich in den Sitzungen des Historischen Vereins regelméssig, anscheinend
ohne dass man sich iiber (kirchen-)politische Fragen in die Haare geriet.
Auch eine Politisierung der Kirchen-, Stifts- oder Klostergeschichte fand
in den Zeiten des Kulturkampfs innerhalb des Vereins offensichtlich nicht
statt.” Den Toleranzgedanken, den Vereinsprésident Fiala hier im Kleinen
pflegte, wandte er spater vermutlich als Bischof im Grossen auf die durch
den Kulturkampf gespaltene Di6zese Basel an.

Am Beispiel des Kulturkampfs, der im Kanton Solothurn das poli-
tische Klima iiber Jahre hinweg vergiftete und das kulturelle Leben
beinahe zum Erliegen brachte, wird deutlich, dass man im Kreis der
Geschichtsfreunde die verschiedenen politischen Ansichten mit gegen-
seitiger Toleranz behandelte. Dem Historischen Verein kann deshalb
eine politisch neutrale Haltung zugesprochen werden, auch wenn seine

77 Band 1. Protokoll vom 25. Oktober 1872, S. 219. Absit omen: Mdge es ohne
(bose) Vorbedeutung sein!

78 Die Aufhebungen wurden vom Solothurner Stimmvolk schliesslich angenom-

79 gi:rz!ig der Gber die Aufhebungen erboste Jakob Amiet liess auf eigene Kosten
eine leicht tendenzidse Geschichte Uber «Das St. Ursus-Pfarrstift der Stadt

Solothurn seit seiner Griindung bis zur staatlichen Aufhebung im Jahre 1874»
drucken.
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Mitglieder im Ratssaal oder in der Tagespresse teils unterschiedliche
Meinungen vertraten.

Da Nef dem Historischen Verein beziehungsweise seinen Griindungs-
mitgliedern dennoch eine politisch geméssigte bis konservative Herkunft
attestiert, soll an dieser Stelle die personelle Verflechtung mit der Topfer-
gesellschaft aufgezeigt werden.

Nef, der die im Jahr 1857, d. h. nach dem Wechsel von der altliberalen
zur radikal-liberalen Regierung im Jahr 1856, gegriindete Topfergesell-
schaft untersuchte, weist dieser das Verdienst zu, «als verbindendes
Element iiber alle politischen Fraktionen wie auch gesellschaftlichen
Schichten hinweg» gewirkt zu haben.” Nef hilt dabei fest, dass dieser
implizite Vereinszweck von den Zeitgenossen nicht als solcher benannt
wurde.” Die Praxis der Topfergesellschaft, ihre Vortrage offentlich zu
halten, und die politische Toleranz ihrer Mitglieder brachten dieser
Gesellschaft also erst im Laufe der Zeit das Verdienst ein, den Ausgleich
der alt- und der neuliberalen Richtung gefordert zu haben.” Das Experi-
ment> der Topfergesellschaft geriet allerdings seit 1868 ins Stocken und
der aufflammende Kulturkampf fithrte 1873 zu einem fiinfjadhrigen Unter-
bruch der offentlichen Vorlesungen. Die <rot-graue Harmonie> an den
Topferabenden war vorerst beendet, obwohl sich die fithrenden Vertreter
der beiden liberalen Richtungen am 6. Oktober 1872 in der sogenannten
Langenthaler Bleiche erstmals seit 1856 wiedervereinigt hatten, um das
erstarkte konservative Lager gemeinsam zu bekampfen.™

Das liberale Zweckbiindnis konnte allerdings die durch den Kultur-
kampf entstandenen konfessionellen Graben nicht auf Anhieb schliessen.
Man unterbrach die offentlichen Vortrdge der Topfergesellschaft,
wahrend sich ein «engerer Kreis» weiterhin zu sogenannten «akademi-
schen Veranstaltungen» traf.

80 Nef, S. 12.

81 Vgl. ebd.

82 Vgl das Geleitwort des Stadtprasidenten Kurt Fluri, in: Ebd., S. 6.
83 Vgl. Wallner, S. 201.



45

Dieser akademische Kreis bestand nun aber sowohl aus Topferge-
sellen als auch aus Mitgliedern der Naturforschenden Gesellschaft und
des Historischen Vereins.” Diesen engeren Kreis hatte vor allem die
«personliche Freundschaft» zusammengefiihrt.” Dass der Historische
Verein seine reguldren Sitzungen in dieser Zeit” weiterfithrte und
«unbeirrt durch Propheten von rechts & Propheten links des Tages-
marktes dem Forschen nach Wahrheit ein stilles Asyl» bot, ist folglich
seinem toleranten und wohl auch seinem elitiren Charakter zuzu-
schreiben. Erwédhnenswert in diesem Zusammenhang erscheint mir die
Tatsache, dass auch der Historische Verein seine 6ffentlichen kantonalen
Versammlungen zwischen 1872 (Buchegg) und 1876 (Steinhof) und von
da an bis 1881 einstellte.

Wenn Nef der Topfergesellschaft eine idealistische, aber keine poli-
tische Richtung zuweist,” so kann dies ebenso fiir den Historischen
Verein gelten. Die Topfergesellschaft unterschied sich vom Historischen
Verein dadurch, dass jene einen - wenn auch nicht explizit formulierten
- Versuch darstellte, auf politischer Ebene den Ausgleich zu férdern und
durch ihre wissenschaftlichen Vortrdage zu verschiedensten kulturellen
Themen die Stadtbewohner zu belehren, d. h. eine breitere Offentlichkeit,
als der Historische Verein das tat.”

84 Im Protokoll der Sitzung vom 21. November 1871, die gemeinsam mit dem
Kunstverein von Solothurn abgehalten worden ist, steht Uber diese «solothurni-
sche Akademie der Wissenschaften ad coronam» (zum Begriff selbst vgl. Band
1. Protokoll vom 31. Januar 1873, S. 248):

«1, Die durch ein Schreiben des ,Altgesellen’ der ehmaligen ,Topfer'- (vmal.
Vorleser) Gesellschaft an die Vorstande beider Vereine veranlasste Frage: ob
Mitglieder derselben zu Haltung éffentlicher Vorlesungen wéhrend dieses
Winters sich verpflichten wirden, erhalt nach geschehener Anfrage einzig von
Seiten HI. Fursprech Amiet's eine unbedingte Bejahung.

2. Dagegen wird einstimmig der Antrag & Vorschlag angenommen: dass beide
Vereine zum Zwecke gegenseitiger Lebensversicherung gemeinschaftliche
Sitzungen & Zusammenkinfte haiten sollen.»

Band 1. Protokoll vom 21. November 1871, S. 158.

85 Vgl. Nef, S. 22.

86 Eine «wunfruchtbare Periode: in der Vereinsgeschichte war die Zeit von
1877-1880. Die Grinde dafur sah der Présidialbericht von 1881 «teils durch
die gestdrte Gesundheit des Vorstandes, teils durch andere Verhéaltnisse»
bedingt. Zwar wird das widrige politische Umfeld nicht explizit als Unterbre-
chungsgrund genannt, doch sollte es nicht grundséatzlich ausser Acht gelassen
werden. Vgl. von Arx u. Tatarinoff, S. 14.

87 Vgl. Nef, S. 9.

88 Vgl.ebd., S. 12.
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Diesen aufklirerisch-idealistischen Grundsétzen verpflichteten sich die
Topfergesellen der ersten Stunde:

Franz Krutter, Viktor Kaiser, Georg Schlatter, Jakob Amiet,
Theodor Scherer-Boccard, Friedrich Fiala, Josef Ignaz Amiet,
Franz Lang, Peter Dietschi, Alfred Hartmann, Simon Kaiser,
Wilhelm Vigier, Karl Vélckel, Otto Moéllinger, Oskar Ziegler,
Telesphor Zetter und Friedrich Hemmann.”

Gemaiss Nef griindeten folgende Personen den Historischen Verein:

Franz Krutter, Viktor Kaiser, Georg Schlatter, Jakob Amiet,
Theodor Scherer-Boccard, Friedrich Fiala, Josef Ignaz Amiet und
Josef von Sury von Biissy.”

Als weitere Mitglieder zahlten ausserdem:

Franz Lang, Peter Dietschi, Alfred Hartmann, Simon Kaiser und
Wilhelm Vigier.”

Die Gegeniiberstellung zeigt deutlich, dass beide Gesellschaften von
beinahe demselben Personenkreis gegriindet wurden. Weist man den
Griindern der Topfergesellschaft eine neutrale Haltung im Hinblick auf
politische Auseinandersetzungen zu, so gilt dies im Gegenzug auch fiir die
Griinder des Historischen Vereins. Auch die den Topfergesellen zugespro-
chene aufklarerisch-idealistische Motivation lag den Geschichtsfreunden
nahe, die sich meines Erachtens insbesondere in der Durchfiihrung der
allgemeinen kantonalen Versammlungen manifestierte.

Das Urteil, der Historische Verein habe sich lberwiegend aus
konservativ denkenden Personlichkeiten zusammengesetzt und sei
deshalb (politisch betrachtet) als ein Teil der Gegenbewegung gegen
denradikalen Fortschrittsgeist zu verstehen,” muss zwingend korrigiert
werden. Der Historische Verein kann im Sinne Wallners als politisch-
tolerante Gesellschaft der intellektuellen Elite Solothurns gelten,
die zwar nicht realpolitisch, aber doch ideell das <Vaterland> neu zu
entdecken pflegte. Bereits das Wochenblatt von 1845-47, dessen einge-

89 Ebd, S. 23-25.

90 Nef, S. 18.

91 Vgl. Wyss, S. 110ff. u. von Arx u. Tatarinoff, S. 139-144.
92 Vgl. Sigrist, Jurablatter, S. 96.
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stelltes Erscheinen sieben ehemalige Mitarbeiter zur Griindung des
Historischen Vereins veranlasst hatte, sprach bezeichnenderweise die
«Freunde der vaterlandischen Geschichte> an. Auch J. I. Amiet schrieb
in seiner Vorgeschichte, dass man zur Griitndungsversammlung auf den
6.]Juli 1853 die «Freunde der Geschichte unsres Vaterlandes» eingeladen
habe.” Gemass Fiala fithrten die ehemaligen Mitarbeiter des Wochen-
blattes die «schweizerische Geschichtsforschung» in Solothurn als
«Erbstiick aus einer verdienstvollen Vergangenheit»* weiter.” Dass die
Verwendung der Begriffe <Vaterland> bzw. «vaterldndisch> den liberalen
Kreisen vorbehalten war, wurde zu Beginn dieses Kapitels festgestellt.
Geht man nun von der Pramisse aus, dass die Erforschung der vater-
landischen Geschichte auch das vaterldndisch-nationale Bewusstsein
gefordert habe, so erscheint die Frage berechtigt, ob die Mehrzahl der
Mitglieder des Historischen Vereins anstatt einer konservativen nicht
vielmehr eine liberale Haltung vertreten habe.

Im Folgenden soll eine kurze Beschreibung der Vorberichte von Amiet und
Fiala zeigen, in welche Tradition (konservativ-bewahrend oder liberal-
fortschrittlich im Sinne Wallners) sich die Griinder des Historischen
Vereins selbst stellten. Ausserdem soll gekldrt werden, ob die hohe Anzahl
Geistlicher unter den Griindungsmitgliedern (9 von 17) tatsdchlich dem
konservativen Kreis angehorte, wie dies Sigrist behauptete.”

Die Festschriften zum 50- und zum 100-Jahr-Jubildum geben den
Vorbericht von Amiet jeweils ohne kritischen Kommentar wieder. Auch
Sigrist erwédhnt in seiner Festschrift nur kurz, dass der Bericht von Amiet
«mehr poetisch verkldrten als historisch sachlichen Aufschluss» biete.”
Der Vorbericht von Fiala, d. h. das Schlusswort zum ersten Band des
Urkundio aus dem Jahr 1857, wurde in den Schriften iiber die Vereinsge-
schichte anscheinend bislang tiberhaupt nicht beachtet.

93 Amiet, Vorgeschichte, in: Appenzeller, S. 22.

94 Gemeint ist das geistige Erbe des Kantors Franz Jakob Hermann (gest. 1786).
Er hatte, so schrieb Friedrich Fiala im Schlusswort des «Urkundio», in
Solothurn den Sinn fur vaterlandische Geschichtsforschung aus langem
Schlafe wieder aufgeweckt. Vgl. Fiala, Schlusswort «Urkundio», S. 761.

95 Vgl ebd., S.762.

96 Vgl. Sigrist, JbSolG, S. 10.

97 Vgl ebd,, S. 6.
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Amiet™ berichtet von dem «schonen Sommerabend im Jahre 1809»,
als ob er dem Geschehen selbst (geb. 1827) unmittelbar beigewohnt habe,
als Robert Glutz-Blotzheim, Peter Ignaz Scherer und Urs Joseph Liithy die
gemeinsame Redaktion des Solothurnischen Wochenblattes beschlossen.
Amiet legt dem weit iiber die Grenzen Solothurns hinaus bewunderten
Geschichtsforscher Robert Glutz-Blotzheim die Worte in den Mund, man
wolle «wie die drei Schwizer im Griitli den Bund» machen und beab-
sichtige dabei, «fest zusammen zu halten und tétig zu sein!» Ausserdem
wollten Glutz, Scherer und Liithy geméss Amiet die Fortsetzung und
Berichtigung der Haffnerschen Chronik von 1666 angehen und fragen,
was das fiir alte Steine seien, die man unterm Rathaus eingemauert
hatte. Das alte Stadtrecht zu edieren, von Zeit zu Zeit etwas Lustiges zu
erzdhlen oder etwas Moralisches zu predigen, hédtten sie zum Ziel ihres
Wochenblattes erklart.” Dass Amiet hier eine Kontinuitit von den Alten
Eidgenossen iiber den solothurnischen Stadtchronisten Haffner bis in die
Mediationszeit konstruierte, kann einerseits gewiss als Ausdruck der Zeit
verstanden werden. Hier scheint sich das Urteil Appenzellers zu besté-
tigen, das er jenem Vorbericht in knappen Sitzen voranstellte:

«Die Griinder des Historischen Vereins des Kantons Solothurn waren
Historiker, die villig von der Bedeutung der Geschichte im Leben der
menschlichen Kultur durchdrungen waren. Sie sahen ihr Wirken als
Freunde und Forscher der Vergangenheit selbst als ein Geschehen an,
das in den Ablauf aller geschichtlichen Dinge eingesponnen war und
der Uberlieferung an die Nachwelt wiirdig befunden wurde.»'®

98 «Joseph ignaz Amiet wurde in Solothurn am 1. Februar 1827 geboren {...].
Schon sehr frah zu historischen Studien hingezogen, und noch als Schdler
des Gymnasiums in Solothurn, das er vom Herbst 1840 bis zum Friihling 1848
besuchte, begann er seine historische Tatigkeit. [...] Und als er im Friihling
1848 nach Bern ubergesiedelt war, um an der dortigen Universitat Vorlesungen
Uber Geschichte und Staatswissenschaften zu héren, verdffentlichte der kaum
21jahrige stud. Phil.,, der bereits Mitglied des historischen Vereins des Kantons
Bern geworden war, seinen Geschichtskalender der Schweiz, ein Blchlein,
das von seiner Kenntnis der Geschichte sprechendes Zeugnis ablegt. [...]
Leider konnte er um des Broterwerbes willen seine Studien nicht vollenden,
sondern musste sich dem Archivdienst zuwenden, [...]. Das Jahr 1853 brachte
ihm die Ernennung zum Archivregistrator in Solothurn, 1856 wird er erster
Sekretér der Staatskanzlei, 1861 Staatsschreiber und Staatsarchivar, [...]. Als
er im Jahre 1895 nach Zeiten der Kranklichkeit starb, waren noch manche
Arbeiten in Vorbereitung.» Appenzeller, S. 128-130.

99 Vgl. Amiet, Vorgeschichte, in: Appenzeller, S. 19f.

100 Ebd., S. 19.
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Andererseits weist die eigenwillige Konstruktion einer Kontinuitétslinie
von den Drei Eidgenossen bis ans Ende der Restaurationszeit in Solothurn
(1830/31) meiner Meinung nach auf eine liberal-nationale Haltung von
Amiet hin. Dieser liess bezeichnenderweise einen anderen Beteiligten
(Liithy oder Scherer) die Frage stellen:

«Aber wo, ums Himmels willen, ist bei uns die Aufkldrung, das

101

Fortriicken mit dem Zeitgeist zu spiiren?»

Amiet stellte die Herausgeber des Solothurnischen Wochenblattes damit
in die Tradition der Aufkldrung, die er in Solothurn in den ersten Jahr-
zehnten des 19. Jahrhunderts als «verschollen» wéhnte. Die pathetisch
klingende Frage nach der Aufklarungist mit einer konservativen Haltung,
wie sie Sigrist und Nef den Griindern des Historischen Vereins zusprechen,
gewiss nicht zu vereinbaren. Wie konnten sich Glutz, Scherer und Liithy
in der Darstellung von Amiet nach Aufklarung und dem «Fortriicken mit
dem Zeitgeist» sehnen, wenn der eigentliche Verfasser jener Frage eine
konservative Haltung vertreten hétte?

Der symbolhafte Ausloser, der diese Frage offenbar veranlasst hatte,
war denn auch nicht zufallig das «halbzerrissene Blatt, Tobias Winter-
griin oder des Gassmannschen Wochenblattes vom Jahre 1788 neunzehnte
Nummer». Franz Josef Gassmann sen. war namlich 1780 in die frei
gewordene «Hochobrigkeitliche Buchdruckerei» in Solothurn berufen
worden. Dort hatte er bis zu ihrer Authebung im Juni 1798 als Drucker,
Verleger, Schriftsteller und Journalist gewirkt. Um seine aufgeklart-
patriotischen Vorstellungen einem breiten Publikum verkiinden zu
kénnen, hatte er 1787 den «kiihnen Plan» gefasst, im Alleingang ein
Wochenblatt herauszugeben, das als Gassmannsches Wochenblatt in die
solothurnische Geschichte einging.” Im Vorfeld der franzésischen Okku-
pation der Alten Eidgenossenschaft tobten in Solothurn bis 1798 einige
innenpolitische Stiirme, und Gassmann nahm sehr deutlich Stellung. Der
Ruf nach politischen Reformen verlagerte sich allerdings bald in einen
regelmaéssig zusammentretenden «Debattierklub», in dem sich die soge-
nannten «Patrioten» trafen. Als in Solothurn die Kriegsangst um sich
griff, versuchte die Obrigkeit diese Patrioten einzukerkern, was ihrin den
ersten Monaten des Jahres 1798 auch gelang.”™

101  Ebd.
102 Sigrist, Solothurnische Geschichte 3, S. 276-281.
103 Ebd., S. 330.



Amiet setzte folglich den Vorldufer des Historischen Vereins, das von
1845-47 erschienene Wochenblatt fiir Freunde der Literatur und vaterlin-
dischen Geschichte, in eine direkte Kontinuitdt mit dem von 1810 bis 1834
durch Glutz, Liithy und Scherer redigierten Solothurnischen Wochenblatt
und lokalisierte schliesslich die geistige Heimat des Historischen Vereins
durch die zunidchst unscheinbare Erwahnung jenes halbzerrissenen
Blattes bei den Patrioten vor 1798. Gassmann, Glutz, Liithy und Scherer
sind dabei liberhaupt nicht als Verfechter der alten Ordnung, d. h. als
Konservative im Wallnerschen Sinne, zu betrachten.

Wihrend Wolfgang Burgdorf von den deutschen Altertumsvereinen
behauptet, dass diese von der liberalen Presse mit Argwohn betrachtet
wurden'™ und die liberalen Kreise in ihnen einen «Hort der Reaktion»
vermuteten,’™ so scheinen in Solothurn die Positionen eher umgekehrt
gewesen zu sein. Zieht man in Betracht, dass sowohl in den Zeiten
Gassmanns «die Kirchen- und Staatsarchive eifersiichtiger und miss-
trauischer» gehiitet wurden als «der Nibelungen Hort»'" und dass auch
der Historiker Robert Glutz-Blotzheim in der Mediations- und Restaura-

107

tionszeit kaum Zugang zu den Archiven anderer Kantone erhielt,” dann
muss fiir die Zeit zwischen 1787 (Gassmann) und 1834 (Solothurnisches
Wochenblatt) das Interesse an der vaterlandischen Geschichte nicht
als bewahrend-konservativ, sondern vielmehr als fortschrittlich-liberal
verstanden werden. Leider sagen weder Sigrist in seiner Solothurnischen
Geschichte noch Wallner in seiner Kantonsgeschichte etwas iiber die
politische Ausrichtung des Staatsschreibers J. I. Amiet selbst. Auf einem
schwer entzifferbaren Notizblatt, das die unverkennbare Handschrift von
Amiet tragt, habe ich diesbeziiglich ein klares Bekenntnis gefunden:
«Gar oft hért man sagen: «Ein Geschichtsforscher ist ein Aristckrat
oder wenigstens ein Conservativer.» Was ist hieran wahr, was nicht? -
Allerdings trifft man gar viele conservative Geschtforsch. an. Aber sie
beurkunden dadurch, dass sie die Geschichte nicht richtig auslegen.
Ein wahrer Geschichtsforscher kann niemals sich zu den Conserva-

3

tiven bekennen, er muss dem Fortschritt huldigen.»"

104 Vgl Burgdorf, Wolfgang: Ein Weltbild verliert seine Welt. Der Untergang des
Alten Reiches und die Generation 1806. (Bibliothek Altes Reich 2) Minchen
2006, S. 303.

105 Vgl ebd., S. 295.

106 Fiala, Schlusswort «Urkundio», S. 761.

107 Sigrist, Solothurnische Geschichte, S. 693.

108 Amiet, Notizblatt, in: Staatsarchiv Solothurn. Ohne Signatur.



51

Amiets Privatnotiz bietet zusammen mit dem Vorbericht ein deutliches
Argument gegen die These, eine konservative Haltung habe die Griinder
des Historischen Vereins zusammengefiihrt. Dartiber hinaus legt sein
Bericht nahe, dass die Erforschung der vaterlindischen Geschichte in
Solothurn dem patriotischen beziehungsweise dem aufgeklart-liberalen
Milieu entsprang. Nur in einem liberalen Kontext ist zu verstehen, weshalb
Amiet eine Kontinuitatslinie von den drei Eidgenossen auf dem Griitli
iiber die Patrioten von 1798 bis hin zu den ersten Geschichtsforschern
Solothurns konstruierte. Die von liberaler Seite her betriebene Alter-
tumsforschung muss zwangsldufig auch national ausgerichtet gewesen
sein, da die Liberalen ja bekanntlich die Griindung eines schweizerischen
Nationalstaates begriissten und somit auch eine nationale Geschichts-
konzeption im Sinne Hobsbawms bewusst forderten beziehungsweise
eben konstruierten.

Wiahrend der Vorbericht von Staatsschreiber Amiet also einen
aufgeklart-liberalen Ursprung des Historischen Vereins nahelegt, sind
einige inhaltliche Differenzen zum Bericht von Fiala™ erkennbar. Ob der

109 «Friedrich Xaver Odo Fiala, wohl die eindruckvollste Persdnlichkeit unter den
Fuhrergestalten des Historischen Vereins des Kantons Solothurn, wurde am
21. Juli 1817 in Nidau bei Biel geboren. [...] Im Kreise seiner gleichgesinnten
Freunde, die mit ihm der patriotischen Studentenverbindung des Zofingerver-
eins angehérten und die den idealgesinnten Jingling von Herzen liebten, sind
viele seiner jugendlichen Arbeiten entstanden und vorgelesen worden. Im
Herbst 1837 begann Fiala in Solothurn das Studium der Theologie, das er im
folgenden Jahre in Freiburg i.B. unter Hirscher, Staudenmeier und Hug, und
seit 1839 in Tubingen unter Kuhn, Drey und Hefele fortsetzte; [...]. Im Januar
1844 [folgte er] dem Rufe als Pfarrer der solothurnischen Talgemeinde
Herbetswil, wo er bis zum Jahre 1857 blieb, [...]. Daneben setzte er eifrig seine
historischen Studien fort, war Mitarbeiter an dem von 1845-47 erscheinenden
‘Wochenblatt fir Freunde der Literatur und vaterlandischen Geschichte> und
am «Neuen Nekrolog der Deutschen> und beteiligte sich lebhaft an der
Grundung des Historischen Vereins des Kantons Solothurn im Jahre 1853, [...].
Ein neues Arbeitsfeld ertffnete sich fur Fiala, als er im Jahre 1857 zum
Direktor des solothurnischen Lehrerseminars erwahlt wurde, [...]. Die
historischen Vereine der V Orte und von Bern, die historisch-antiquarische
Gesellschaft von Basel und die geschichtsforschende Gesellschaft von Basel
ernannten ihn zu ihrem Ehrenmitgliede und 1884 verlieh ihm die Universitat
Zurich den Dr. phil. honoris causa. Auch an den Kunstbestrebungen von
Kanton und Eidgenossenschaft nahm er so regen Anteil, dass ihn der
schweizerische Kunstverein 1881 zum Ehrenprasidenten ernannte. [...]
Nachdem er im Herbst 1870 zum Probst des Domkapitels gewahlt worden war,
trat er als Seminardirektor zurlick, wobei er immerhin die Professur an der
theologischen Lehranstalt beibehielt. Als Bischof Lachat [im Zuge des
Kulturkampfes] den Kanton verliess, wurde Fiala Generalvikar fur den Kanton
Solothurn, in welchem Amte er zu vermitteln und zu verséhnen versuchte. [...]
Als es zur Neuwahl eines Bischofs kommen sollte, wurde Fiala als die dem
Bundesrate wie den Didzesanstédnden genehme Persénlichkeit bezeichnet. Es
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damalige Pfarrer von Herbetswil deshalb auch gleich eine konservative
Haltung vertrat, sei im Folgenden untersucht. Daran anschliessend wird
zu kldren sein, ob die anderen acht Geistlichen, die den Historischen
Verein ebenfalls mitbegriindeten, tatsdchlich dem konservativen Kreis
angehorten.

Wie schon Amiet begann auch Fiala seine Schilderung im letzten
Viertel des 18. Jahrhunderts, doch fiithrte er einen zusitzlichen Akteur ein.
In ungiinstiger Zeit, so schrieb Fiala, hatte Kantor Franz Jakob Hermann
(1717-1786) in Solothurn den Sinn fiir vaterlandische Geschichtsforschung

110

aus langem Schlafe wieder aufgeweckt.” Kantor Hermann"' wird auch

von Sigrist in seiner Solothurnischen Geschichte als eine Personlichkeit
bezeichnet, die fiir ihre Zeit und ihren geistlichen Stand eine ungewshn-
lich tolerante Haltung gegeniiber beiden Glaubensparteien (Katholiken
und Protestanten) an den Tag gelegt habe. In diesem Sinn sei er auch als
ein «wiirdiger Vorldufer» des in seinem Todesjahr geborenen Historikers
Robert Glutz-Blotzheim zu verstehen."™ Als aufgeklarter und patriotisch
gesinnter Geistlicher gilt Hermann deshalb, weil er massgeblich zur
Griindung der Okonomischen Gesellschaft von Solothurn (1761) und der
Stadtbibliothek (1763) beigetragen hat. Hermanns geistige Erbschaft traten
gemdss Fiala sowohl die Mitarbeiter am Gassmannschen Wochenblatt als
auch Glutz, Scherer und Liithy mit ihrem Solothurnischen Wochenblatt

war keine Redensart, als der Gewéhlte in seinem Schreiben mitteilte, dass ihm
durch die Wahl ein schweres Opfer auferlegt werde und nur die Liebe zum
Frieden und die Hingebung fir das Wohl der Kirche und des Vaterlandes ihn
bestimmen, die Burde auf sich zu nehmen. [..] Nach schweren, mit christlicher
Ergebenheit ertragenen Leiden entschlief er am 24. Mai 1888.» Appenzeller,
S. 122-126.

110 Fiala, Schiusswort «Urkundio», S. 761.

111 «Der bedeutendste Historiker in modernem Sinne, den Solothurn damals
aufwies, war der Stiftskantor Franz Jakob Hermann, den wir bereits als
Grundungsmitglied der Okonomischen Gesellschaft [Solothurns 1761] und als
Mitglied der Helvetischen Gesellschaft kennenlernten. 1717 als Sohn eines aus
dem Elsass zugewanderten Domizilanten geboren, genoss er nach dem friihen
Tode des Vaters offenbar die Férderung hochstehender Génner, konnte das
Jesuitenkollegium besuchen, wurde 1740 zum Priester geweiht und erhielt
zugleich eine Kaplanei am St. Ursenstift mit dem Amte des Unter-Kantors,
1761 dann dasjenige des Kantors, das heisst des Musiklehrers der Choraulen.
Als Kantor wurde er auch in die Baukommission der neuen St. Ursenkirche
gewahlt, wo er sich vor allem mit der Orgel und den Glocken befasste, aber
auch mit der Konzeption der Altarbilder. Schon sein Wirken in der Okonomi-
schen Gesellschaft zeigte ihn als ungewdhnlich vielseitigen Geist. Sein erstes
offentliches Hervortreten lag indessen auf einem ganz andern Gebiet [ndmlich
in der «Burgerlichen Liebhabergesellschaft» zwecks Auffihrung patriotisch-
vaterlandischer Theaterstlicke].» Sigrist, Solothurnische Geschichte 3, S. 270.

112 Vgl ebd., S. 273.
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an. Wie bereits Amiet diese publizistischen Versuche in eine Kontinuitét
mit der Griindung des Historischen Vereins gestellt hatte, so verfuhr auch
Fiala, indem er das von 1845-47 erschienene Wochenblatt fiir Freunde der
Literatur und vaterldndischen Geschichte ebenfalls als ein Erbstiick aus
dieser «ehrenvollen Vergangenheit» bezeichnete. Auffallenderweise war
es bei Fiala stets ein Kreis begabter «Jiinglinge», ein Verein aufstrebender
«junger Mdnner» oder waren es einige «jliingere Mdnner», die mit «<neuem
Mut» auf der Bahn «fortschritten», auf der ihnen Kantor Hermann
vorausgegangen war.

Fiala begriisste, wie seine Begeisterung fiir die Verdienste Hermanns
auf geistig-kultureller wie wissenschaftlicher Ebene zeigt, offensichtlich
den Fortschritt und die Erneuerung. Aus seiner Beschreibung spricht
zudem die Bewunderung fiir aufgekldrtes Denken, fiir religiose Toleranz
und fiir eine patriotische beziehungsweise vaterlandische Haltung. Fiala
betont auffallend héufig die «Liebe zur vaterlandischen Geschichte»,
die von Hermann auf die «Schépfer der neuern Forschung» (d. h. auf
Glutz, Scherer und Liithy) iibergesprungen sei. Ihr Wochenblatt sei die
wichtigste Urkundensammlung fiir die Geschichte der nordwestlichen
Schweiz gewesen, und als dieses 1834 eingegangen war, sei die schwei-
zerische Geschichtsforschung in Solothurn gédnzlich brachgelegen. Der
im Janner 1851 gegriindete Geschichtforschende Verein des Kantons
Solothurn habe schliesslich Hermanns geistige Erbschaft angetreten und
sei von der allgemeinen historischen Gesellschaft der Schweiz als Sektion
aufgenommen worden."”

Dass der Geistliche Fiala offensichtlich den Fortschritt und das aufge-
kldarte Denken begriisste und dariiber hinaus eine vaterlandisch-nationale
Haltung pflegte, ist mit einer konservativ-kirchlichen Haltung, wie sie die
oppositionellen Konservativen in Solothurn vertraten, nicht vereinbar."
Bemerkenswert scheint mir in diesem Kontext auch die Tatsache zu sein,
dass Fiala im Jahr 1857 von der radikal-liberalen Regierung unter Vigier
zum Seminardirektor und 1871 zum Domprobst gewahlt wurde. Fiala war
namlich mit den fithrenden Liberalen und Radikalen seit seiner Studien-
zeit am Kollegium in Solothurn eng befreundet, was seine Amterkarriere
vermutlich sehr begiinstigte. Als Student war er von 1835-38 Mitglied in
der Zofingia, einer solothurnischen Sektion des schweizerischen Zofin-
gervereins, die versuchte, ihren Mitgliedern liberale Denkungsart einzu-

113 Vgl Fiala, Schlusswort «Urkundio», S. 761-763.
114 Vgl. Wallner, S. 208ff.
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pflanzen und als «Kaderschmiede» kiinftiger liberaler Politiker fungierte.
Die Leitmotive dieser patriotischen Studentenvereinigung waren denn
auch Wissenschaft, Freundschaft und Vaterland.™

Zusammenfassend ldsst sich zum Vorbericht und zur Person Fialas
festhalten, dass in seinem Fall gewiss keine konservative, «auf die Vergan-
genheit gerichtete Gesinnung»'* vorhanden war. Die Feststellung, dass
Fiala eine aufgekldrte, wenn nicht sogar eine liberale Haltung vertrat
und sich in politischen Belangen tolerant zeigte, ist fiir die Einordnung
des Historischen Vereins in sein gesellschaftspolitisches Umfeld nicht
zu unterschétzen. Fiala prasidierte den Verein von 1859 an bis zu seiner
Wahl zum Bischof von Basel 1885 immerhin 26 Jahre lang. Zusammen mit
seinen Freunden J. I. Amiet und Jakob Amiet, die beide eine aufgeklart-
liberale und daher auch eine vaterlindisch-nationale Haltung verband,
fithrte Fiala nicht nur eine kontinuierliche Offnung des anfinglich
elitiren Vereins herbei, sondern trieb selbst in politisch ungiinstigen
Zeiten die Erforschung der solothurnischen Geschichte weiter voran.
Direkt auf das politische Umfeld gemiinzte Aussagen sucht man bei Fiala,
der als «ausgleichend und nicht verpolitisiert» charakterisiert worden
ist,
lasst auf eine dezidierte Haltung des Verfassers gegeniiber den politi-
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anscheinend vergebens. Eine einzige Stelle in seinem Vorbericht

schen Verhéltnissen schliessen. In der kurzen Lebensbeschreibung des
Johann Baptist Brosi — der als eigentlicher Begriinder der Revisionsbe-
wegung, d. h. der Verfassungsdanderung von 1831, und somit als Vertreter

118

des liberalen Biirgertums gilt™ - folgt eine knappe Aussage zu dessen

brisanter politischer Téatigkeit. Fiala schreibt darin:

«[Brosi] galt aber auch als heftiger politischer Parteimann und hat die

19

Bitterkeiten im Strudel der Parteiung in reichem Masse verkostet.»

Mit dieser Feststellung gab Fiala zu erkennen, dass er sich selbst lieber als
apolitischen Gottesmann und Geschichtsfreund denn als kampferischen
Parteimann sah.

115 Vgl ebd., S. 54-56.

116 Vgl. Sigrist, Jurablatter, S. 96.

117  Vgl. Wallner, S. 56.

118 Vgl. Sigrist, Solothurnische Geschichte 3, S. 719ff.
119 Fiala, Schlusswort «Urkundio», S. 764.
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Abschliessend werden die anderen geistlichen Griindungsmitglieder
des Historischen Vereins auf ihre politische Haltung hin untersucht,
sofern dies die Quellenlage jeweils zuldsst. Es handelt sich hierbei um
folgende Personlichkeiten: den ehemaligen Pater Urban Winistorfer, Abbé
Johann Baptist Brosi, Domherr Anton Rudolf, Domdekan Alois Vock, die
Pfarrherren Robert Cartier und Josef Probst sowie die Patres Anselm
Dietler und Alexander Schmid.

Abbé Brosi, der einstige «Revoluzzer» von 1830, hatte als einge-
fleischter Demokrat von einst — enttéduscht iiber das liberale Représenta-
tivsystem und iiber seine ehemaligen Weggefahrten — gegen Ende seines
Lebens ins konservative Lager gewechselt.” Bereits in jungen Jahren, so
schrieb Fiala, war Brosi auf einer «abenteuerlichen Irrfahrt in Italien» von
den Uberresten des klassischen Altertums fasziniert, so dass er sich «im
reifern Alter» gianzlich von der aktiven Politik zuriickzog und insbeson-
dere die Geschichte der antiken Vélker leidenschaftlich betrieb."

Der spatere Domherr Anton Rudolf (geb. 1779) bemiihte sich seit
1809 zusammen mit Robert Glutz-Blotzheim um die Wiederbelebung der
Helvetischen Gesellschaft. Bemerkenswert scheint mir dabei die Tatsache
zu sein, dass die im Jahr 1819 wiederbelebte Helvetische Gesellschaft
zunehmend zum «Sammelpunkt der Liberalen» bzw. zum «Organ der
liberalen Opposition»" wurde. Es ist anzunehmen, dass auch Domherr
Rudolf die neuen Ziele der Helvetischen Gesellschaft — Pressefreiheit,
Volkssouverénitédt, Bevormundung der Kirche und die Schaffung des
schweizerischen Bundesstaates™ - vertrat.

Der spitere Domdekan Alois Vock (1785-1857) gilt als bedeutender
geistlicher Kirchenpolitiker Solothurns, der den «Humanismus kirchli-
cher Aufklarung» und den Geist des «guten Einvernehmens» mit dem
Protestantismus verkoérperte.™ Er war offenbar ein Anhédnger des Kons-
tanzer Bistumsverwesers Ignaz Heinrich Wessenberg, der seinerseits
die innere Reform der Kirche und eine nationalkirchlich-demokratische
Synode anstrebte. Vock kann vor diesem Hintergrund keinesfalls zu den
konservativ gesinnten Geistlichen des Kantons Solothurn gezéhlt werden.

120 Zu seiner Kurzbiografie vgl. Wallner, S. 231f.

121 Vgl Fiala, Schlusswort «Urkundio», S. 763f.

122 Vgl Sigrist, Solothurnische Geschichte 3, S. 625.
123 Vgl Wallner, S. 52.

124 Vgl ebd., S. 52.

125 Vgl ebd., S. 380.



Uber Robert Cartier und seine Haltung zu (kirchen-)politischen
Fragen ist wenig bekannt. Seit 1844 war er Pfarrer in Oberbuchsiten, wo
er 1886 verstarb. Er erforschte die Geologie seiner naheren Umgebung,
entdeckte wichtige fossile Lagerstdtten und legte eine reichhaltige anti-
quarische Sammlung an.” Den weiten Weg zu den Sitzungen des Histo-
rischen Vereins scheint Cartier sehr selten auf sich genommen zu haben,
so dass er im Mitgliederverzeichnis 1881/82 zu den «auswartigen Mitglie-
dern» gezdhlt wird.” Selbst wenn Cartier eine konservative Haltung
vertreten héitte, so wire sein Einfluss auf die iibrigen Vereinsmitglieder
nur marginal gewesen.

Pfarrer Josef Probst aus Miimliswil gilt als Vertreter der sogenannten
«liberalen Geistlichkeit», da er nicht nur Mitglied der Okonomisch-
Gemeinniitzigen Gesellschaft von Solothurn, sondern auch der neuge-
griindeten Helvetischen Gesellschaft war.” Als er 1828 nach Dornach
berufen wurde, regte sich «grosser Widerstand», da er zuvor als Lehrer

129

am Institut des Philipp Emanuel von Fellenberg® titig gewesen war

und die padagogischen Grundsitze Pestalozzis in den ihm unterstellten
Landschulen einzufiihren versuchte.” Am 22. Dezember 1830 besuchte
er schliesslich den Balsthaler Volkstag, der die liberale Verfassungsreform
von 1831 einleitete.”™

Pater Anselm Dietler, bis zu seinem Tod (1864) Archivar im Benedik-
tinerkloster Mariastein, trat im Zuge der Verfassungsreform von 1841
anscheinend «eifrig fiir die konservative Sache» ein, obwohl sich das
Kloster selbst politisch nicht engagierte. Die politische Lage im Jahr 1841
war allerdings derart verworren, dass weniger von «Konservativen» als
vielmehr von «Oppositionelleri» gesprochen werden muss.”™ Ausserdem
beschriankten sich Dietlers Forschungen offenbar génzlich auf die

126 Vgl. Weidmann, Marc: s. v. Robert Cartier, in: Historisches Lexikon der Schweiz
(HLS), Version vom 15.2.05, URL: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D31964.
php.

127 Vgl. Band 2. Verzeichnis der Mitglieder des Historischen Vereins pro 1881/82.
S. 8f.

128 Vgl. Wallner, S. 41 u. 52.

129 Zur Kurzbiografie vgl. Grunder, Hans-Ulrich: s. v. Philipp Emanuel von
Fellenberg, in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 11.2.05,
URL: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D9019.php.

130 Vgl. Sigrist, Solothurnische Geschichte 3, S. 691.

131  Vgl. Wallner, S. 184.

132 Vgl. hierzu das Kapitel «Die Bajonett-Verfassung von 1841»,
in: Ebd., S. 261-277.
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Geschichte des Klosters und auf das dazugehorige Archiv, so dass auch
er den weiten Weg an die Sitzungen des Vereins nur selten auf sich nahm.

Uber die politische Haltung des Kapuzinerpaters Alexander Schmid
aus Olten sowie iiber diejenige von Urban Winistorfer ldsst sich nichts
aussagen. Zwar widmete Fiala dem verstorbenen Pater Schmid am
29. Oktober 1875 ein «Wort des Andenkens» und lobte Schmids Forschen
«nach der objektiven Wahrheit»,” doch diirfte auch Schmid die reguldren
Vereinssitzungen in Solothurn nur selten besucht haben. Die Person und
die kurze prisidiale Téatigkeit Winistorfers miissen infolge der mangel-
haften Quellenlage an dieser Stelle leider ebenfalls im Dunkeln bleiben.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Griindungs-
mitglieder des Historischen Vereins von Solothurn - mit wenigen
Ausnahmen - keine konservative Haltung vertraten. Die Vorberichte von
Amiet und Fiala stellen die Griindung des Historischen Vereins in eine
aufgekldrt-patriotische, d. h. in eine fortschrittlich-liberale Tradition.
Ihre Ausfithrungen zur Vorgeschichte des Vereins lassen zudem auf ein
vaterldndisch-nationales Bewusstsein schliessen. Es wurde gezeigt, dass
die Erforschung der <eigenen> Geschichte in Solothurn in der Zeit um 1848
als fortschrittlich und nicht, wie dies bisher vermutet wurde, als riick-
wirtsgewandt gelten muss. Die Archive und Bibliotheken waren lange
Zeit offentlich gar nicht zuganglich und auch die Pressefreiheit war eine
junge Frucht der liberalen Reformen von 1831. Es ist daher als Ausdruck
einer liberalen Haltung zu verstehen, dass Amiet und Fiala den geistigen
Ursprung des Historischen Vereins bei der ersten und zugleich aufgeklart-
patriotischen Zeitung Solothurns (Gassmannsches Wochenblatt) und beim
Solothurnischen Wochenblatt von Glutz, Liithy und Scherer lokalisierten,
in dem erstmals Urkunden aus den schwer zugénglichen Kloster- und
Stiftsarchiven abgedruckt wurden.

Bezeichnenderweise dusserte an der Griindungsversammlung
anscheinend nur der konservative Redaktor Theodor Scherer-Boccard
heftige Bedenken gegeniiber der Existenz eines Historischen Vereins.
Ob Scherer-Boccard dabei befiirchtete, dass die konservativen Stadt-
behorden die Tatigkeiten des liberal ausgerichteten Vereins behindern
wiirden, kann nur vermutet werden.

133 Vgl. Band 1. Protokoll vom 29. Oktober 1875, S. 298.



Die Griindungsmitglieder aus dem geistlichen Stand, denen ebenfalls
eine konservative Herkunft attestiert wurde, stammten fast ausschliess-
lich aus den Gemeinden der <Landschaft>. Schon um 1830 hatte man unter
dem Begriff der «liberalen Geistlichkeit» jene vaterlindisch-aufgekldrten
Kleriker aus der solothurnischen Landschaft zusammengefasst, wie man
sie als Chorherren, Professoren und Landpfarrer unter den Mitgliedern
der Zofingia und in der Helvetischen Gesellschaft fand.”™ Die Griindungs-
mitglieder des Historischen Vereins aus dem geistlichen Stand kénnen
daher als aufgeklért-liberal oder besser als «freisinnig-demokratisch»'*
bezeichnet werden.

Der junge liberal-demokratische Kanton Solothurn war auf diese
reformwilligen Geistlichen aus der Landschaft insbesondere im Bildungs-
wesen angewiesen. Selbst nach dem Wechsel zur radikal-liberalen
Regierung von 1856, welche die Sékﬁlarisierung des kantonalen Schul-
betriebs forcierte, wollte man auf die Kréfte der liberalen Geistlichkeit
offensichtlich nicht verzichten. Ein eindrucksvolles Beispiel hierfiir liefert
Fiala selbst, der 1857 von seiner Stelle als Dorfpfarrer in Herbetswil
abberufen und zum Seminardirektor in Solothurn ernannt wurde.

Nicht nur im Bereich der Volksbildung, sondern auch bei der Ausbil-
dung der Geistlichkeit selbst war die liberale Regierung seit der Reform
des Professorenkollegiums von 1832 (umbenannt in Hohere Lehranstalt)
darauf bedacht, dass sich die liberalen Grundsétze so rasch wie méglich
verbreiteten. Insbesondere scheinen die liberalen Politiker auch das
aufgekldart-nationale Denken bewusst gefordert zu haben.™ Interessant
im Hinblick auf den Historischen Verein ist dabei die Tatsache, dass
der von aufgeklart-liberalen Grundsétzen gepragte Schulunterricht die
Starkung des nationalen Bewusstseins vor allem im Fach Geschichte
erreichen wollte. Aus «Vorliebe und Notwendigkeit», so schrieb das
liberale Solothurner Blatt damals, miisse man mit der vaterldndischen
Geschichte vertraut werden. Von der Darstellung des «alteidgendssischen
Freiheitskampfes» mit seinen Helden und Schlachten versprach man sich
diesbeziiglich den grossten Erfolg.™ In diesem Kontext wird verstand-

134 Vgl. Wallner, S. 405.

135 Der Begriff «freisinnig-demokratisch» ist zeitgendssisch. Da sich die
sogenannte «liberale Geistlichkeit: wohlweislich vom politisch-doktrinaren
Liberalismus distanzierte, aber dennoch die Verwirklichung des demokrati-
schen Gedankengutes in Staat und Kirche unterstitzte, wird sie auch als
freisinnig-demokratisch charakterisiert. Vgl. ebd., S. 405.

136 Vgl ebd., S. 411.
137 Vgl ebd., S. 44.
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lich, weshalb sich die Mitglieder des Historischen Vereins von Beginn
an in besonderem Mass fiir die Geschichte des eidgendssischen Standes
Solothurn (ab 1481) und dessen Beteiligung an den eidgendssischen
Kriegen interessierten.

Die Behauptung von Sigrist, der Historische Verein von Solothurn
sei als Teil der Gegenbewegung gegen den radikalen (d. h. liberalen)
Fortschrittsgeist zu betrachten und habe vor allem die «abseits von der
breiten Offentlichkeit» wirkenden konservativen Kreise der alten Aristo-
kraten, der Geistlichen und der Altliberalen angezogen, muss korrigiert
werden. Zwar sind einige konservative Exponenten als Mitglieder des
Historischen Vereins bekannt, wie etwa Theodor Scherer-Boccard, der
konservative Politiker Josef von Sury von Biissy oder der im Konservativen
Verein engagierte Ludwig Glutz-Blotzheim, doch iiberwog die aufgeklart-
liberale Haltung besonders innerhalb der Vereinsleitung (Fiala, J. I. Amiet,
Jk. Amiet) deutlich.

Der Historische Verein war folglich im Sinne von Thomas Nipperdey
einer derjenigen Vereine, in denen sich die neue Biirgerschicht aus den
wirtschaftlich tatigen wie den akademisch-gelehrten, aus beamteten wie
freiberuflichen Kreisen mit den alten Aristokraten und der Geistlichkeit
zusammenfand.™ Die dort praktizierte gesellschaftliche Gleichheit
beziehungsweise die gegenseitige Toleranz forderte die Integration der
verschiedenen sozialen Gruppen. Dies stellte Nefin jiingster Zeit auch fiir
die Topfergesellschaft fest. Deshalb kapselte sich der Historische Verein
keineswegs von den zeitgendssischen Verhéltnissen in Gesellschaft und
Politik ab und stand in keiner antagonistischen Beziehung zur fortwéh-
renden politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung des
Kantons Solothurn, sondern war mit dieser aufs Engste verkniipft.

138 Vgl. Nipperdey, Thomas: Verein als soziale Struktur im spaten 18. und frihen
19. Jahrhundert, in: Hartmut Bookmann, Arnold Esch, Hermann Heimpel,
Thomas Nipperdey u. Heinrich Schmidt (Hgg.). Geschichtswissenschaft und
Vereinswesen im 19. Jahrhundert. Beitrage zur Geschichte historischer
Forschung in Deutschland. (Veroffentlichungen des Max-Planck-Instituts fur
Geschichte 1). Gottingen 1972, S. 14f.
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23 DER KANTON UND DIE NATION

Alsim Jahr 1848 der schweizerische Bundesstaat gegriindet wurde, galt es
aus liberaler Sicht, eine neue Form der geistigen Heimat zu legitimieren:
die Nation. Die vaterlindische Haltung wurde dabei nicht nur durch die
eidgendssischen Sdnger-, Turner- und Schiitzenfeste, sondern auch durch
die Erforschung des alteidgendssischen Freiheitskampfes gefoérdert.
Wihrend nun aber die Entstehung und Forderung des schweizerischen
Nationalbewusstseins bereits mehrfach Gegenstand von wissenschaft-
lichen Untersuchungen war, so scheint die Existenz einer anderen - fiir
die Schweiz ebenso wichtigen und um einige Jahre dlteren - «imagined
community»'” fast ginzlich ausser Acht gelassen worden zu sein; gemeint
ist der Kanton.

Nach dem Einfall des franzdsischen Heeres 1798 geschaffen, erreichte
die politische Gliederung des eidgendssischen Bundes in souveridne
Kantonsgebiete durch den Wiener Kongress von 1814/15 ihre endgiiltige
territoriale Auspragung. Die restaurativen Krifte wussten allerdings
viele kantonale Regierungen und die dazugehodrigen Institutionen
durch ihre Vertreter zu besetzen, so dass in Solothurn die Herrschaft
der patrizischen Familien iiber Stadt und Land erst mit dem Balsthaler
Volkstag und der Verfassungsdnderung 1830/31 endete. Solothurn zéhlte
von da an zu den liberalen Kantonen mit liberaler Parlamentsmehrheit
und liberaler Tagsatzungsstimme. Seine eidgenossische Politik — im
Wesentlichen durch den liberalen Landammann und spateren Bundesrat
Josef Munzinger aus Olten bestimmt - war von nun an bis 1848 auf die
Revision des Bundesvertrags von 1815 beziehungsweise auf die Griindung
eines schweizerischen Bundesstaates ausgerichtet. Die Verwendung der
Begriffe «Bund», «Confoederatio» und «Eidgenossenschaft» anstait
«Nation» kann man dabei als respektvolle und anerkennende Geste
der neuen liberalen Landesregierung gegeniiber der édlteren kantonalen
Souverdnitdt interpretieren.” Im Hinblick auf die historisch bedingte
foderale Pragung des schweizerischen Bundesstaates muss davon
ausgegangen werden, dass insbesondere fiir die Zeit zwischen 1831 und
1848 neben dem concept of «the nation> auch ein concept of «the canton-

139 In Anspielung auf das gleichnamige Buch von Benedict Anderson.

140 «Early political discourse in the USA preferred to speak of ,the people’, ,the
union’, ,the confederation’, ,our common land’, ,the public’, ,public welfare’, or
,the community' in order to avoid the centralizing and unitary implications of

the term ,nation' against the rights of the federated states.» Hobsbawm,
Nations, S. 18.
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existierte. Die Konservativen in Solothurn lehnten die nationalstaatlich-
zentralistische Losung zwar ab, stellten aber anscheinend die kantonale
Souverdnitat selbst nicht in Frage. Aus der Sicht der Liberalen galt die
kantonale Gliederung des Vaterlandes gewiss nur als voriibergehender
Zustand auf dem Weg zur nationalen Einigung;' dennoch gehe ich davon
aus, dass der Kanton selbst aus ihrer Sicht als eigenstidndiges - von der
Nation abzugrenzendes - Konzept einer imagined community wahr-
genommen wurde. Das kantonale Prinzip, das in der Zeit der Helvetik
entstand und in Solothurn seine liberal-demokratische Pragung im Jahr
1831 erfuhr, kann daher in jener Zeit als <neue Tradition> bezeichnet
werden.'” Dieses neuartige Konzept, das mit den gewachsenen Struk-
turen des Ancien Régime gebrochen hatte, musste seinen Anspruch auf
Legitimitat aus der historischen Entwicklung - zum Beispiel als Weiter-
fiihrung der aufklarerisch-patriotischen Bestrebungen des 18. Jahrhun-
derts — erkldren beziehungsweise rechtfertigen.' Die Indienstnahme der
Geschichtsschreibung wurde daher zwangsldufig zu einer Notwendigkeit
fiir die neuen liberalen Machthaber.™

In diesem Kontext erscheint die von Amiet und Fiala in ihren Vorbe-
richten konstruierte Kontinuitdtslinie von der aufgekldart-patriotischen
Bewegung vor 1798 bis zur Griindung des eigenen Vereins (1853) in einem
gianzlich neuen Licht. Der Historische Verein des Kantons Solothurn
leistete mit seinen mehrheitlich liberal gesinnten Mitgliedern offen-
sichtlich einen nicht zu unterschiatzenden Beitrag zur Legitimierung
des concept of «the cantons. Insofern muss auch das kantonale Prinzip
als <konstruierte Tradition> im Sinne Hobsbawms gelten. Bezeichnen-
derweise unterschied Fiala in seinem Vorbericht deshalb auch zwischen
der Erforschung der «ndheren» (Kanton) und der «weiteren» (Nation)
Geschichte des Vaterlandes.'™

Vor allem mit dem kantonalen Prinzip - und mit wachsendem
zeitlichem Abstand zur gewaltsamen Einigung des schweizerischen

141 Vgl. Hobsbawm, Nations, S. 40f.

142 Vgl. Hobsbawm, Traditions, S. 2.

143 Vgl ebd, S. 2.

144 Im Jahr 1867 hat Wilhelm Vigier den Antrag seines Parteikollegen> Simon
Kaiser auf eine Verfassungsrevision folgendermassen unterstutzt: «Dieser ist
schon deshalb gerechtfertigt, weil uns die Geschichte lehrt, dass in Verfas-
sung und Gesetzgebung Fortschritt sein muss... Und selbst wenn ein Bedirfnis
sich nicht geltend machen sollte, so glaube ich, der Kantonsrat solle die Fahne
des Fortschritts entfalten und vorantragen.» Wallner, S. 322.

145 Vgl Fiala, Schlusswort «Urkundio», S. 762.
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Bundesstaates auch mit dem nationalen Prinzip - konnten sich offenbar
vermehrt auch die Konservativen identifizieren. Die Erfolgsgeschichte
dieser beiden Konzepte steigerte vermutlich ihre Akzeptanz mit der Zeit
auch in den konservativen Kreisen.'* Dies konnte den Umstand erklédren,
dass sich fithrende Konservative wie Josef von Sury von Biissy oder
Theodor Scherer-Boccard nicht nur im Historischen Verein des Kantons
Solothurn, sondern auch in der Allgemeinen Geschichtforschenden Gesell-
schaft der Schweiz (AGGS) engagierten.

Der Historische Verein beziehungsweise seine Mitglieder bemiihten
sich auch um die Forderung der vaterlandischen, d. h. vor allem der
alteidgendssischen Geschichte. Der Begriff Vaterland verwendeten die
solothurnischen Geschichtsfreunde - anders als dies Hobsbawm fiir

147

Spanien nachgewiesen hat™ — bereits nach 1848 eindeutig als Synonym
fiir den schweizerischen Bundesstaat.

Man kann daher festhalten, dass der Historische Verein durch die
Erforschung der kantonal-solothurnischen Geschichte integrativ gegen
innen, durch die Erforschung der vaterlindisch-nationalen Geschichte
integrativ gegen aussen wirkte. Oder, um mit den Worten Hobsbawms
zu sprechen, der Historische Verein war sowohl an der Konstruktion
der kantonalen Geschichte als auch an der Konstruktion der nationalen
Geschichte beteiligt. Das schweizerische Nationalbewusstsein und die
Identifikation mit dem eigenen Kanton wurden um 1848 in Solothurn
folglich nicht nur in Schiitzen-, Turn-, Sdnger- und Offiziersvereinen
gefordert, sondern wurden durch die Erforschung der <eigenen> Vergan-
genheit gleichsam konstruiert.

Ein Beispiel fiir die Verkniipfung von Geschichtsforschung und
Nationalbewusstsein tritt besonders deutlich bei der Einweihung des
bekannten Winkelrieddenkmals in Stans am 3. September 1865 hervor.
Dem radikal-liberalen Landammann Wilhelm Vigier aus Solothurn
wurde die Ehre zuteil, die Festansprache als Prasident des Schweizerischen

146 Der erste konservative Regierungsrat des Kantons Solothurn, Franz Josef
Hanggi, vermerkt am 22. Dezember 1886 ruckblickend: «Es ist der Jahrestag
der Volksversammlung von Balsthal. Damals war in nuce vorhanden, was heute
als reife Frucht dem Geiste der Revolution gegen jede Autoritat in den Schoss
fallt. Doch war jene Bewegung auch in meinen Augen gerechtfertigt.»

Wallner, S. 248.

147 «Not until 1884 did ,tierra‘ come to be attached to a state; and not until 1925
do we hear the emotional note of modern patriotism, which defines ,patria‘ as
,our own nation, with the sum total of material and immaterial things, past,

present and future that enjoy the loving loyalty of patriots'.» Hobsbawm,
Nations, S. 15.
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Kunstvereins zu halten.” In seiner Rede betonte Vigier, dass zwar einige
Gelehrte es gewagt hdtten, den alteidgendssischen Helden Winkelried
«wegzudeuten», iiber den staubigen Pergamenten stehe aber die Urkunde,
die das Volk im Herzen trage, und es gehe nun darum, das Testament
Das dabei beschworene Verméachtnis Winkel-

149

Winkelrieds zu offnen.
rieds, der Geist der Freiheit, die Vaterlandsliebe und die Eintracht, wurde
von Vigier keineswegs im Riickblick auf die Vergangenheit besungen,
sondern im Hinblick auf die innenpolitischen Kdmpfe jener Zeit zwischen
Liberalen und Konservativen, zwischen Stadt und Land, zwischen Katho-
liken und Protestanten.

Dass man sich nach der gewaltsamen Einigung des schweizerischen
Bundesstaates von 1848 in vielen geselligen Vereinigungen «um die Zu-
schiittung politischer Graben»' bemiihte, scheint insbesondere auch fiir
den Historischen Verein zu gelten. Zahlreiche Gesellschaften und Vereine
bestanden aus kantonalen und regionalen Sektionen, die zusammenge-
schlossen waren in schweizerischen Zentralvereinen. Der Historische
Verein von Solothurn war eine solche kantonale Sektion der AGGS.

Im Folgenden soll kurz das Verhéltnis der solothurnischen Geschichts-
freunde zur 1841 (neu)gegriindeten AGGS™ beschrieben werden. Diese
nationale «Dachgesellschaft»™ der Historischen Vereinigungen regte
nicht nur die Griindung des solothurnischen Kantonalvereins an,
sondern wirkte offensichtlich in vielfacher Hinsicht auch préagend auf
dessen Vereinsziele. Bereits Fiala verstand es in seinem Vorbericht, den
Einfluss der AGGS auf den kleinen Historischen Verein von Solothurn
zu wiirdigen. Der kantonale Verein wurde denn auch knapp zwei
Monate nach seiner Griindung von der AGGS am 28. September 1853
als Sektion aufgenommen.™ Uneinigkeit besteht allerdings in der Frage,
wieweit die Griindung des solothurnischen Vereins durch die angekiin-
digte Jahresversammlung der AGGS am 27. und 28. September 1853 in
Solothurn tatsachlich begiinstigt wurde. Geméss der Festschrift zum

148 Vigier war nicht nur im Kunstverein, sondern auch in der Tépfergeselischaft
und im Historischen Verein engagiert.

149 Vgl Wallner, S. 66f.

150 Ebd., S. 43.

151 Als Uberblick vgl. Reichen, Quirinus: s. v. Allgemeine Geschichtforschende
Gesellschaft der Schweiz (AGGS), in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS),
Version vom 11.2.05, URL: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D38329.php.

152 Vgl. Dubler, Anne-Marie: s. v. Historische Vereine,
in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version 9.2.09,

URL: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D16427.php.
153 Vgl. Fiala, Schlusswort «Urkundio», S. 762f.
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50-Jahr-Jubilaum des Historischen Vereins wurde dieser im Vorfeld
der Versammlung gegriindet, um die AGGS «wiirdig zu empfangen».”™
Appenzeller weist auf die personlichen Beziehungen der solothurnischen
Geschichtsfreunde zur AGGS hin und beschreibt, wie jene im Vorfeld der
Jahresversammlung die solothurnische Regierung schriftlich ersucht
hatten, eine Abordnung zu ernennen, die Besichtigung von Staats- und
Stiftsarchiv zu gestatten, einen Sitzungssaal im Rathaus einzurdumen
und einen Beitrag zur Bestreitung der Unkosten zu bewilligen.™ Wieweit
diese Zusammenkunft die Griindung des kantonalen Vereins explizit
beeinflusst hatte, fithrt Appenzeller jedoch nicht aus. Sigrist berichtet,
dass die Tagung der AGGS in Solothurn «den letzten Anstoss zur férm-
lichen Vereinsgriindung» gab. Als Mitglieder der AGGS hatten vor allem
J. I. Amiet, Fiala und Winistorfer der losen Vereinigung solothurnischer
Geschichtsfreunde eine «offizielle Konstitution und feste Form» geben
wollen.”™ Tatsdchlich waren Griindungsmitglieder des Historischen
Vereins auch in der AGGS engagiert.”

Bemerkenswert erscheint mir die Tatsache, dass an dieser Jahres-
versammlung Solothurn zum stdndigen Versammlungsort der AGGS
bestimmt wurde. Die Gesellschaft hielt ihre Jahresversammlungen
danach von 1854 bis 1858 ausnahmslos in Solothurn ab. Nachdem ein
alternierender Turnus beschlossen worden war, traf man sich von 1860
bis 1868 nur noch alle zwei Jahre und von da an bis 1940 noch acht
weitere Male in Solothurn.”™ Der im Jahr 1855 zum Vizeprisidenten der
AGGS gewihlte Urban Winistorfer kommentierte an der Tagung vom
19./20. August 1858 das Verhaltnis der kantonalen Sektion zur nationalen
Dachgesellschaft folgendermassen:

«Von unserer kleinen, nur 14 Mitglieder zédhlender Sektion der

Allgemeinen Geschichtforschenden Gesellschaft der Schweiz wird

diese nicht grosse Leistungen erwarten.

In dieser Voraussetzung erstattete auch unser Verein bisher keinen

Bericht iiber seine Titigkeit, sich begniigend, im Stillen fortzuwirken;

gleichwohl betrachtete er sich, nach Massgabe seiner Krifte

154  Vgl. von Arx u. Tatarinoff, 18563-1903, S. 6.

155 Vgl. Appenzeller, S. 76.

156 Vgl Sigrist, JbSolG, S. 10.

157 Anwesenheitsliste AGGS, 20./21. August 1860: Krutter, Jakob Amiet, Schlatter,
von Sury von Blssy, Wallier und Fiala. Es fehlen der verstorbene Winistdrfer
sowie J. . Amiet.

168 Vgl. Appenzeller, S. 76.
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zur vaterlindischen Geschichte,!] das Seinige beizutragen. [...] Es
bleibt uns daher nur zu bemerken iibrig, dass von uns auch auf die
Ausarbeitung des Planes eines Codex diplomaticus Helvetiae Bedacht
genommen wurde, wortiber ebenfalls noch besonders wird berichtet

]

werden.»"

Nach dem Tod Winistoérfers iibernahm Fiala 1860 dessen Amt als Vize-
prisident der AGGS, in dem er bis zur Wahl zum Bischof von 1885 verblieb.
Auch J. I. Amiet war bis zu seinem Tod 1895 im Gesellschaftsrat tétig.”™

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Historische Verein
des Kantons Solothurn in den ersten Jahren seiner Existenz von der AGGS
massgeblich beeinflusst wurde. Vor allem die personelle Verkniipfung
scheint im Hinblick auf die Griindung des kantonalen Vereins buch-
stablich konstituierend gewirkt zu haben. Die Wahl eines Vorstandes,
die Schaffung eigener Vereinsstatuten und die Publikation einer eigenen
historischen Zeitschrift richteten sich dabei offensichtlich auf das Beispiel
der AGGS aus. Ob sich der Zweck des Historischen Vereins ebenfalls am
Beispiel der AGGS orientierte, soll ein kurzer Vergleich der <Programm-
hefte> des Anzeigers fiir schweizerische Geschichte und Alterthumskunde
(ASGA) und des Urkundio zeigen.

Die AGGS beschrinkte ihre Tatigkeit von Beginn an auf die Publika-
tion von urkundlichen Quellen und wissenschaftlichen Aufsatzen. Deshalb
beschloss man bald nach ihrer Griitndung die Herausgabe des ASGA, der
unter diesem Titel von 1855-68 erschien. Im Mai 1850 verfassten Georg

161

Wyss und Ferdinand Keller deshalb eine Art Programm, das spéter im

159 Appenzeller, S. 77.

160 Vgl. ebd., S. 78.

161 Georg Wyss wurde im Frihjahr 1855 zum Gesellschaftsprasidenten gewahit
und bekleidete dieses Amt wahrend vieler Jahre. Sein Freund Ferdinand Keller
war 1832 Mitbegriinder der Gesellschaft fir vaterlandische Altertimer, der
spéateren Antiquarischen Gesellschaft in Zurich, und ist als erster «Pfahibau-
Experte> der Schweiz in die Geschichte der prahistorischen Forschung
eingegangen. Wie allerdings die ersten Bande des ASGA nahelegen,
interessierte sich Keller fur jegliche Art von Bodenfunden. Er sammelte unter
anderem neu aufgefundene rémische Miinzen, Ziegel, Bronzeobjekte,
Inschriften etc. und kommentierte sie. Der Numismatiker Jakob Amiet pflegte
mit ihm einen reichen Briefkontakt Gber die rémischen (und keltischen) Funde
in Solothurn. Schliesslich sind sowohl Georg Wyss als auch Ferdinand Keller
im frihsten Mitgliederverzeichnis des Historischen Vereins von Solothurn als
korrespondierende Mitglieder vermerkt.

Zur Kurzbiografie von Keller vgl. Altorfer, Kurt: s. v. Ferdinand Keller,
in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 19.5.06,
URL: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D9586.php.
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ersten Band des ASGA (1855-60) in leicht veranderter Form als Vorwort

abgedruckt wurde. Bereits die ersten einleitenden Sétze lassen erkennen,

was man sich zu jener Zeit von der Altertumsforschung versprach:
«Unter allen Richtungen des geistigen Lebens, welches die neuere Zeit
in unserm Vaterlande geweckt und verbreitet hat, ist wohl keine, die
sich so allgemeiner Theilnahme und schinen Gewinnes zu erfreuen
hiitte, als die Erforschung unserer vaterlandischen Geschichte und
Alterthiimer. Mitten im schnellen Wechsel von Ereignissen und
Ideen, welcher die Gegenwart auszeichnet, hat sich doch iiberall das
Bestreben geltend gemacht, auch die Vergangenheit moglichst treu und
sorgfiiltig aufzufassen und auf'ihrer richtigen Anschauung ein tieferes

182

Verstindniss unserer Zeit zu begriinden.»

Hierin bestatigt sich das Urteil, welches Appenzeller iiber die Geschichts-
freunde aus Solothurn dusserte. Die Altertums- und Geschichtsforscher
jener Zeit waren vollig von der Bedeutung der Geschichtsforschung

183

innerhalb der menschlichen Kultur durchdrungen.” Dass man unter
dem Begriff der vaterlindischen Geschichte ausschliesslich die national-
schweizerische verstand, zeigt sich im weiteren Verlauf des <Programms>.
Der ASGA sollte enthalten: Geschichtliche oder archdologische Entde-
ckungen innerhalb der Schweiz, Entdeckungen im Ausland, welche fiir
die Schweiz relevant seien, Anzeige vom Inhalt neuer inlindischer Werke
oder auswdrts erschienener Hefte, die ganz oder teilweise auch die Schweiz
betrdfen und schliesslich die Nachrichten von den Bestrebungen der histo-
rischen und archdologischen Vereine der Schweiz. Es ist meines Erachtens
davon auszugehen, dass die AGGS durch die Forderung der schweizeri-
schen Geschichts- und Altertumskunde auch das naticnale Bewusstsein
entwickelte.

Die Hilfsmittel, die man verwendete, um die vaterlandische
Geschichte zu erforschen, unterschieden sich nicht von denjenigen, die
wenig spater auch in den Statuten des Historischen Vereins von Solothurn
aufgefithrt wurden: Archive, Bibliotheken, Urkunden und Schriftwerke;
Nachrichten und Notizen aller Art sowie Bauwerke, Denkmaler und viele
andere Uberreste des Altertums. Von besonderem Interesse im Hinblick
auf die Frage nach der Entdeckung der vor- und frithgeschichtlichen
Epochen ist die Bemerkung:

162 Wyss u. Keller, Programm ASGA, S. 1.
163 Vgl. Appenzeller, S. 19.
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«Und wenn wir bereits so gliicklich sind, in den Werken ausgezeich-
neter fritherer und jetziger Geschichtsschreiber vortreffliche Darstel-
lungen dieser Innenseite der Geschichte fiir mehr als eine Periode zu
besitzen, so bleibt doch noch, fiir die dltere Zeit vorziiglich, Manches zu
leisten iibrig.»"™

Was hier Wyss und Keller fiir die Erforschung der nationalen Geschichte
propagierten, namlich auch die vor- und frithgeschichtlichen Epochen
vermehrt zu berticksichtigen, das legte 1860 auch der Historische Verein
von Solothurn seinen zukiinftigen Mitgliedern ans Herz, indem er dazu
aufforderte, alle Epochen der kantonalen Geschichte zu erforschen.

Das <Programmbheft> zum Urkundio wurde meines Erachtens in
Anlehnung an das <Programm> des ASGA verfasst; und zwar von J.I. Amiet
in der Zeit zwischen 1853 und 1857. Amiet wollte seinerseits offenbar
auch die Inschriften, Monumente, Kunstwerke, Muinzen, Waffen und
Gréber «aus den vorurkundlichen Zeiten», d. h. aus den vor- und frithge-
schichtlichen Epochen, in den Urkundio aufnehmen. Wie allerdings die
Ausfithrungen zu den beiden Banden des Urkundio gezeigt haben, blieb
dies - aus welchen Griinden auch immer - nur ein frommer Wunsch.
Man beschrankte sich bei der Erforschung der Geschichte des Kantons
Solothurn und der Umgebung wohl lieber zuerst auf die mehrfach
erwahnten Urkunden, die Chroniken, die Kirchen- und Stadtgeschichte
sowie auf die Lebensbeschreibungen <grosser» Biirger."

Der Vergleich der beiden Programmbhefte> zeigt, dass beide Verei-
nigungen dieselben Epochen mit denselben Hilfsmitteln erforschten.
Wihrend die AGGS die national-schweizerische Geschichte forderte,
erforschte der Historische Verein von Solothurn die kantonale Geschichte.
Im Anschluss an Hobsbawms These von der Konstruktion einer gemein-
samen Vergangenheit kann der AGGS auf dem Gebiet der schweizerischen
Geschichte, dem Historischen Verein auf dem Gebiet der solothurnischen
Geschichte eine Schliisselfunktion zugewiesen werden. Diese beiden
Formen der Geschichtskonstruktion widersprachen sich dabei nicht,
sondern ergdnzten einander auf vortreftliche Weise. Etwas pauschalisie-
rend kann man sagen, dass der Historische Verein die Geschichte des
eidgenossischen Standes Solothurn und die AGGS die Geschichte der
Alten Eidgenossenschaft insgesamt erforschten. Sowohl die Nation als

164 Wyss u. Keller, Programm ASGA, S. 1.
165 Vgl. Amiet, Programmheft «Urkundio», S. 1.
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auch der Kanton als neuartige politische Konzepte wurden durch diese
Form der Geschichtskonstruktion legitimiert. Die politische Realitédt
nach 1848, d. h. die territoriale Gliederung in souverdne und gleichberech-
tigte Kantone unter dem Dach des foderalen Bundesstaates, wurde - aus
dieser geschichtskonstruktivistischen Perspektive betrachtet — offenbar
als moderne Weiterentwicklung der Alten Eidgenossenschaft verstanden.
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;. DIE ENTDECKUNG
DER ROMISCHEN EPOCHE

Im vorhergehenden Kapitel ist festgestellt worden, dass der Historische
Verein sich explizit der Geschichte des ganzen Kantons widmete. Die
mittelalterliche Geschichte und die Kirchengeschichte bildeten die
Schwerpunkte, obwohl Jakob Amiet und nach ihm Konrad Meisterhans
auch die romische Altertumskunde betrieben. Die Erforschung anderer
vor- und frithgeschichtlicher Epochen wie die der Steinzeit geriet erst ab
den 1880er-Jahren allméhlich in den Fokus.

In diesem Kapitel soll nun eingehend untersucht werden, mit welchen
Methoden die romische Epoche erforscht, wie sie in die kantonale
Geschichtsschreibung integriert und in welches Verhdltnis sie zu den
anderen vor- und frithgeschichtlichen Epochen gesetzt wurde. Ausgehend
von der These, dass die Griindungsmitglieder des Historischen Vereins
national-liberal gesinnt waren, wird zu kldren sein, ob die Sichtweise auf
die <eigene> romische Epoche durch die politische Haltung ihrer Erfor-
scher beeinflusst wurde.

Abschliessend wird nach der Beteiligung des Historischen Vereins an
der Verwissenschaftlichung und der Institutionalisierung der rémischen
Altertumskunde gefragt.

31 DIE <ANTIQUARISCHE KORRESPONDENZ>

Bei der sogenannten Antiquarischen Korrespondenz handelt es sich um
einen Bogen mit 35 Fragen iiber antiquarische und geistig-kulturelle
Hinterlassenschaften von der dltesten bis zur jiingeren Vergangenheit, der
zusammen mit einem Rundschreiben am 13. Dezember 1863 an samtliche
Gemeinden des Kantons verschickt wurde. In welchem Verhéltnis stand
die angeblich vom Staatsarchiv Solothurn beauftragte Antiquarische
Korrespondenz (unterzeichnet vom Staatsschreiber J. I. Amiet) zu den
Forschungsinteressen des Historischen Vereins und welche Bedeutung
wurde den romischen Altertiimern innerhalb dieser Korrespondenz
beigemessen?

Das dem Fragebogen vorangestellte Rundschreiben, das an die
Pfarrer, Lehrer, Ammaénner (d. h. Gemeindevorsteher) und an alle, die
sich fiir «unsere kantonale Geschichte» interessierten, gerichtet war,
beschrieb das Ziel der Korrespondenz folgendermassen:
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«Wiihrend fast alle Kantone unseres Vaterlandes bereits ihre
Geschichtsschreiber gefunden haben, entbehrt der Kanton Solothurn
noch immer einer gedruckten Geschichte. Und doch verdienen die
Thaten und Schicksale unserer Vorfahren und die Geschichte unseres
kleinen engern Vaterlandes ebensogut im Geddchtnisse der Menschen
aufbewahrt zu werden, wie die anderer Vilker.

Es diirfte demnach an der Zeit sein, endlich einmal auch an die Ausar-
beitung einer umfassenden Geschichte und Beschreibung des Kantons
Solothurn ernsthaft Hand zu legen. Und es scheint uns eine der
Aufgaben der Staatskanzlei zu sein, hierfiir wenigstens die Materialien

166

in moglichster Vollstindigkeit herbeizuschaffen.»

Von wem der eigentliche Impuls zu dieser Korrespondenz ausgegangen
war, wurde bisher nie mit letzter Gewissheit geklart. Jakob Heierli
(1853-1912) schrieb in seiner Archéologischen Karte des Kantons Solothurn,
dass er die Antiquarische Xorrespondenz benutzen durfte, die Staats-
schreiber J. I. Amiet 1863 begriindet habe." Konrad Meisterhans, der fiir
seine Alteste Geschichte des Kantons Solothurn die Antwortschreiben der
Korrespondenz als Quelle herbeizog, bezeichnete diese als «Fragezirkular
der Staatskanzlei», zu dessen Ausarbeitung vom Historischen Verein
Schlatter, Fiala, Jk. Amiet und J. I. Amiet bestimmt worden waren. Meis-
terhans verwies diesbeziiglich auf das «Protokoll d. hist. Ver. sign. A, pag.
19», das aufgrund des Verlustes des Protokollbandes A leider nicht mehr
eingesehen werden kann. Ein Verzeichnis der eingegangenen Antworten
wurde bezeichnenderweise im radikal-liberalen Solothurner Landboten -
und zwar von J. I. Amiet eigenhdndig - publiziert.™

Die Antiquarische Korrespondenz kann somit wohi auf die Initiative
des damaligen Leiters der Staatskanzlei J. I. Amiet zuriickgefiihrt werden.
Bei deren konkreter Ausarbeitung standen ihm dann aber Schlatter, Fiala
und Jk. Amiet zur Seite. Das Urteil Appenzellers, dass die damals bereits
zehn Jahre wéahrende Tatigkeit des Historischen Vereins dieses Zirkular
stark beeinflusst habe,™ ist meines Erachtens zutreffend. Amiet verfolgte
mit diesem Zirkular offenbar die Absicht — seine neue Stellung als Staats-
schreiber und Staatsarchivar (ab 1861) nutzend - der historisch-antiqua-

166 Antiquarische Korrespondenz, S. 1.

167 Vgl Heierli, S. 3.

168 Vgl. Meisterhans, Alteste Geschichte, S. VIF.
169 Vgl. Appenzeller, S. 1071,
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rischen Forschung, wie er selbst schrieb, «die Materialien in moglichster
Vollstdndigkeit herbeizuschaffen».” Die Antiquarische Korrespondenz ist
somit nicht primér als Produkt der Staatskanzlei selbst, sondern vielmehr
im Kontext des Historischen Vereins und seiner Aktivitdten zu verstehen.
Ob sich Amiet spater «gegen Angriffe auf seine Amtsfithrung» verteidigen
musste,”" weil er dieses Zirkular eigenméchtig im Namen der Staats-
kanzlei verschickt hatte, bleibt unklar. Allerdings druckte der Solothurner
Landbote am 14. Januar 1865 einen regelrechten <Verteidigungsartikels,
in dem stand, dass der Vorsteher der Staatskanzlei «auf den Wunsch des
historischen Vereins» hin dieses Zirkular verschickt hatte. Die «Sache»
habe allseits guten Anklang gefunden und die Antworten seien von
tiberall her «iiber Erwarten fleissig» eingetroffen. Auf die kritische Frage
eines Lesers, ob die Antwortschreiben nur die Papiersammlung des
Staatsarchivs vergrossert hitten, erwiderte der unbekannte Autor des
Artikels (vermutlich Redaktor Schlatter selbst)'™:
«Fragesteller sollte wissen, dass solche Werke nicht iiber Nacht
wachsen, und sollte desshalb Denjenigen, dem die Ausfiihrung des
ganzen schonen, aber mit vielen Miihen verbundenen Unternehmens
einzig auf die Schulter geladen wurde, nicht bekritteln, weil er aus
diesem noch sehr mangelhaften Stoffe nicht gleich schon ein dickes
Buch zusammengestoppelt hat zu den vielen unniitzen Biichern,
welche die Wissenschaft nur verdchtlich machen.»'™

Der Artikel rechtfertigte also nicht nur die Versendung des Zirkulars an
sich, sondern verteidigte auch gleich deren offizielle Urheber, namlich
den Staatsschreiber Amiet und den Historischen Verein. Somit kann
auch das im Rundschreiben formulierte Ziel, die Ausarbeitung einer
umfassenden Geschichte des Kantons Solothurn an die Hand zu nehmen,
als eigentliches Ziel des Historischen Vereins selbst gelten. Ahnlich wie

170 Antiquarische Korrespondenz, S. 1.

171  Vgl. Appenzeller, S. 129.

172 lch vermute, dass Schlatter den Artikel verfasst hat, weil er an der «Antiquari-
schen Korrespondenz» mitgearbeitet hatte und weil in dem von ihm redigierten
«Solothurner Landboten» von Zeit zu Zeit auch die Ergebnisse der Korrespon-
denz erschienen waren. Ausserdem bedient sich dieser «Verteidigungsartikel>
einer derart feindseligen Ausdrucksweise, dass ein freundschaftliches
Verhaltnis zwischen seinem Verfasser und dem Staatsschreiber Amiet
bestanden haben muss. Dies alles spricht meines Erachtens fur die Autor-
schaft von Schlatter.

173 Solothurner Landbote, Nr. 7, 14.1,1865, S. 4, in: Staatsarchiv Solothurn. Karton
ohne Signatur: Historischer Verein. Geschichtsforschung bei J. |. Amiet.



bereits in den Statuten und im <Programmbheft> des Urkundio werden im
Rundschreiben diejenigen Quellen bezeichnet, die zwingend aufzusuchen
und zu beschreiben waren. Als die «<Hauptmaterialien» bezeichnete man
dabei die Urkunden und alle anderen schriftlichen Aufzeichnungen.
Dariiber hinaus interessierte man sich offenbar auch fiir die miindlichen
Uberlieferungen in der Bevolkerung. Die Bezeichnungen von Wiesen,
Ackern, Geholzen und Hiigeln sowie die Flur- und Lokalnamen sollten
dort Aufschliisse tiber die «Sitten-, Kultur- und Naturgeschichte» vermit-
teln, wo die schriftlichen Quellen fehlten. Aus dem Rundschreiben spricht
zweifellos das Bestreben, samtliche historischen Epochen der Mensch-
heitsgeschichte auf dem Gebiet des Kantons Solothurn zu erfassen. «Uber
die frithesten Zeiten», aus denen man keine geschriebenen Urkunden
besass, wollte man deshalb die «stummen Gréber» mit ihren Artefakten
befragen.”™

Wendet man nun den Blick auf den Fragebogen selbst, so féllt auf, dass
Amiet und seine Geschichtsfreunde bei der Zusammenstellung der Fragen
eine erkennbare, systematische Gliederung nach epochalen und themati-
schen Grundsatzen verfolgt haben. Der Fragebogen weist dabei drei Teile
auf, die auch grafisch durch Querstriche voneinander abgetrennt sind.

Den ersten Themenkomplex bilden die Fragen 1-15. Man erkundigt
sich hier ausschliesslich nach Bodenfunden beziehungsweise eben nach
den antiquarischen Quellen (Denkméler und Altertiimer genannt). Die
vor- und frithgeschichtlichen Epochen werden dabei offensichtlich nicht
klar voneinander abgegrenzt, obwohl einzelne Fragen nach heutigem
Erkenntnisstand durchaus bestimmten Epochen zugeordnet werden
konnten.

Die erste Frage erkundigt sich beispielsweise nach den vorzeitlichen
Hiigelgrdabern, obwohl anzunehmen ist, dass die Mitglieder des Histori-
schen Vereins nicht in der Lage waren, fiir jene Erdhiigel und deren Inhalte
genaue «chronologische Bestimmungen festzusetzen».”” Geméss dem
Rundschreiben lag die «<hohere Bedeutung» dieser stummen Denkmaéler
denn auch nicht primér im archéologischen Erkenntnisgewinn, sondern
vielmehr in der Vermittlung eines «lebendigeren Bildes von dem Alter-
thumen»:

174 Vgl. Antiquarische Korrespondenz, S. 1f.
175 Vgl. Antiquarische Korrespondenz, S. 2.
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«Sie [die stummen Denkmaler] lassen uns zum Urvolke unseres
Landes hinaufsteigen, sie lassen uns das Leben der Viiter wieder leben,
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unter ihnen wandern und verkehren.»’

Die Fragen 2-4 beschéftigen sich dann mit den Bestattungsformen der
frithzeitlichen Epochen. Die spezifische Erkundigung nach der Entfer-
nung zu anderen Begribnispldtzen, nach der materiellen Beschaffenheit
der Grédber und der Grabbeigaben basiert offensichtlich auf der Entde-
ckung eines Gréberfeldes ostlich der romisch-katholischen Kirche von
Grenchen im Jahre 1862."" Der junge Historische Verein finanzierte und
betreute damals namlich die Offnung von zehn Gribern, die innen mit
Kalk- und Tuffsteinen ohne Mortel gemauert waren und zahlreiche
Beigaben enthielten."”

Die Fragen 5-14 scheinen ganz der romischen Epoche gewidmet zu
sein. Wiederum sind einige Fragen ziemlich spezifisch formuliert. Man
erkundigte sich unter Punkt 6 beispielsweise nach Funden von romischen
Leistenziegeln und war sich offenbar bewusst, dass diese Topfer- bezie-
Punkt 7 nimmt auf

179

hungsweise Legionsstempel aufweisen konnen.
die romische Wasserbautechnik Bezug, da man offenbar wusste, welche

176  Vgl. Antiquarische Korrespondenz, 8. 2.

177 Die Datierung der am 28. April 1862 entdeckten Graber gestaltete sich
anscheinend schwierig. Unter dem Titel «Die rémische Grabstitte zu
Grenchen» verfasste Jakob Amiet im zweiten Band des ASGA einen abschlies-
senden Bericht, in dem es heisst:

«Die jingst geschehenen Nachgrabungen [...] lassen vermuthen, dass an
benannter Stelle Uber hundert Graber, also eine ausgedehnte helvetisch-rémi-
sche Grabstatte, ahnlich derjenigen von Bel-air, sich befinde. [...] Bekanntlich
erklért Mommsen [...] das Monogramm des Hunnenberg oder Hohbergringes
als ,Renati’ oder ,Renatus’; er kann jedoch kaum glauben, dass der Ring in das
romische Zeitalter gehtre. Dagegen lasst sich jedoch einwenden, dass in
einem andern nahe dabei liegenden Grabe des Hunnenberges eine rémische
Minze sich fand, [...]» Amiet, Jakob: Die romische Grabstéatte zu Grenchen, in:
Allgemeine Geschichtforschende Gesellschaft der Schweiz (Hg.). Anzeiger fur
schweizerische Geschichte und Alterthumskunde Bd. 2 (1861-1866), 8. Jahrg.
(1862), Zurich 1866, S, 47-50.

Die neuere Forschung kann schliesslich, da die Funde vom Historischen
Verein in seine antiquarische Sammlung integriert wurden und so erhalten
blieben, mit Gewissheit sagen:

«S0 wurde 1862 in Grenchen, wo beim Kiesabbau immer wieder Skelette zum
Vorschein gekommen waren, ein frihmittelalterliches Graberfeld mit reichen
Grabbeigaben freigelegt.» Spycher, 500 Jahre Archéclogie, S. 8.

178 Vgl. Appenzeller, 1853-1953, S. 93.

179 «Die Hochebene [das Eichholz in Grenchen] und sidliche Seite des Hlgels
sind mit Fragmenten rémischer Leistenziegel ganz Ubersat. Auch finden sich
auf der Hohe unter der Erde stellenweise Ueberreste von Gemauer.» Amiet,
rémische Grabstatte, S. 49.
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Materialien in der Romerzeit verwendet worden waren. Die Fragen 8 und
9 wollen wissen, ob man in den Dérfern auf romische Keramik gestossen
war; Punkt 9 ldsst darauf schliessen, dass der Verfasser dieser Frage
wusste, dass es in romischer Zeit sowohl feinere (gemeint ist wahrschein-
lich die sogenannte terra sigillata) als auch grobkérnigere Tépferwaren
gegeben hat.”™ Wiahrend sich die Fragen 10-12 nach rémischen Schmuck-
gegenstdnden, Waffen und kultischen Objekten erkundigen, lasst Punkt
13 den numismatisch geschulten Blick des Fragestellers erkennen. Die
vierzehnte Frage behandelt schliesslich romische Inschriften- bezie-
hungsweise Grabsteine; Punkt 15 driickt das antiquarische Bestreben aus,
diese materiellen Funde zu sammeln und fiir die Nachwelt zu erhalten.
Die so spezifisch auf die romische Epoche ausgerichteten Fragen des
ersten Themenkomplexes stammen mit grosser Wahrscheinlichkeit - wie
dies der Vergleich mit dem zitierten Artikel aus dem ASGA verdeutlicht -
aus der Feder des Numismatikers Jakob Amiet.

Die Fragen 16-24 behandeln im Gegensatz zum ersten Themen-
komplex ausschliesslich immaterielle Befunde, d. h. vor allem sprachge-
schichtliche Relikte wie Dorf- und Flurnamen, Volkssagen, Médrchen und
althergebrachte Bezeichnungen von besonderen topografischen Gege-
benheiten. Der gesamte zweite Fragenkomplex lasst sich am ehesten in
den Bereich der vergleichenden Sprachwissenschaft beziehungsweise der
sogenannten <Volkskunde>"' einordnen. Ich vermute deshalb, dass Georg
Schlatter, Professor fiir Rhetorik und Germanistik und ab 1856 Rektor
der Kantonsschule, der auch sonst viele sprachgeschichtliche Studien
publizierte,'” diesen Fragenkomplex massgeblich gestaltete.

Der dritte Theinenkomiplex {die Fragen 25-34) betrifit die mittelaltei-
liche und frithneuzeitliche Kirchengeschichte. Die Fragen springen dabei
zwischen den Bereichen der miindlichen und der materiellen Uberliefe-
rung hin und her. Mit Ausnahme von Punkt 25, der sich neben den Burg-
ruinen und den Richtstétten insbesondere auch nach den von J. I. Amiet
lange Zeit erforschten Erdburgen und Refugien erkundigt, wurde dieser

180 «Im verflossenen Monat fand man dort [im Eichholz] den Fuss eines rémischen
Gefasses von rother ,terra sigillata' mit dem Tépfernamen RITEINVS F [...].»
Amiet, romische Grabstatte, S. 49.

181 Zur Begriffsdefinition vgl. Gyr, Ueli: s. v. Volkskunde, in:

Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 29.8.05,
URL: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D24477.php.
182 Vgl. Nef, S. 31.
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dritte Fragenkomplex offenbar vom eigentlichen <Kirchenhistoriker»
Fiala angeregt.

Fasst man nun die Erkenntnisse aus der Beschreibung der Fragen
der Antiquarischen Korrespondenz zusammen, so ist hervorzuheben,
dass die Initianten bereits in den ersten Satzen des dazugehorigen
Rundschreibens die Absicht bekunden, eine vollstindige Geschichte des
Kantons Solothurn schreiben zu wollen. Da es sich bei den Initianten
dieser Korrespondenz um fiithrende Mitglieder des Historischen Vereins
handelte, erscheint es durchaus begriindet, den Wunsch, eine Kantonsge-
schichte von der Urzeit bis in die jiingste Vergangenheit zu schreiben, als
implizites Vereinsziel zu betrachten. Von einem liberal verkldrten Blick
auf die kantonale Geschichte kann meines Erachtens deshalb gesprochen
werden, weil die Initianten der Antiquarischen Korrespondenz explizit
die historischen Zeugnisse «unserer Vorfahren», «unserer Ureinwohner»
und «unseres kleinen engern Vaterlandes» sammeln und danach eine
«Landesgeschichte» verfassen wollten," obwohl bis ins Jahr 1798 bezie-
hungsweise bis 1848 weder ein <engeres» Vaterland in der Gestalt des
Kantons Solothurn, noch ein «<weiteres> in der Form des schweizerischen
Bundesstaates existierte. Die antiquarischen Bestrebungen der solothur-
nischen Geschichtsfreunde kénnen daher auch als Konstruktionsversuch
der «iltesten keltisch-helvetischen» Zeiten (einer Art «Ur-Nation» also)
verstanden werden. Bezeichnenderweise appellierten die Initianten der
Korrespondenz dabei an die «vaterldndische Gesinnung eines Jeden», er
moge die Fragen bereitwillig und umgehend beantworten.”™ Das moderne
Prinzip der Nation - in Verbindung mit dem kantonalen Prinzip -
verlangte also die Erforschung der schriftlichen Urkunden und Chroniken
wie diejenige der nichtliterarischen, d. h. antiquarischen Zeugnisse.

Die Antiquarische Korrespondenz des Jahres 1863 bestitigt in vielfa-
cher Hinsicht die Ergebnisse, die Arnaldo Momigliano in seinem Aufsatz
Alte Geschichte und antiquarische Forschung erzielte.”” Die sogenannten
«Antiquare», zu denen ich ganz besonders Jakob Amiet zidhle, spielten eine
bedeutende Rolle bei der Herausbildung der neuen historischen Methode
beziehungsweise des modernen historischen Schreibens.” Obwohl
es zwar vor allem in methodischer Hinsicht zahlreiche Unterschiede

183 Vgl. Antiquarische Korrespondenz, S. 1f. [Hervorhebungen ergénzt].
184 Vgl. Antiquarische Korrespondenz, S. 2.
185 Momigliano, Arnaldo: Alte Geschichte und antiquarische Forschung, in: Ders.

(Hg.). Wege in die Alte Welt. Ubers. v. Horst Gunther. Berlin 1991, S. 79-107.
186 Vgl. ebd,, S. 80.
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zwischen Antiquaren und Historikern gab, waren ihre Ziele dennoch
hdufig dieselben. Beide strebten nach der «faktischen Wahrheit»."
Interessant in Bezug auf den Historischen Verein und seine antiquari-
schen Bemiihungen erscheint dabei die Feststellung Momiglianos, dass
die Entdeckung etruskischer Altertiimer in Italien die «patriotischen
Gefiihle» der Lokalforscher offensichtlich starkte. Die italienischen
Antiquare erforschten und sammelten also die vorrémischen Altertiimer
aus dem Bediirfnis heraus, eine neue Form der «geistigen Heimat> zu
finden."” Auch die Antiquarische Korrespondenz kann deshalb aus meiner
Sicht dahin gehend interpretiert werden, dass sie einen Versuch darstellt,
durch das Sammeln von Altertiimern das kantonale Geschichtsbewusst-
sein beziehungsweise den Lokalpatriotismus zu fordern.

3.2 VORLAUFER DER ROMISCHEN ALTERTUMSKUNDE

Hanspeter Spycher schreibt 2001 in einem Beitrag zur Geschichte der
Archaologie in Solothurn, dass der «ilteste archdologische Fund»
im Jahre 1519 zum Vorschein gekommen sei. Es handelte sich hierbei
um einen romischen Sarkophag mit der Aufschrift D[IS] M[ANIBUS]
FL[AVIAE] SEVERIANAE, den man filschlicherweise fiir das Grab des
Stadtheiligen und Stiftspatrons St. Urs hielt.” St. Urs und Viktor waren
der Legende nach Soldaten aus der sogenannten Thebdischen Legion.
Aufgrund ihres christlichen Glaubens - so die Legende - wurden sie
um 300 n. Chr. gemeinsam mit anderen Mértyrern auf einer Briicke
in Solothurn enthauptet. Ihre in die Aare geworfenen Korper stiegen
daraufhin mit den Kopfen unter den Armen aus dem Fluss und zwar an
jener Stelle, wo spiter die erste Kirche Solothurns (die St.-Peterskapelle)
gebaut wurde. Mit dem Maértyrertod dieser beiden réomischen Legionére
hielt in Solothurn der christliche Glaube Einzug.” Viele Jahrhunderte
lang tradierte man diese Legende weiter, so dass die Beschiftigung mit
dem romischen Erbe in Solothurn bis ins 18. Jahrhundert hinein vor allem
in diesem christlichen Kontext erfolgte.

187 Vgl. ebd., 8. 100.

188 Vgl. ebd., S. 98.

189 Vgl. Spycher, 500 Jahre Archaologie, S. 6.

190 Vgl. Haffner, Anton: Chronica, oder Ursprung und Herkommen der Lobl. alten
weitberihmten Stadt Solothurn, von Ihren Mannlichen und Ritterlichen Thaten,
ward vollendet den 20. Mayen 1577 [Manuskript].

Gedruckt bei Franz Xaver Zepfel, Solothurn 1849, S. 11.
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Abb. 5: Beschreibung des 1769 beim Neubau des St.-Ursenstifts gehobenen Sarkophags der
Heiligen St. Urs und Victor durch Stiftskantor Hermann, die Jakob Amiet offenbar aufbewahrte.
Aus: Zentralbibliothek Solothurn, Nachlass Tatarinoff, Signatur: NL TAT_E 3.4.4[7], loses Blatt.

Die beiden Stadtchronisten, die zahlreiche Entdeckungen romischer
Altertiimer vermelden konnten, welche «noch bey unseren Zeiten allhie
zu Solothurn gefunden werden»,” fithrten diese denn auch nur dann ins
Feld, wenn es die Glaubwiirdigkeit der Heiligenlegende oder das hohe
Alter der Stadt zu untermauern galt. Franz Haffner, der seine Chronik
1666 verfasste, bediente sich der «Antiquitdten», wie er sie bezeich-
nete, um seine Behauptung zu legitimieren, dass Solothurn bereits zu
Abrahams Zeiten gegriindet worden war. Ihren Ursprung nahm die Stadt

191 Vgl ebd,, S. 12.
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nach Haffners Berechnungen «um das Jahr nach Erschaffung der Welt
1926, vor Christi Geburt 3127, so dann 1376 Jahr vor und ehe die méchtige
Statt Rom fundirt ware»."™

Die seit 1530 in Solothurn residierende Ambassade, die stiandige
Niederlassung der Gesandten der franzosischen Konige in der Alten
Eidgenossenschaft, priagte seit dem Ende des Dreissigjahrigen Krieges
bis zu ihrem Wegzug im Jahr 1792 das geistig-kulturelle Leben Solothurns
spiirbar. Es formierte sich eine aufgekldrte und durch franzdsische
Hauslehrer gebildete Schicht aus Patriziern und einigen wohlhabenden
Biirgern. Diesem Umfeld entstammten Marschall Peter Eugen Surbeck
und Franz Karl Bernhard Wallier von Wendelsdorf. Surbeck, der in Frank-
reich lebte, wurde fiir seine Verdienste auf dem Gebiet der Numismatik in
die Académie des Inscriptions et Belles Lettres aufgenommen. Wallier von
Wendelsdorf (1711-1772) war gemaéss Spycher «schon fast ein Archédologe
im modernen Sinne».”™ Als Verwalter des familidren Gutes durchforschte
Wallier zundchst die nahe gelegenen rémischen Ruinen in Attisholz
und spiter die romischen Gutshéfe in Bellach. Uber die Grabungen,
die er selbst finanzierte, verfasste er ausfiihrliche Berichte und fertigte
sogar Plane an.” Als in den Jahren 1762/63 die alte St.- Ursenkathedrale
abgebrochen wurde und die Arbeiter auf zahlreiche romische Grab- und
Inschriftensteine sowie weitere Kleinfunde stiessen, fertigte Wallier -
vermutlich im Austausch mit dem damaligen Sekretiar der Ambassade,
Antoine Barthes,”™ und dem bereits erwahnten Kantor Hermann - ein
minutioses und reich illustriertes Tagebuch an. Das handschriftlich
verfasste Manuskript wurde im 19. Jahrhundert insbesondere von den
Mitgliedern des Historischen Vereins sehr geschatzt und ist erst kiirzlich
in einer bearbeiteten Umschrift erschienen.”™ Von Bedeutung war auch
Walliers Engagement fiir die Erhaltung der von ihm ans Licht beférderten
Objekte. Denn die historisch-antiquarische Sammlung der 1763 gegriin-
deten Stadtbibliothek beherbergte bald mehrere seiner Funde.

192 Vgl. Haffner, Schawplatz Bd. 2, S. 3-15.

193 Vgl. Spycher, 500 Jahre Archiologie, S. 6.

194  Vgl. Sigrist, Solothurnische Geschichte 3, S. 268.

195 Vgl. Poisson, Guillaume: Mémoire archéologique du secrétaire d’ambassade
Antoine Barthés de Marmoriére sur les inscriptions retrouvées a la collégiale
de Soleure (1763), in: JbSolG 81 (2008), S. 131-147.

196 Wallier von Wendelsdorf, Franz Karl Bernhard: Solothurn, St.-Ursen-Kirche.
Baugeschichtliche Notizen und Beobachtungen 1761-1768. Sprachlich
modernisierte Umschrift des Manuskripts von Markus Hochstrasser.
Kantonale Denkmalpflege Solothurn (Hg.). Solothurn 2007.
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Als es nach dem Hinscheiden von Wallier und Hermann «ruhiger»
um die antiquarische Forschung in Solothurn wurde, kamen neuerliche
Impulse aus dem franzosischen Raum. Diesmal waren es politische
Fliichtlinge, meist hochrangige Beamte und Adelige, welche die anti-
quarischen Studien in Solothurn wieder belebten. In den rémischen
Gutshofen, die Wallier bereits entdeckt und teilweise nur «angegraben»
hatte, forschten jene Emigranten quasi als <Zeitvertreib> und in geselliger
Atmosphére. Der eigentliche Leiter dieser antiquarischen <Streifziige
war der von 1805 bis 1811 in Solothurn als Kantonsbaumeister und
Zeichnungslehrer angestellte Aubert Joseph Parent.” Eine illustre Schar
von 20 Herren erforschte denn auch im Jahr 1808 unter Parents Leitung
einen romischen Gutshof bei Attiswil. Unter ihnen befanden sich der
ehemalige Staatsminister des franzdsischen Konigs, Baron de Bréteuil,
etliche einflussreiche Patrizier aus Solothurn sowie der Historiker Robert
Glutz-Blotzheim.” Um die Erhaltung der gemachten Fundstiicke sorgte
man sich offenbar wenig, so dass einige Jahre spéter nur noch wenige
Objekte in privaten Sammlungen wieder zum Vorschein kamen. Ohnehin
scheint man mehr auf der Suche nach den grossen Schitzen, d. h. nach
besonders wert- oder kunstvollen Objekten, gewesen zu sein, so dass
man anscheinend Tonscherben, korrodierte Metallstiicke oder einfache
Mauerreste kaum beachtete. Doch sind die handschriftlichen, mit Zeich-
nungen illustrierten Aufzeichnungen Parents erhalten geblieben und in
der Folgezeit vielfach ausgewertet worden.™

Die knappen Ausfithrungen zu den Vorlaufern der réomischen Alter-
tumskunde in Solothurn zeigen, dass bis ins 18. Jahrhundert hinein
die Interpretation der romischen Bodenfunde durch den christlichen
Kontext gepriagt war. Danach scheint sich in den gebildeten Kreisen des
stadtischen Patriziats allméhlich eine von der franzésischen Gelehrsam-
keit inspirierte Antikenbegeisterung etabliert zu haben, die in vielfacher
Hinsicht als Beginn der antiquarisch-rémischen Altertumskunde in
Solothurn gelten darf. Die Interpretation der im ausgehenden 18. Jahr-
hundert gemachten Funde blieb aber offensichtlich dem 19. Jahrhundert

197 Zur Kurzbiografie vgl. Nagel, Anne: s. v. Aubert Joseph Parent,
in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 17.6.09,
URL: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D46702.php.
198 Vgl. Spycher, 500 Jahre Archéologie, S. 7.
189 Ein Manuskript befindet sich in der Zentralbibliothek Solothurn:
Parent, Aubert: Mémoire sur les recherches des antiguités de I'Helvétie de
1800 a 1810, in: Zentralbibliothek Solothurn. Signatur: S Il 42.
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beziehungsweise den Mitgliedern des Historischen Vereins vorbehalten.
Sie erst setzten die romische Zeit in Beziehung zu den anderen geschicht-
lichen und vorgeschichtlichen Epochen der solothurnischen Geschichte.

3.3 DIE INTEGRATION DER ROMISCHEN EPOCHE

Da im Folgenden ausschliesslich nach der <eigenen> romischen Vergan-
genheit des Kantons Solothurn gefragt wird, bildet die Geschichte der
grossten romischen Siedlung auf dem Kantonsgebiet, namlich der vicus
Salodurum, den Schwerpunkt. Weitere Aufschliisse iiber den Umgang
mit dem rémischen Erbe werden die vom Historischen Verein gefor-
derten Ausgrabungen der villae rusticae im weiteren Umkreis der Stadt
Solothurn liefern. Nicht betrachtet werden die romische Vergangenheit
der Stadt Olten sowie die umliegenden Gutshdafe, da die 1902 gegriindete
Museumsgesellschaft Olten die Erforschung und Beschreibung der nach
Solothurn zweitgrossten romischen Niederlassung auf dem Kantonsge-
biet bald gdnzlich tibernahm.

Der Advokat und Numismatiker Jakob Amiet darf als derjenige
gelten, der die rémische Epoche beziehungsweise die Geschichte des vicus
Salodurum als Erster unter Beriicksichtigung samtlicher antiquarischer
Befunde erforschte. Am 10. Marz 1862 listete er in einem Brief an seinen
Onkel Ferdinand Keller, Priasident der antiquarischen Gesellschaft in
Ziirich, alle damals bekannten solothurnischen Funde aus der Romerzeit
auf. Sowohl die romischen Altertiimer im Besitz der Stadtbibliothek
als auch diejenigen in Privatbesitz beschrieb er darin ausfiihrlich und
fertigte von besonders interessanten Stiicken eigenhédndig Skizzen an.
Am Ende seines Fundkataloges schrieb er:

«Sie sehen, dass Stoff genug zu einer Abhandlung iiber das alte

Salodurum vorhanden ist. Ich werde in meiner Abhandlung, an deren

Redaktion ich nun bald gehen kann, auch Altreu (Altara ripa?) & Olten

(Ultinum? Olinone? (Notitia dignit. Imperii)) mit aufnehmen.»*°

Leider konnte ich trotz intensiver Suche die von Amiet in Aussicht gestellte
Abhandlung iiber das rémische Salodurum nicht ausfindig machen. Im
Zettelkatalog der Zentralbibliothek, der iiber sechzig publizierte Titel von

200 Amiet, Jakob: Freundschaftliche & wissenschaftliche Correspondenzen
[Kopienbuch Bd. 1]. Brief vom 10. Marz 1862, in: Zentralbibliothek Solothurn,
Nachlass Eugen Tatarinoff. Signatur: NL TAT_E 3.4.2.
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Amiet verzeichnet, ist keine Schrift mit &hnlichem Inhalt nachgewiesen.™
Auch die sogenannte Todtenschau schweizer Historiker, die Friedrich Fiala
fiir den vierten Band des Anzeigers fiir schweizerische Geschichte verfasste,
fiihrt im Nachruf auf den verstorbenen Amiet zwar dessen gesamte
Schriften auf, doch eine Abhandlung tiber das alte Salodurum befindet
sich nicht darunter.”” Scheint also diese Abhandlung nie iiber den Status
der Vorarbeiten hinaus gediehen zu sein, so sind dennoch einige inte-
ressante Aussagen Amiets iiber Salodurum erhalten geblieben, die im
Folgenden einer naheren Beschreibung und Interpretation bediirfen.

In einem Nachtrag vom 13. Marz 1862 schrieb Amiet wiederum
an Keller und versuchte, den Ursprung des Namens Salodurum zu
ergrinden. Amiet behauptete dabei - in Anlehnung an nicht naher
bezeichnete Erforscher der keltischen Dialekte -, dass die Endung
-durum Ubersetzt so viel bedeute wie «Festung». Die Vorsilbe Sal-
bezeichnet gemdss Amiet einen «tiefgriindigen Sumpfboden». Der
Name Salodurum weise also auf keltischen Ursprung hin, so dass er zu
der Uberzeugung gelangte, dass Salodurum bereits ein «vorrémisches,
keltohelvetisches» Castrum gewesen sein miisse. Um seine Theorie
belegen zu kénnen, fithrte er nicht nur die schriftliche Uberlieferung
ins Feld, die Gleichsetzung des von Ptolemaus erwahnten Ganodurum
mit Salodurum,” sondern liess seinen Freund Professor Franz Lang
zusatzlich geologische Untersuchungen zum Alter der beim Bau der
Castrumsmauer verwendeten Steine vornehmen.*

Dass Amiet eine Abhandlung iiber das alte Salodurum «in baldige
Aussicht» gestellt hatte, wurde auch im Protokoll der Jahresversammlung
des Historischen Vereins vom 8. August 1869 in Kriegstetten erwéhnt.
An dieser Versammlung referierte Amiet denn auch iiber die Frage: Zu
welchem Gaue gehérte das alte Salodurum? Der Protokollfithrer berich-
tete, dass Amiet die Frage «in sehr eingehender» Form und teilweise
gegen anderweitige Untersuchungen beantwortete. Amiet behauptete
offenbar - entgegen einer nicht ndher ausgefiihrten Ansicht Mommsens -
dass Salodurum vor den Ziigen der Kimbern und Teutonen von Ambronen

201 Vgl. Autorenkatalog (Stichwort Jakob Amiet) der Zentralbibliothek Solothurn.

202 Vgl Fiala, Friedrich: Todtenschau schweizer Historiker. Jakob Amiet, in:
Allgemeine Geschichtsforschende Gesellschaft der Schweiz (Hg.). Anzeiger fur
Schweizerische Geschichte Bd. 4 (1882-1885), 14. Jahrg. (1883)., Solothurn
1885, S. 214f.

203 Vgl. Ptol. geogr. 2, 9, 9.

204 Vgl. Amiet, Brief vom 13. Marz 1862, in: NL TAT_E 3.4.2.
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Abb. 6: Portrat von Jakob Amiet aus dem
Nachruf anldsslich seines Todes. Aus:
Zentralbibliothek Solothurn, Protokolliband 3,
Signatur: S |1 268/3, nachgebunden.

bewohnt gewesen war. Amiet scheint ausserdem davon iiberzeugt
gewesen zu sein, dass das von ihm als keltische Siedlung bezeichnete
Salodurum zum pagus Urbigenus (d. h. zum Gau der Urbigener) gehort
habe;** zu einem der vier helvetischen Gaue also, von denen Caesar nebst
dem Tigurinus auch den Verbigenus erwihnte.”

Um die Glaubwiirdigkeit seiner Theorie vom keltischen Ursprung
und von der Zugehorigkeit Salodurums zum Gau der Urbigener zu unter-
mauern, plddierte Amiet fiir eine neue Lesart der von Mommsen in seinen
Inscriptiones confoederationis helveticae latinae unter der Nummer 220
aufgefiithrten Inschrift.*” Wiahrend Mommsen die erste Zeile als GENI .
VBLIC (d. h. genio publico) las, versuchie Amiet nun nachzuweisen, dass
die altere Lesart GEN. O VERBIG (d. h. genio Verbigeno), welche Johann
Caspar von Orelli Jahre zuvor in seinem Inschriftenverzeichnis mitgeteilt
hatte,” der Lesart von Mommsen vorzuziehen sei.”” Amiet, der iiberzeugt
war, dass Salodurum bereits in keltischer Zeit eine bedeutende und befes-
tigte Siedlung gewesen war, schrieb siegesbewusst:

205 Vgl Band 1. Protokoll der Jahresversammiung 1869, S. 105ff.
208 Vgl. Caes. Gall. 1,12 u. 1,27,
207 Vgl. Mommsen, Theodor: Inscriptiones confoederationis helveticae latinae,
in: Mitteilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zlrich
Bd. 10. Zirich 1854, 8. 42.
208 Vgl. Orelli, Johann Caspar von: Inscriptiones in Helvetia. Zlrich 1826, S. 26.
209 Vgl. Amiet, Brief vom 10. M&rz 1862, in: NL TAT_E 3.4.2.
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«lch werde daher in meiner Abhandlung ganz entschieden Herrn
Mommsen widersprechen & die alte Lesart wieder frisch zu Ehren zu
bringen suchen. Wir wollen uns den einzigen inschriftlichen Beweis der

¢}

Existenz des Urbigener Gaues nicht so lange wegdencken lassen.»"

Die Konkurrenz zwischen Lokalforschern und Fachgelehrten, die bereits
fiur die deutschen Altertums- und Geschichtsvereine des 19. Jahrhunderts
als typisch beschrieben wurde,”" trat also auch in Solothurn zutage. Auch
Amiet versuchte sich in «seltsamen Namendeutungen» und liess «seiner

212

Phantasie noch freien Lauf»,** wenn er Salodurum zur <keltohelvetischen>
Festung erhob und sie zum pagus Urbigenus zahlte.

Amiets Vermutungen miissen im historischen Riickblick als reine
Spekulationen gelten. Der langjahrige Kantonsarchdologe Spycher hilt
in seinem Beitrag tiber Solothurn in rémischer Zeit fest, dass aus der Stadt
selbst kein einziger gesicherter latenezeitlicher Fund bekannt geworden
sei. Obwohl auch Spycher den Namen Salodurum als keltisch einstuft,
so fehlt dennoch jeglicher archiologische Nachweis fiir die Existenz
eines <keltischen Solothurn».”” Diesbeziiglich bewies Mommsen offenbar
bereits 1854 seinen iiberragenden Spiirsinn, als er feststellte:

«Die dlteste keltische Periode ist geschichtlich verschollen, und

vergeblich bemiihen wir uns zu erraten, fiir welche Kriege all die

StreitmeifSel und Schwerter bestimmt gewesen sein mégen, die man

214

den vorromischen Grabhiigeln jahrlich enthebt.»

Je vehementer Amiet seine Mutmassungen iiber den keltischen Ursprung
der Stadt vertrat, desto erstaunlicher mag die Tatsache erscheinen, dass
er sich wiahrend vieler Jahre darum bemiihte, die alte Sage iiber das
hohe Alter Solothurns (angeblich gegriindet zu Abrahams Zeiten) zu
entkréften. Er beschrieb namlich in seiner Schrift Die Griindungssage der
Schwesterstddte Solothurn, Ziirich und Trier, wie frithere Gelehrte versucht
hatten, «historisch und etymologisch» die Echtheit dieser Sage zu
bestatigen. Amiet grenzte sich dabei explizit von den «frommglaubigen
Doctoren und Magister (sic!) alter Zeit», aber auch von der «ruhm- und

210 Amiet, Brief vom 10. Marz 1862, in: NL TAT_E 3.4.2.
211 Vgl. Heimpel, S. 62ff. u. vgl. Esch, S. 185ff.

212 Esch, S. 1886f.

213 Vgl. Spycher, Solothurn, S. 13.

214 Mommsen, Schweiz, S. 3.
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prunksiichtigen Aristokratie» ab.”® Er selbst verstand sich folglich als
Vertreter einer neuen Gelehrtengeneration, welche die althergebrachten
Chroniken erstmals kritisch hinterfragte.

Dieses neue Selbstbewusstsein ist meines Erachtens als ein Ergebnis
der politischen und gesellschaftlich-kulturellen Verdnderungen seit 1798
zu betrachten. Amiet, der die liberal-nationalen Bestrebungen seiner Zeit
durchaus begriisste, bezeichnete die Griindungssage der ehemaligen
(Stadt-)Republik Solothurn als Ausdruck der «Vaterlandsliebe unserer
Vater» und wies ihr nunmehr eine kulturhistorische Bedeutung zu. Amiet
konnte und wollte die Sage deshalb widerlegen, weil die vorrevolutionare
Identifikation mit der Republik durch eine andere <nvented tradition
im Sinne Hobsbawms (gemeint ist «der Kanton») ersetzt worden war. Die
Bemiuihungen von Amiet, mithilfe antiquarischer Befunde den keltischen
Ursprung der Stadt Solothurn nachzuweisen, miissen daher im Kontext
des sich etablierenden nationalen Geschichtsbewusstseins verstanden
werden. Die alten Helvetier, deren Schicksal Caesar beschrieben hatte,
wurden ndamlich, so glaube ich, nicht grundlos zu den Griindern von
Solothurn erklért. Die Riickbesinnung auf die helvetischen Wurzeln sollte
das nationale Zusammengehorigkeitsgefiihl starken. Aus diesem Grund
konnen Amiets Erkenntnisse im Bereich der helvetisch-romischen Epoche
als Konstruktionsversuch einer national-althelvetischen Geschichte
gelten.

In diesem Zusammenhang lasst sich auch erkldren, weshalb der
Protokollfiithrer anlédsslich des Vortrages von Professor Franz Josef
Misteli am 31. Januar 1873 tiber Die Schlacht von Bibrakte schrieb, dass
der Vortragende den Historischen Verein in die «dlteste Geschichte der
Schuweiz» gefithrt habe, und zugleich den rémischen Feldherrn Caesar als

216

«antiken Napoleon» bezeichnete.

Knapp zwei Jahre nach dem Tod von Jakob Amiet hielt sein Freund
Joseph Ignaz Amiet, der sich ansonsten kaum mit der rémischen Epoche
beschiftigte, einen Vortrag tiber die Geschichte Solothurns seit der Urzeit.
Dabei griff . I. Amiet insbesondere bei der Schilderung der rémischen
Epoche offensichtlich auf die Erkenntnisse seines verstorbenen Freundes
zuriick:

215 Amiet, Jakob: Die Grindungssage der Schwesterstadte Solothurn, Zarich und
Trier. Historischer Verein des Kantons Solothurn (Hg.). Solothurn 1890, S. 2ff.
216 Vgl. Band 1. Protokoll vom 31. Januar 1873, S. 248ff.
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Abb. 7: Brief von Jakob Amiet an Ferdinand Keller, in dem er seine Argumente gegen
Mommsens Lesart dieser Inschrift darlegt. Aus: Zentralbibliothek Solothurn, Nachlass Tatarinoff,
Signatur: NL TAT_E 3.4.2.
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«Auch die Gegend von Solothurn war lange bewohnt, ehe die Helvetier
mit den Romern in Beriihrung kamen. Deren Bewohner hatten den
innigsten Antheil am Schiksal der Helvetier. Unter Anderem machten
sie 58 Jahre v. Chr. den verungliickten Auszug derselben nach Gallien
mit und geriehten dann mit denselben unter die Herrschaft der

217

Romer.»

Das alte Salodurum schilderte J. I. Amiet ebenfalls als «stark befestigtes
Kastrum», das seiner Meinung nach eine «wichtige Station» an der
rémischen Verbindungsstrasse von Aventicum nach Vindonissa gewesen
war. Der Legende vom Martyrertod der beiden thebdischen Legionare
Urs und Viktor attestierte er anscheinend uneingeschrankte Glaubwiir-
digkeit. Auf die Schilderung der romischen Epoche, die mit dem «Sturze
der Rdmerherrschaft» ihr Ende fand, folgte eine ausfiihrlichere Darstel-
lung der Geschichte Solothurns vom Frithmittelalter bis ins Jahr 1830.
Etliche Male, so referierte J. I. Amiet, musste Solothurn eine «Belagerung
aushalten», sah sich «bedroht» durch die Grafen von Kyburg und «stritt»
an der Seite Berns in den alteidgendssischen Kriegen, bis es 1481 schliess-
lich in den «Bund der Eidgenossen» aufgenommen wurde. Eine weniger
ruhmreiche Schilderung erfuhren die Zustdnde im 17. und 18. Jahrhun-
dert, als in Solothurn das den Liberalen so verhasste <Familienrégime»
regierte. Eine génzlich liberale Sichtweise auf die jlingste Vergangenheit
liess Amiet daher auch in seinem Schlusswort erkennen:
«Endlich fiihrte der Einbruch der Franzosen in die Schweiz 1798
den Sturz der Familienherrschaft und die politische Gleichstellung
sammtlicher Kantonsbewohner herbei. [...] Erst die demokratische
Umgestaltung im Jahre 1830 brachte die Volkssouverdnitdt zum
Durchbruch. Seitherige Verfassungsinderungen stipulirten successive
neue und ausgedehntere Volksrechte und machten so die Volksherr-
schaft zur vélligen Thatsache.»™

Der gesamte geschichtliche Uberblick zeugt ohne Zweifel von einem
liberalen Geschichtsbewusstsein, das den Bruch mit der alten Ordnung
als logische Folge der fortwéahrenden historischen Entwicklung darzu-
stellen versuchte. Die Integration der romischen Epoche in die liberal-
nationale Geschichtskonzeption erfolgte dabei vorwiegend tiber zwei

217 Band 3. Protokoll vom 17. April 1885, S. 131ff.
218 Band 3. Protokoll vom 17. April 1885, S. 131ff.
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Motivkomplexe: Einerseits iiber die als <Urvolk> betrachteten Helvetier
und andererseits iiber den christlichen Glauben.
Nachdem am 27. Februar 1885 Konrad Meisterhans in den
Historischen Verein aufgenommen worden war, erfuhren sowohl
die Erforschung der romischen als auch der anderen vor- und
friithgeschichtlichen Epochen neue Impulse. Seine vor den
solothurnischen Geschichtsfreunden gehaltenen Vortrige zeugten von
seinem Wissen und seiner Begeisterung gegeniiber den antiken Vilkern
und ihren kulturellen Hinterlassenschaften. Die von Meisterhans
referierten Themen sind deshalb in chronologischer Reihenfolge kurz
aufgelistet:
Die daltesten Urkunden unseres Vaterlandes [Miinzen und Inschriften],
Funde beim Abbruch der St. Stephanskapelle und die Meilensteine in
der Kantonsschule, Die Weltsprachebewegung: Volapiik, Pasilingua
und Kosmos, Die <Tabula Peutingeriana), Mithrasverehrung in der
Schweiz, Die rechtliche Stellung der schweizerischen Gebietsteile
zum Rémerreich, Eine romische Inschrift aus Solothurn, Vindonissa,
Die neuentdeckte Schrift des Aristoteles (329-325 v. Chr.),
Die Denkmdiler des Kantons Solothurn, Die Hethiter, Die Erlinsburgen,

219

Augusta Rauracorum, Maximian und seine Handschrift.

In den knapp zehn Jahren, die ihm bis zu seinem frithen Tod im Jahr 1894
verblieben, engagierte sich der Gymnasiallehrer fiir Alte Sprachen nicht
nur im Historischen Verein, sondern ebenso in der Topfergesellschaft, in
der Naturforschenden Gesellschaft und in der AGGS. Als erster Kustos
betreute er den zwischen 1882*° und 1887*' eingerichteten historisch-
archdologischen Saal im Kantonsschulgebdude. Aus dieser Tatigkeit
entstand 1890 die Alteste Geschichte des Kantons Solothurn, die Spycher
als die erste zusammenfassende Darstellung der «Ur- und Friithgeschichte
des Kantons Solothurn» bezeichnet.*

Meisterhans” Werk erschien als Festschrift des Historischen Vereins
anlédsslich der Jahresversammlung der AGGS in Solothurn. Der Autor,
der im Vorwort das mithsame Zusammentragen der bis dahin iiberall
verstreuten Nachrichten iiber die vor- und friithgeschichtlichen Epochen

219 Vgl Appenzeller, S. 40-44.
220 Vgl. Band 2. Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates vom 18. August
1882, S. 33.

221 Band 3. Protokoll vom 4. Marz 1887, S. 188ff.
222 Vgl. Spycher, 500 Jahre Archéaoclogie, S. 8.
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beklagte, legte als Erster tiberhaupt ein umfassendes Quellenverzeichnis
an. Darunter befanden sich einerseits die jiingeren Forschungen aus dem
Umkreis des Historischen Vereins, wie beispielsweise die Aufsatze und die
private antiquarische Sammlung von Jakob Amiet, die Antwortschreiben
der Antiquarischen Korrespondenz und die Sammlung préhistorischer
Funde von Pfarrer Cartier. Andererseits wertete Meisterhans aber auch
die dlteren Quellen aus, wie die Chroniken von Anton und Franz Haffner,
die Aufzeichnungen des Kantors Hermann, die Manuskripte von Wallier
und Parent sowie zahlreiche historische Artikel aus der solothurnischen
Presse.

Sein gesamtes Werk gliedert sich in die drei Teile: Vorromische
Zeit, Romische Zeit und Friihgermanische Zeit.” Der romischen Epoche
(58 v. Chr. bis 406 n. Chr.) wird dabei so viel Unfang zugemessen
wie den anderen beiden Teilen zusammen. In der Beschreibung der
vorromischen Zeit verridt Meisterhans, dass er hier vor allem die erste
Besiedelung «unseres Kantons» illustrieren wollte. Meisterhans hat dabei
ausdriicklich um Nachsicht gebeten, dass er «einige Schritte» tiber die

224

Kantonsgrenze hinaus machen musste® und scheint sichtlich erleichtert

gewesen zu sein, als er berichten konnte, dass die Pfahlbauersiedlung am

225

Aeschisee «ganz dem Kanton Solothurn» angehore.” Meisterhans leistete
somit - ob bewusst oder unbewusst - auf dem Gebiet der Prahistorie
offensichtlich einen weiteren Beitrag zur Konstruktion der kantonalen
Geschichte.

Bei der Beschreibung der Kultur des keltischen Zeitalters zeichnet er
ein sehr diisteres Bild der keltischen Gesellschaft unmittelbar vor ihrer
Unterwerfung durch Caesar. Besonders die «héheren Stiande», wie Meis-
terhans die einflussreichen Héauptlinge und Druiden bezeichnet, hétten
das «gemeine Volk» als Horige und Sklaven behandelt. Aus dieser inneren
Schwiche erkldrte sich Meisterhans offenbar, weshalb die Eroberung
des «Landes» (gemeint ist Helvetien) so schnell vonstattenging.* In der
Schlussfolgerung, die eine antiaristokratische beziehungsweise eine
demokratische Haltung des Verfassers nahelegt, schreibt er:

«Wer bei der Aenderung der Zustdnde verlor, das waren ja im

wesentlichen nur die Ritter und die Geistlichkeit. [...] Das Volk war

223 Vgl. Meisterhans, Alteste Geschichte, S. 169-171.
224 Vgl ebd., S. 2.

225 Vgl ebd., S. 4.

226 Vgl ebd., 8. 40.



zum nationalen Untergang reif geworden. Die Frage war nur, wer die

Erbschaft antreten sollte, Romer oder Germanen.»*

Obwohl Meisterhans in seiner Darstellung zweifellos abwertend iiber
die inneren Zustdnde der keltischen Gesellschaft(en) berichtet, heisst
dies keinesfalls, dass er die alten Helvetier nicht auch als die dltesten
Stammvater der schweizerischen Nation betrachtete. Er beschreibt
namlich Aventicum als die «Hauptstadt des Landchens»** Helvetien mit
«Ratsherren»* an ihrer Spitze, welche die «Dorfer und die Landschaft»
iiberwachten.

230

Auch das Dorf (d. h. der vicus) Salodurum, das von Meisterhans als
Zwischenstation von Aventicum nach Augusta Rauracorum bezeichnet

232

wird,” sei in eine «driickende Abhéngigkeit»** zu jener Hauptstadt
geraten. Dennoch oder wohl gerade deshalb versucht Meisterhans den
vicus Salodurum, was seine rechtliche Stellung betraf, mit anderen
romischen Siedlungen wie Aquae, Vindonissa, Eburodunum, Lousonna
und Minnodunum gleichzusetzen.” Er schreibt diesbeziiglich:
«Wen es befremden sollte, dafs ansehnliche Ortschaften ohne Gemein-
deverfassung bestanden, der mdge sich daran erinnern, dafs die zweite
Stadt Italiens, Capua, fast zwei Jahrhunderte lang im Rechtssinn auch

234

nichts weiter war als ein Dorf.»

Alleine die Formulierung dieser Passage lasst erkennen, dass der Verfasser
den vicus Salodurum gewiss zu ebendiesen «ansehnlichen Ortschaften»
zahlte. In diesem Kontext miissen auch die Berechnungen betrachtet
werden, die Meisterhans zu den Flicheninhalten der romischen Kastelle
innerhalb der Schweiz angestellt hatte. Meisterhans stufte es als «nicht
uninteressant» ein, die Ausdehnung des castrum Salodurum (12’800
m?2) mit anderen zu vergleichen. Die Kastelle von Vindonissa, Tenedo,
Turicum, Vitudurum, Tasgetium, Curia und Ad fines waren nach seinen
Berechnungen denn auch allesamt kleiner als das von Salodurum. Einzig

227 Ebd., S. 40.

228 Ebd., 8. 42.

229 Ebd., S. 124.

230 Ebd., S. 124,

231 Vgl ebd., S. 41-54.
232 Ebd., S.123.

233 Vgl ebd., S. 60f.
234 Ebd., S. 61.
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diejenigen von Yverdon und Kaiseraugst seien grosser gewesen.”* Es ist
offensichtlich, dass Meisterhans sowohl den vicus als auch das castrum
von Solothurn im Hinblick auf Bedeutung und Grésse in einem besonders
glanzvollen Licht prédsentiert.

Abschliessend zu der Altesten Geschichte von Meisterhans sind noch zwei
weitere interessante Beobachtungen zu verzeichnen:

Der studierte Archédologe bemiiht sich in einem langeren Kapitel, die
durch das Kantonsgebiet verlaufende(n) romische(n) Heerstrasse(n) zu
rekonstruieren. Dabei behauptet er, dass eine Rémerbriicke oberhalb
Solothurns existiert haben miisse und dass diese identisch sei mit der
sogenannten «Heidenbriicke», auf welcher St. Urs und Viktor den

Martyrertod erlitten hatten.
Meisterhans bestitigt durch die Meldungen tiber alte Pfihle, die friither

Die Richtigkeit dieser Behauptung sah

gelegentlich aus dem Wasser geragt hatten, und durch Miinzfunde am
(vermuteten) nordlichen Ende ebendieser Briicke.

Eine ebenfalls sehr gewagte und mit wissenschaftlichen Methoden
kaum {iiberpriifbare Behauptung dussert Meisterhans im Kapitel iiber
die rémischen Gutshofe. Er schreibt dort, dass diese Villen keinesfalls
von eingewanderten Romern, sondern von der einheimischen reichen
Bevolkerung angelegt worden seien, weshalb man denn auch im Innern
der Ruinen viele keltische Objekte finde.*” Was Meisterhans zu dieser
Vermutung inspirierte, ist schwer nachzuvollziehen.

Ein weiterer Aufsatz von Meisterhans, der das alte Salodurum behandelt,
erschien 1892 in der Statistik schweizerischer Kunstdenkmdler im Anzeiger
fiir schweizerische Alterthumskunde.”™ Gleich zu Beginn seiner Darstellung
wird ersichtlich, dass Meisterhans darin die Erkenninisse seines Vorgai-
gers Jakob Amiet nicht nur iibernahm, sondern vielfach auch in seine
eigene Argumentation beziehungsweise in sein Bild von der romischen
Epoche Solothurns integrierte. Meisterhans erwahnt zwar, dass es eine
«Fabel vom abrahamitischen Alter» der Stadt gab, verweist aber auf
die Entkréftung dieser Legende durch Amiet. Meisterhans selbst setzte
die «éltesten Spuren» menschlicher Ansiedlung im Stadtgebiet in die
Hallstatt-Epoche, die von ca. 800 bis 300 v. Chr. dauerte. Anlass zu dieser

235 Vgl ebd,, S. 45.
236 Vgl ebd., S. 51.
237 Vgl. ebd,, S. 68.
238 Meisterhans, Solothurn, S. 141-147,
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Vermutung gaben ihm anscheinend einige Scherben und Grabhiigel.
Aus der spiten La-Téne-Epoche, die der Romerzeit unmittelbar voraus-
gegangen war, habe man keltische Silbermiinzen und «vielleicht» auch
einige vorromische Statuetten gefunden.”” Amiet folgend halt er fest, dass
auch der Name Salodurum aufkeltischen Ursprung hinweise. Meisterhans
fithrt die Mutmassungen allerdings noch einen Schritt weiter und zitiert
zur sprachlichen Bestimmung der Endung -durum sogar drei «Keltologen
der Neuzeit».** Meisterhans war sich sicher:

«Solothurn muss also schon in der vorrémischen Zeit

einigermassen befestigt gewesen sein. Dauerhaftere Spuren hat

[allerdings] die <Rémerzeit> hinterlassen.»™

In seiner Beschreibung der romischen Epoche fiithrt Meisterhans noch
einmal dieselben Befunde an, die bereits in seine Alteste Geschichte
Eingang gefunden hatten. Solothurn habe wie alle anderen Ortschaften
des «aomischen Helvetiens> zwar keine kommunale Selbststdndigkeit
erreicht, doch wiirden die inschriftlichen Zeugnisse reicher Provinzialen
und griechischer Freigelassener auf einigen Wohlstand hinweisen. Im
darauffolgenden Abschnitt beschreibt Meisterhans das romische Castrum
und seine Funktion als Zwischenstation auf dem Weg nach Augusta
Raurica. Nachdem er in knappen Ziigen die militdrische Bedeutung von
Salodurum in der spéten Kaiserzeit hervorgehoben hat, hélt er fest:

«8o sah es in Solothurn aus, als ums Jahr 285 (nach <Liitolfs,

Glaubensboten, pag. 143-181) oder wohl eher 303 (dlteste Geschichte

des Kantons Solothurn, pag. 123) der hl. Ursus und Victor

in Solothurn den Mdrtyrertod erlitten.»**

Weshalb hier Meisterhans, dem man eine kritische Beurteilung dieser
Heiligenlegende durchaus zutrauen mochte, erneut die alte Sage bestatigt
und sogar noch zeitlich einzuordnen versucht, kann meines Erachtens
nur im kulturhistorischen Kontext verstanden werden. Wie bereits
Wilhelm Vigier bei der Einweihung des Winkelrieddenkmals 1865 dieje-
nigen Gelehrten kritisiert hatte, welche die Legende um den Helden von
Sempach entkriften wollten, so schien es auch in Solothurn gegen Ende

239 Vgl ebd., S. 1. .

240 Die Endung «durum» soll geméass Meisterhans auf <Keltisch> dasselbe

bedeuten wie das lateinische Wort «fortificatio».

241 Ebd, S. 1.
242 Ebd., S. 2.
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des Jahrhunderts nicht ratsam, die iiber Generationen als wahr erachtete
Sagevon den Stadtpatronen St. Urs und Viktor zu hinterfragen. Diese Heili-
genlegende ist meines Erachtens als eine Tradition im Sinne Hobsbawms
zu verstehen, die von der neuen, liberal gepriagten Geschichtsschreibung
aus der «alten Zeit> iibernommen und in einen anderen Kontext gestellt

243

wurde.” Die Legende wurde von Meisterhans ndmlich nicht mehr als
Beleg fiir das hohe Alter der Stadt oder als Legitimierung des christlichen
Glaubens verwendet, sondern diente ihm als eines der wenigen schriftli-
chen Zeugnisse dazu, die Geschichte Solothurns in rémischer Zeit weiter
ausschmiicken zu kénnen. Dass sie sowohl in der Altesten Geschichte
als auch im Romischen Solothurn eine eher untergeordnete Rolle spielt,
werte ich als Indiz dafiir, dass Meisterhans dieser Heiligenlegende zwar
skeptisch gegeniiberstand, sie jedoch nicht génzlich in Frage stellen
wollte. Wie gefahrlich es fiir einen Kantonsschulprofessor werden konnte,
wenn man zu offenherzig die aufgeklarte Vernunft durchscheinen liess,
musste Otto Mollinger - seit 1836 Professor fiir Mathematik und Natur-
wissenschaften — noch 1868 erfahren. Der Streit um seine Schrift Die
Gottidee der neuen Zeit, in welcher er den Glauben an die Offenbarung
sowie die Dogmen der Kirche ablehnte und eine auf den Erkenntnissen
der Naturwissenschaften beruhende Religion forderte, fithrte 1869 zu

244

seiner Zwangspensionierung.* Der sogenannte Mdllingerhandel diirfte
auch Meisterhans zu Ohren gekommen sein, so dass er sich offenbar
davor hiitete, den Glauben an die Stadtpatrone durch seine historischen
Nachforschungen in Frage zu stellen.

Es sollte dem 20. Jahrhundert vorbehaiten sein, die Legende von St. Urs
und Viktorin all ihren Facetten zu hinterfragen. Die neuere Forschung ist
denn auch zu dem wenig tiberraschenden Ergebnis gelangt, dass keine
dltere Uberlieferung dieser Sage existiert als diejenige des Lyoner Bischofs
Eucherius (gest. um 450 n. Chr.), der demnach den Kult um die thebaéi-
schen Legiondre begriindete.*”

Auch die Vermutungen iiber den keltischen Ursprung der Stadt
Solothurn konnten bislang nicht bestétigt werden. Die von Meisterhans
angegebenen Mitteilungen tiber Funde, die angeblich der Hallstatt- und
der spiten La-Téne-Epoche angehoren, werden von Spycher stark bezwei-

243 Vgl. Hobsbawm, Traditions, S. 6f.
244 Vgl. Waliner, S. 422ff.
245 Vgl. Widmer, Berthe: Der Ursus- und Victorkult in Solothurn, in: Benno

Schubiger (Hg.). Solothurn. Beitrdge zur Entwicklung der Stadt im Mittelalter.
Kollogquium vom 13./14. November 1987. 2Zurich 1991, S. 38.
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felt. Spycher selbst halt fest, dass aus der Stadt kein einziger gesicherter
latenezeitlicher Fund greifbar ist. Solothurn darf deshalb so lange nicht
zu den keltischen Siedlungen der Schweiz gezahlt werden, bis eindeutige
archaologische Befunde vorliegen.**

Als Meisterhans 1894 im Alter von nur 36 Jahren einem Herzleiden
erlag, trat Eugen Tatarinoff in vielfacher Hinsicht dessen Erbe an. Tata-
rinoff iibernahm sein Pensum an der Kantonsschule, betreute neu den
historisch-archdologischen Saal und wurde als Nachfolger von Meister-
hans 1894 sowohl zum Aktuar des Historischen Vereins als auch zum
Leiter der Stadtbibliothek gewéhlt. Obwohl Tatarinoffs Interesse mehr das
prahistorische Gebiet betraf, pflegte er - nachdem der historisch-archdo-
logische Saalin die historisch-antiquarische Abteilung des 1902 er6ffneten
Museums der Stadt Solothurn tiberfithrt worden war - in seiner Aufgabe
als Kustos jener Abteilung die rémische Bodenforschung im Kanton
Solothurn in erhéhtem Mass. Da beim besagten Umzug Unordnung in
die antiquarische Sammlung gekommen war, liess Tatarinoff den wohl
«kenntnisreichsten Archédologen jener Zeit in der Schweiz», Jakob Heierli,
den gesamten Bestand sortieren.”” Als Ergebnis dieser Arbeit entstand
1905 Heierlis Archdologische Karte des Kantons Solothurn. Dass auch er
darin von den «tapferen Helvetiern» und von Aventicum als der «Haupt-
stadt des Landes» spricht, sei allerdings nur am Rande erwahnt.**

Tatarinoff engagierte sich auch in der AGGS und war von 1905-1914
und von 1920-1934 Prisident des Historischen Vereins.”® Sowohl sein
personlicher Werdegang als auch seine wissenschaftliche Tatigkeit
widerspiegeln eine neue Form der Herangehensweise an die vor- und
frithgeschichtlichen Epochen. Die Urgeschichte beziehungsweise die
Prdhistorie hatte sich allméahlich zu einer eigenstédndigen, d. h. zu einer
ganzlich archédologischen Disziplin, entwickelt. Tatarinoff, der fiir seine
Verdienste um die prihistorische Forschung bald tiber die Schweiz hinaus
Bekanntheit erlangte, griindete daher gemeinsam mit Heierli und Jakob
Wiedmer-Stern 1907 die Schweizerische Gesellschaft fiir Urgeschichte.
Die zahlreichen Korrespondenzen mit Gesellschaften und Vereinen im
In- und Ausland, die in Tatarinoffs Nachlass erhalten sind, belegen den
hohen Grad an Anerkennung, der ihm sowohl von Laien- als auch von

246 Vagl. Spycher, Solothurn, S. 13.

247 Vgl. Spycher, 500 Jahre Arch&ologie, S. 9.
248 Vgl. Heierli, archaologische Karte, S. 9.
249 Zur Kurzbiografie vgl. Appenzeller, S. 140ff.
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Fachkreisen entgegengebracht wurde. Die rémische Epoche scheint
dabei von Tatarinoff und seinen Freunden als integraler Bestandteil der
urgeschichtlichen Forschung behandelt worden zu sein, was nicht zuletzt
auch Heierlis archdologische Karte beweist.

Obwohl Tatarinoff zwar eine Vielzahl von archédologischen Grabungs-
berichten und Fundnotizen insbesondere iiber rémische Gutshofe publi-
zierte, erschien nie eine eigenstindige, zusammenhangende Darstellung
der rémischen Epoche Solothurns. Eine Ausnahme bildet einzig das von
Tatarinoff verfasste Kapitel iiber die Vor- und Friihgeschichte Solothurns
im Historisch-biographischen Lexikon der Schweiz von 1931. Bezeichnen-
derweise hatten dessen Herausgeber die Ausarbeitung des gesamten
Artikels Solothurn dem Historischen Verein iibertragen.”

Tatarinoff schreibt in seinem Kapitel, das von der Altesten Steinzeit
bis zum Beginn des Frithmittelalters reicht, dass der Kanton Solothurn
prahistorisch und archéologisch durch die Arbeiten von Meisterhans und
Heierli «sehr gut» erforscht sei.” Tatarinoff wahlte seine Formulierungs-
weisen offensichtlich dusserst prézise, so dass eine Distanzierung von den
alteren Vermutungen, dass die Stadt Solothurn schon in der Hallstatt- oder
La-Tene-Epoche mit Sicherheit besiedelt gewesen war, erkennbar wird.*?
Erst die romische Zeit, so Tatarinoff, habe Solothurn aufgrund seiner
Verkehrslage zu «grosster Bedeutung» gebracht. Dennoch ldsst Tatarinoff
- zwar nur in einem Nebensatz angedeutet — durchscheinen, dass es einen
«keltischen Vicus» vor der augusteischen Zeit gegeben haben kénnte. Die
«vielbegangene Briicke», so die Worte Tatarinoffs, habe den rémischen
vicus Salodurum bald zu «grosser Bedeutung» gebracht.

Anschliessend schildert er - durch zahlreiche Vermutungen angerei-
chert - die Entwicklung vom offenen vicus zum spéatromischen castrum,
dem er «strategische Bedeutung» im «grossartigen System von starken
Festungen» entlang des Rheins beimisst.” Uber diese spitantike Phase
Solothurns hélt er fest:

«Hier erscheinen auch die ersten rém. Christen (Legende von St. Urs

und seinen Gefihrien von der thebdischen Legion). Der Verenakult in

der Einsiedelei weist auch auf frithes Christentum hin.»**

250 Zum Inhalts- und Autorenverzeichnis vgl. Appenzeller, S. 90.

251 Vgl. Tatarinoff, Eugen: Vor- und Frihgeschichte (Solothurns),
in: HBLS 8, S. 400.

252 Vgl ebd., S. 402f.

253 Vgl ebd., S. 403f.

254 Ebd., S. 404.
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Etwas zuriickhaltend verweist hier Tatarinoff auf die Stadtpatrone, deren
Geschichte er klar als «Legende» charakterisiert. Einen wahren Kern
scheint er der Sage aber dennoch zuzuweisen.

In der Bibliographie, die Tatarinoff am Ende seines Beitrages zusam-
menstellte, bezeichnet er die vorhandene Literatur zu den vor- und
frithgeschichtlichen Epochen als «weitherum zerstreut» und als «fast
uniibersehbar». Als «grundlegende Werke» empfiehlt er einzig die Alteste

285

Geschichte von Meisterhans und die Archdologische Karte von Heierli.

Ein besonders interessantes Zeugnis im Hinblick auf das wissen-
schaftliche Selbstverstindnis der Mitglieder des Historischen Vereins
befindet sich am Schluss des Artikels iiber Solothurn. Johannes Kélin,
ehemaliger Staatsarchivar und langjahriger Vizeprasident sowie Aktuar
des Historischen Vereins, schreibt dort:

«Umfangreiche Gebiete der Stadt- und Kantonsgeschichte wurden

erschlossen durch die quellenmdssigen Untersuchungen und

Darstellungen von Domprobst Friedrich Fiala, Generalprokurator

Jakob Amiet und Staatsschreiber Jos. Ignaz Amiet, denen sich in

neuerer Zeit eine lange Reihe von Historikern und Geschichtsfreunden

256

anschliesst.»

Die Ausfithrungen zur Integration der romischen Epoche in die solothur-
nische Kantonsgeschichte zeigen, dass ein paar wenige Mitglieder des
Historischen Vereins tatséchlich fiir sich in Anspruch nehmen konnten,
den ersten Grundstein fiir die weitere Erforschung samtlicher vor- und
frithgeschichtlichen Epochen im Kanton Solothurn gelegt zu haben.
Am Beginn dieser Entwicklung stehen die Initianten der Antiquari-
schen Korrespondenz, J. 1. Amiet, Jk. Amiet, Fiala und Schlatter. Auf der
Grundlage der eingegangenen Antwortschreiben und der Objekte aus
dem historisch-archdologischen Saal, der die antiquarische Sammlung
des Historischen Vereins und die der Stadtbibliothek ab 1882 vereinigte,
schrieb Meisterhans seine Alteste Geschichte des Kantons Solothurn. Das
viel zitierte Werk des studierten Philologen und Archédologen bot erstmals
eine gesamthafte Darstellung der vor- und frithgeschichtlichen Epochen,
beginnend mit den frithesten Besiedlungsspuren auf dem Kantonsgebiet
bis zum Ende der sogenannten Vélkerwanderungszeit. Spycher schreibt

255 Vgl. Tatarinoff, Vor- und Frihgeschichte, S. 406.
256 Kalin, Johannes: Historiographie (Solothurns), in: HBLS 6, S. 442,
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1988, dass insbesondere die Erkenntnisse tiber das spatromische Castrum
nicht wesentlich tiber diejenigen von Meisterhans hinausgekommen sind.
Allerdings hélt er auch fest, dass einige angeblich gesicherte Resultate der
alteren archdologischen Forschung in Solothurn einer quellenkritischen
Uberpriifung nicht standhalten wiirden. Die vermutete Existenz eines
keltischen Oppidums, eines augusteischen Militdrpostens sowie die

257

von Meisterhans bestimmte Lage der Castrumstore®’ verweist er in die

8

«Rumpelkammer der solothurnischen Stadtgeschichte».”

** der solothurnischen

Das Auftreten des eigentlichen «Vaters»
Archdologie, Eugen Tatarinoff, scheint nicht nur zeitlich, sondern auch
wissenschaftlich den Wegins 20. Jahrhundert zu weisen. Die damals noch
junge Disziplin der Ur- und Friithgeschichte fand in ihm einen tatkréftigen
Sammler und Forscher, aber auch einen unermiidlichen Organisator, der
vor allem durch sein Engagement in der Schweizerischen Gesellschaft fiir
Urgeschichte Netzwerke und Strukturen fiir spatere Forscher schuf. Als
Aktuar und Président des Historischen Vereins, dem er sich von 1894
bis zu seinem Tod {iiber 40 Jahre verpflichtete, fithrte Tatarinoff eine
Vielzahl systematischer archéologischer Ausgrabungen innerhalb und
ausserhalb des Kantons Solothurn durch. In die Zeit seiner prasidialen
Tatigkeit fielen unter anderem auch die ersten Verhandlungen um die
Erwerbungen der Burgen Alt-Falkenstein, Gilgenberg und Alt-Bechburg
durch den Historischen Verein.”* Auf Anregung Tatarinoffs erliess der
Regierungsrat am 10. Juli 1931 die sogenannte Verordnung betreffend
Schutz und Erhaltung von Altertiimern und historischen Kunstdenkmdlern
im Kanton Solothurn. Knapp 70 Jahre waren vergangen, seitdem eine
kleine Anzahl solothurnischer Geschichtsfreunde mithilfe der Antigua-
rischen Korrespondenz erstmals versucht hatte, die noch vorhandenen
Altertiimer des Kantons zu sichten und zu erhalten. Nun, im Jahr 1931,
erhielt der Historische Verein zwei stédndige Vertreter in der sechskopfigen
Kommission fiir Schutz und Erhaltung von Altertiimern und historischen
Kunstdenkmdilern (kurz: Altertiimerkommission).” Die Kantonsregierung
nahm sich somit in einem gesetzlich festgelegten Rahmen der Erhaltung
der kulturhistorisch bedeutenden Hinterlassenschaften an, worum sich
bis dahin mehr als zwei Mitgliedergenerationen des Historischen Vereins

257 Vgl. Meisterhans, Solothurn, S. 6.
258 Vgl. Spycher, Solothurn, S. 27.
259 Vgl. Spycher, 500 Jahre Arch&ologie, S. 8.

260 Vgl. Appenzeller, 8. 97-103.
261 Vgl ebd., S. 108f.
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ehrenamtlich bemiiht hatten. Insofern ist die Feststellung von Johannes
Kilin am Ende des Artikels tiber Solothurn im HBLS zu unterstreichen,
dass Fiala, Jk. Amiet und J. I. Amiet mit der Griindung ihres Historischen
Vereins nicht nur das romische Erbe, sondern auch andere Bereiche der
Stadt- und Kantonsgeschichte der historischen Wissenschaft zuganglich
gemacht haben.

Abschliessend bleibt die Frage zu kldaren, ob und wie die Ergebnisse
der solothurnischen Lokalforschung auf dem Gebiet der <eigenen»
romischen Epoche in die Arbeiten spaterer Fachhistoriker aufgenommen
wurden. Insbesondere die Monografien von Staehelin und von Drack und
Fellmann sollen im Folgenden auf diesen Aspekt hin untersucht werden.

Felix Staehelin (1873-1952) publizierte 1927 seine bekannte Mono-
grafie Die Schweiz in romischer Zeit. Staehelin wagte als Erster den
«Versuch», die «unzidhligen Einzelabhandlungen» iiber die Schweiz in
romischer Zeit zusammenzutragen. Sowohl dem Laien als auch dem
Fachmann wollte er dabei einen «nachhaltigen Eindruck» von der
romischen Epoche der Schweiz vermitteln, die er als den Nahrboden der
schweizerischen Kultur bezeichnete.**

Auch Staehelin scheint das Urteil der solothurnischen Geschichts-
freunde nicht angezweifelt zu haben, dass der romische vicus Salodurum
auf einem ehemals helvetischen oppidum gegriindet worden war.** Im
Kapitel iiber die spatromischen Festungsbauten an Rhein und Rhone
tibernimmt Staehelin auch den von Meisterhans in seinem Aufsatz tiber
Das rimische Solothurn erstmals prasentierten Plan des Castrums.*
Als weiterfithrende Literatur zu Salodurum empfiehlt Staehelin denn
auch das umfangreichere Werk von Meisterhans (Alteste Geschichte), die
Archéologische Karte von Heierli und einige Artikel von Tatarinoff. Bei
der Beschreibung der Geschichte des romischen Castrums von Olten
konnte sich Staehelin ebenfalls auf die Vorarbeiten der dortigen Lokal-
historiker stiitzen. Max von Arx, der Mitbegriinder des Museums in Olten,
sowie dessen erster Konservator Eduard Haefliger, werden von Staehelin
ausdriicklich zitiert.” Interessant erscheint hierbei, dass Staehelin
ahnlich wie seinerzeit Meisterhans Berechnungen zum Fliacheninhalt
der beiden castra vornimmt. Die Ausdehnung der castra von Solothurn

262 Vgl. Staehelin, Schweiz, S. VIIf. (Vorwort der Erstausgabe 1927).
263 Vgl. ebd., S. 232f.
264 Vgl ebd., 8. 307.
265 Vgl. ebd., S. 309.
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(13’700 m?) und Olten (12’300 m?) wertet er als deutlichen Hinweis
darauf, dass beide Ortschaften vor dem Bau der Befestigungsmauern
als romische beziehungsweise «biirgerliche» vici bestanden hatten.
Zudem erachtet er die Gleichsetzung der bei Ptolemaus iiberlieferten
«Helvetierstadt> Ganodurum mit Salodurum,” fiir die seinerzeit bereits
Jakob Amiet pladiert hatte, als durchaus glaubwiirdig.*” Staehelin scheint
somit, obwohl seine zuriickhaltenden Formulierungen gewisse Zweifel
durchscheinen lassen, der alteren Forschungsmeinung nicht gdnzlich
widersprochen zu haben, dass Solothurn bereits in vorromischer bezie-
hungsweise helvetischer Zeit besiedelt war.

In seinem topografischen Anhang beschreibt Staehelin abschliessend
noch einmal in aller Kiirze die ausgedehnteren rémischen Siedlungsplitze
der Schweiz und verzeichnet zu jedem einzelnen die von ihm verwendete
Literatur. Bei Salodurum (Solothurn) verweist er auf die beiden Werke von
Meisterhans, auf je einen Artikel von Jakob Amiet und Otto Schulthess
aus dem Anzeiger fiir schweizerische Altertumskunde, auf Heierlis Archdo-
logische Karte sowie auf einige Berichte Tatarinoffs aus dem Solothurner
Tagblatt.” Die Auflistung der verwendeten Literatur zeigt deutlich, dass
sich Staehelin in Bezug auf Salodurum ganzlich auf die Beitrige aus dem
Umbkreis des Historischen Vereins abstiitzte. Er {ibernahm dabei die von
der Lokalforschung erzielten Ergebnisse, ohne sie offenbar eingehender
tiberprift zu haben. Darin bestétigt sich die These von Heimpel, dass
die Geschichts- und Altertumsvereine der «grossen Forschung» in der
Erkenntnis vorangegangen waren.”” «Boser Kritik» — wie dies etwa von
Esch fiir diejenigen Historischen Vereinigungen nachgewiesen wurde,
die sich um die Erforschung des Limes bemiiht hatten®® - sahen sich die
solothurnischen Altertumsforscher dabei von Seiten des Fachmannes
Staehelin nicht ausgesetzt. Das Gegenteil beweist schon das Vorwort:

«Mein Dank gilt all den fleissigen Arbeitern auf dem Felde der

Forschung, deren Ertrag ich in die Scheune sammeln durfte.»""

266 Ptol. geogr. 2, 9, 9.

267 Vgl. Staehelin, S. 310.

268 Vgl ebd., S. 621. [In der dritten Auflage von 1948 erganzte Staehelin die seit
der Erstausgabe von 1927 hinzugekommenen Artikel von Eugen Tatarinoff, die
Beitrage von Tatarinoffs Sohn, Eugen Tatarinoff-Eggenschwiler, zum rémischen
Castrum sowie den Beitrag von Walter Drack tber Solothurn aus dem JbSolG.]

269 Vgl. Heimpel, Vorwort, S. V.

270 Esch, Limesforschung, S. 186f.

271 Staehelin, S. VIl (Vorwort der Erstausgabe 1927).
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Im Jahr 1988 erschien dann die Monografie von Drack und Fellmann, die
sich explizit als «Neubearbeitung» der archédologischen Forschungser-
gebnisse verstand. Fellmann iibernahm dabei die Beschreibungen der
allgemeinen romischen Geschichte und der Kulturgeschichte, wahrend
Drack einen ausfiihrlichen Katalog der bedeutendsten Funde zusammen-
stellte.”™

In seinem Katalog verzeichnet Drack sowohl die vici beziehungsweise
die castra von Solothurn und Olten als auch einige auf dem Kantons-
gebiet entdeckte villae rusticae. Bei der Beschreibung von Olten bezieht
er sich wie bereits Staehelin auf die umfangreichen Darstellungen von
Haefliger und von Arx.*” Auch bei der Beschreibung Solothurns muss sich
Drack offenbar noch immer auf dieselbe Literatur berufen wie seinerzeit
Staehelin. Zitiert werden in chronologischer Reihenfolge Meisterhans’
Alteste Geschichte, Heierlis Archdologische Karte, die Planaufnahme
des Castrums von Tatarinoff-Eggenschwiler sowie einige Berichte iiber
jingere Grabungen im Rahmen des kantonsarchidologischen Dienstes.
Von einer vorromischen Vergangenheit der Siedlung spricht Drack indes
nicht mehr. Man kann vermuten, dass ihn die wenigen spatlatenezeitli-
chen Funde, deren Datierung zur selben Zeit auch vom solothurnischen
Kantonsarchdologen Spycher infrage gestellt wurden, ebenfalls nicht von
der Existenz einer keltischen Vorgidngersiedlung iiberzeugen konnten.
Auch der Legende von den Mértyrern St. Urs und Viktor attestiert Drack
anscheinend keinen historischen Gehalt, doch hélt er treffend fest, dass
durch deren Verehrung in Solothurn zumindest die Erinnerung an die
romische Vergangenheit «lebendig geblieben» sei. Von der Griindung des
romischen vicus in augusteischer Zeit war Drack allerdings iiberzeugt,
obwohl auch hier keine eindeutig gesicherten Befunde vorliegen.” Er
schreibt, dass der vicus «recht bedeutend» gewesen sei. Bei der anschlies-
senden Beschreibung des Castrums iibernimmt er offensichtlich die
Erkenntnisse aus den Untersuchungen von Meisterhans zu Form und
Ausdehnung der Befestigungsmauern.””

Obwohl Drack und Fellmann bemiiht waren, vor allem die neueren
Forschungs- und Grabungsergebnisse systematisch auszuwerten,
mussten sie doch in Bezug auf Solothurn immer noch auf die éltere

272 Vgl. Drack u. Fellmann, Vorwort.
273 Vgl. ebd., S. 462.

274 Vgl. Spycher, Solothurn, 17f.

275 Vgl. Drack u. Fellmann, S. 510-513.



Literatur zuriickgreifen. Eine allméahliche Verlagerung von den antiqua-
rischen Studien einzelner Mitglieder des Historischen Vereins hin zu den
fundierten Berichten der seit 1962 tédtigen Kantonsarchdologie zeichnete
sich hingegen ab. Auch die von der &lteren Forschung gedusserten
Mutmassungen iiber den keltischen Ursprung Solothurns und tiber den
historischen Gehalt der Heiligenlegende wurden von den beiden Autoren
nicht mehr tibernommen.

3.4 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER ALTERTUMSKUNDE

Es ist bekannt, dass es in Solothurn bereits gegen Ende des 18. Jahrhun-
derts einige Personen gab, die aus eigenem Antrieb und mit privaten
Mitteln antiquarische Studien betrieben und private Sammlungen
angelegt hatten. Obwohl die Stadtbibliothek seit ihrer Griindung 1763
einige der in und um Solothurn gefundenen Altertiimer aufbewahrte,
zahlte Jakob Amiet in seinem Brief an Keller 1862 nur gerade 30 einzelne
Objekte auf, die dort verwahrt wurden. Die weitaus grosseren Samm-
lungen befanden sich weiterhin in Privatbesitz, wie Amiet in seinem Brief
aufzeigte. Neben seiner eigenen Sammlung erwédhnte Amiet vor allem
jene des alten Wallier, damals im Besitz des letzten mannlichen Nach-
kommen Rudolf Wallier, jene von Landammann Wilhelm Vigier, jene von
Georg von Roll und jene des Grafen Amadée von Besenval von Brunstatt
in Paris.”” Das Sammeln und Bewahren von Altertiimern wurde also bis
zur Griindung des Historischen Vereins in der Mitte des 19. Jahrhunderts
(und wie das Beispiel von Jakob Amiet selbst zeigt, auch dariiber hinaus)
vor allem auf privater Ebene betrieben.

Erst das verstidrkte Engagement des Historischen Vereins sollte die
allmihliche Institutionalisierung der antiquarischen Forschung im
Kanton Solothurn in Gang setzen. Der Entscheid des Regierungsrats vom
2. April 1862, der auf den Antrag des Historischen Vereins (in Verbindung
mit dem Kunstverein) vom 26. Februar 1862 Bezug nahm, markiert den
ersten Schritt:

«l. Dem hiesigen kantonalen histor. Verein, in Gemeinschaft mit

dem Kunstverein, werden behufs Ausgrabung, Sammlung, bildliche

Aufnahme, Erwerbung etc. von Alterthiimern, die fiir unsere kantonale

Geschichte von Bedeutung sind, F. 200 bewilligt aus dem Kredite des

Regierungsrathes. [...]

276 Vgl. Amiet, Brief vom 10. M&rz 1862, in: NL TAT_E 3.4.2.
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Abb. 8: Verzeichnis der in der Stadtbibliothek aufbewahrten rémischen Minzen, zusammen-
getragen und erstmals auch mit den Fundorten versehen von Jakob Amiet um 1860.

Aus: Zentralbibliothek Solothurn, Nachlass Tatarinoff, Signatur: NL TAT_E 3.4.4[7?],

loser Papierbogen.
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4. Sammtliche zu Tage geforderten oder erworbenen Antiquitdten sind
Eigenthum des Staates.

5. Bis der Staat ein fiir die Erhaltung dieser Alterthiimer zweckmds-
siges Lokal zur Verfiigung halten kann, ist der historische Verein,
gemeinsam mit dem Kunstverein, verpflichtet, fiir dieselben gehorige
Obsorge zu tragen.»™"

Wihrend die antiquarische Sammlung der Stadtbibliothek der konser-
vativ regierten Stadtgemeinde unterstand,” wollte anscheinend die
radikal-liberale Kantonsregierung ihre <eigenen» Altertiimer sammeln
und bewahren. Der zu jener Zeit betrdchtliche Betrag von 200 Franken
war gemaiss Paragraf 1 des Regierungsratsbeschlusses deshalb explizit
fiir Ausgrabung, Sammlung und Erwerb von Altertiimern vorgesehen,
die fiir «unsere kantonale Geschichte» im weitesten Sinn von Bedeutung
waren. Dass die radikal-liberale Kantonsregierung dem Historischen
Verein diese wichtige Angelegenheit iibertrug, kann meines Erachtens
als weiteres Indiz dafiir gewertet werden, dass seine Mitglieder auch
von den Zeitgenossen als aufgeklirt-liberal betrachtet wurden. Dass die
kantonale Regierung dabei die kantonale Geschichte fordern wollte, ist
vor allem im Kontext der Konstruktion einer <eigenen» Vergangenheit
zu verstehen. Bezeichnenderweise legte Paragraf 5 fest, dass der Histori-
sche Verein eine <eigene», d. h. eine kantonale Sammlung, anlegen sollte,
obwohl es in der Stadtbibliothek gewiss noch geniigend Raum fiir einige
weitere Altertiimer gegeben hitte. Der Regierungsrat zahlte also offen-
sichtlich auf die Zusammenarbeit mit dem Historischen Verein, der das
neue concept of «the canton» durch die Erforschung der kantonalen Alter-
tiimer zu legitimieren half. Dem 1850 gegriindeten Kunstverein gehorten
iibrigens sehr viele Mitglieder des Historischen Vereins an; darunter der
radikal-liberale Landammann Vigier selbst, dann Jk. Amiet, J. . Amiet,
Fiala, Schlatter, Krutter, Taverna, L. Glutz-Blotzheim, Zetter-Collin,
Hartmann und Kaiser.”

Den ersten Regierungsratskredit verwendete man sogleich am
28. April 1862, als man die bei Grenchen entdeckten frithmittelalterli-
chen Griber - die Jakob Amiet fiir eine helvetisch-rémische Grabstatte

277 Auszug aus dem Regierungsratsprotokoll vom 2. April 1862.

278 Wallner spricht vom «konservativ-aristokratischen Geist der Stadt» Solothurn.
Vgl. Wallner, S. 256.

279 Vgl Einsatzpldne Kunstausstellungen 1859 und 1864.
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hielt — untersuchte und den Landeigentiimern eine Entschéadigung von
145 Franken auszahlen musste.”” Von Arx berichtet 1903, dass der Verein
bereits 1865 ein Gesuch an die Regierung gerichtet hatte, sie mochte
erstens eine Kantonsbibliothek griinden und zweitens fiir die antiqua-
rische Sammlung des Historischen Vereins eine geeignete Lokalitit
anweisen.” Der Verein musste allerdings bis zum 18. August 1882 auf
die Einrichtung des historisch-archiologischen Saals im damaligen
Kantonsschulgebdude warten. Inwiefern der Wunsch nach einer eigenen
Kantonsbibliothek mit der Schaffung einer geeigneten Lokalitét fiir die
antiquarische Sammlung zusammenhing, kann nicht geklart werden,
u. a. weil der Protokollband A vermisst ist. Man kann allerdings vermuten,
dass die Geschichtsfreunde eine Art kantonale Entsprechung zur beste-
henden Stadtbibliothek und ihrer Altertiimersammlung beabsichtigten.
Erst im Jahr 1883, nachdem die kantonale antiquarische Sammlung im
historisch-archdologischen Saal ihre Lokalitdt bereits gefunden hatte,
wurde schliesslich auch die Kantonsbibliothek gegriindet.**

Als es um die Antiquarische Korrespondenz von 1863 still geworden
war, forderte der Landarzt Franz Josef Schild aus Grenchen in der Sitzung
vom 5. April 1872 antiquarische Nachforschungen in der sogenannten
Chutzkammer, wo man schon zu Zeiten Walliers auf romische Uberreste
gestossen war. Der bewiéhrte «pfahlbauerlich-keltisch-romische Triiffel-
instinkt» des «Grossittis aus dem Leberberg», wie man Schild im Histori-
schen Verein bezeichnete, versprach dabei besonders «reiche Ausbeute».
Zur naheren Besichtigung des «Operationsfeldes» in Bettlach wurden
J.1. Amiet, Egloff und Schild selbst bestimmt und sogleich beauftragt,
mit dem Besitzer der Chutzkammer einen Vertrag iiber allfiallige Entsché-
digungen abzuschliessen.” Bereits in der darauffolgenden Sitzung vom
12. April 1872 konnte Amiet iiber die Resultate der Besichtigung berichten
und den Vertrag iiber die Entschddigungsanspriiche des Landbesitzers
vom Historischen Verein genehmigen lassen. Ein erster kleiner Ausgra-
bungsversuch war dabei auf den 22. April angesetzt.” Anlésslich der
Sitzung vom 19. April, die man gemeinsam mit dem Kunstverein abhielt,
verschob man diesen ersten Ausgrabungstermin aus unbekannten

280 Vgl. Appenzeller, S. 93.

281 Vgl von Arx u. Tatarinoff, S. 11.

282 Zum Portrat der Zentralbibliothek Solothurn vgl. http://www.zbsolothurn.ch/de/
zbs/ allgemeines/portrait.html. Version vom 10.7.09.

283 Band 1. Protokoll vom 5. April 1872, S. 191ff.

284 Band 1. Protokoll vom 12. April 1872, S. 194ff.
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Griinden allerdings «bis in den Spatherbst». Nicht ohne ironischen
Unterton bemerkt dabei der Protokollfiithrer L. Glutz-Blotzheim, dass der
Aufschub der Ausgrabungen auf dem «Operationsfelde des solothurni-
schen Pompeji-Herkulaneum der Zukunft» der iiberbelasteten Vereins-
kasse sehr gelegen komme.” In welchem Rahmen beziehungsweise ob
tiberhaupt im besagten Spatherbst 1872 in der Chutzkammer gegraben
wurde, muss offen bleiben. Erst in den 1880er-Jahren taucht das «solo-
thurnische Pompeji-Herkulaneum» wiederum in den Protokollen des
Historischen Vereins auf. Da Schild in der Zwischenzeit in Grenchen zwei
«ganz nette» Fundstiicke aus der Nahe von Bettlach angekauft hatte,
wollte er in der Sitzung vom 17. Dezember 1880 wieder einmal ansprechen,
was ihm «schon langst auf dem Herzen» lag. Er beklagte das Fehlen eines
«systematischen Vorgehens» bei den verschiedenen Grabungsversuchen
und forderte deshalb vom Historischen Verein, er solle diesbeziiglich
endlich ein «richtiges, einheitliches Verfahren» festlegen und einmal
angefangene Grabungsprojekte «nach dem Keller'schen Regulator»®
auch zu einem Ende fiihren.

Um seine Forderungen zu untermauern, gab Schild zwei Funde aus
der Umgebung der Chutzkammer in die Runde, wobei Jakob Amiet aller-
dings bemerkte, dass beide Stiicke mit Gewissheit nicht aus der rémischen
Epoche stammten.”” Nichtsdestoweniger unternahmen Schild und sein
ebenfalls an Bodenfunden interessierter Freund Schlifli «auf eigene
Kosten» weitere Nachgrabungen in der Chutzkammer, wobei eine Reihe
von ganzen und zerbrochenen romischen Leistenziegeln und andere
Uberreste von Baumaterial zum Vorschein kamen. Unter Vorweisung
einiger weiterer Funde aus der Chutzkammer stellte Schild am 14. Januar
1881 deshalb den Antrag, der Historische Verein mdge zu weiteren Nach-
forschungen einen Kredit von 100 Franken gewéhren. Die Diskussion,
die angeblich lange und kontrovers gefithrt wurde, kommentiert der
Protokollfithrer nicht ausfiihrlich, sondern begniigt sich stattdessen mit
der Auflistung der diesbeziiglich gefassten Beschliisse:

«I. Zu Nachgrabungen in der «Chutzkammer, ob Bettlach wird ein

vorldufiger Kredit von 100 Fr. bewilligt.

285 Band 1. Protokoll vom 19. April 1872, S. 197ff.

286 Schild bezog sich dabei offensichtlich auf eine spezielle Grabungstechnik, die
Ferdinand Keller wahrscheinlich bei seinen Pfahlbaugrabungen: am Ufer des
Zurichsees angewendet hatte.

287 Band 2. Protokoll vom 17. Dezember 1880, S. 5ff.
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Abb. 9: Am 4. Marz 1883 untersuchten Franz Josef Schild (links) und Jakob Amiet einen
Speicher in Arch, den sie félschlicherweise flir einen rémischen Wachturm gehalten hatten.
Aus: Zentralbibliothek Solothurn, Protokollband 2, Signatur: S| 268/2, beigebunden.

2. Nach Beginn der Arbeiten und fiir den Fall, dass die bewilligten
100 Fr. nicht ausreichen, nur die Arbeiten zu einem befriedigenden
Abschlusse zu fiihren, soll die Regierung auf dem Petitionsweg um
einen Beitrag angegangen werden.

3. Es wird eine Fiinfer-Kommission aufgestellt, welcher die Nachgra-

bungen, d. h. die Aufsicht iiberselbige, die Aufstellung des Planes etc.
etc. iibertragen werden.

4. In diese Comission werden gewdhlit: die H.H. Amiet, Staatsschreiber,
Amiet, Fiirsprech; Dr. Schild, A. Schlifli, L. Glutz.»**

Beinahe zehn Jahre waren also vergangen, seit Schild die Mitglieder
des Historischen Vereins zum ersten Mal auf das Vorhandensein einer
romischen Niederlassung in der Chutzkammer hingewiesen hatte. Am
18. Februar 1881 konnte er «unter Anwendung verschiedener urleber-
bergischer Kraftausdriicke gegen das Zweiflerthum» sein «Wanderlager

288 Band 2. Protokoll vom 14, Januar 1881, S. 9ff.
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von Chutzkammer-Artikeln» endlich vor den skeptischen Augen der
Geschichtsfreunde entfalten. Der Protokollfithrer bewertete die gefun-
denen Bronzescherben, den Dolchgriff und die Vasenhenkel dennoch
als «nicht sonderlich reichhaltig» und erwartete vom «Direktor der
Ausgrabungen im Kanton Solothurn», wie er Schild ironisch bezeich-

*** Dies scheint

nete, offensichtlich noch weitaus interessantere Funde.
Schild dennoch nicht davon abgehalten zu haben, in der Sitzung vom
4. Marz 1881 weitere Kleinfunde herumzureichen und sowohl vom Verein
selbst als auch von der Regierung je einen zusétzlichen Grabungskredit
von 100 Franken einzufordern. Wahrend vor allem der Kassier und
einige andere Mitglieder mit der Vergabe eines erneuten Kredites noch
zogerten,” wurde am 21. Mérz ein schriftliches Gesuch an die Regierung
gestellt. «In dankbarer Erinnerung» an den von der Regierung seit 1862
alljahrlich gewidhrten Beitrag «zu historischen und antiquarischen
Zwecken» ersuchte man nun jene um eine zusétzliche Zuwendung fiir
die Grabungen in der Chutzkammer. Man stellte der Regierung dabei
in Aussicht, dass die historische Kenntnis des «keltorémischen Alter-
thums im Kanton Solothurn» geférdert und die historische Sammlung,

291

das «Eigenthum des Kantons Solothurn», vermehrt wiirde.” Der Regie-
rungsrat zogerte nicht lange und gewéhrte am 15. April 1881 einen Kredit
itber 100 Franken.*® Als am 10. Februar 1882 vom Kassier des Vereins
eine definitive Abrechnung iiber die Chutzkammer gefordert wurde, fand
dieses Projekt zwar seinen Abschluss, doch scheint Schilds unermiid-
liches Engagement bei den solothurnischen Geschichtsfreunden ein
nachhaltiges Interesse fiir alle moglichen vor- und frithgeschichtlichen
Bodenfunde auf dem Kantonsgebiet hervorgerufen zu haben.

Bereits am 18. November 1881 berichtete Bernhard Wyss tiber einen in
Bellach gefundenen Miihlstein und vermutete, auf eine weitere «rémische
Niederlassung» gestossen zu sein.” In der darauffolgenden Sitzung wies
Hermann Miiller auf eine Hohle bei Laupersdorf hin, iiber die Jakob
Amiet sogleich mutmasste, sie sei wahrscheinlich «zur Steinzeit» als
Festung benutzt worden.

284

Auch der ansonsten vor allem im Bereich

289 Band 2. Protokoil vom 18. Februar 1881, S. 17.

290 Vgl. Band 2. Protokoll vom 4. Marz 1881, S. 19.

291 Vgl. Band 2. Schreiben an die hohe Regierung des Kantons Solothurn
(exzed. d. 21. M&rz 1881), S. 21.

292 Vgl Band 2. Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates
vom 15. April 1881, S. 23.

293 Vgl. Band 2. Protokoll vom 18. November 1881, S. 2.

294 Vgl Band 2. Protokoll vom 25. November 1881, S. 3f.
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der Kirchengeschichte tdtige Fiala wusste am 27. Januar 1882 ein langst
vergessenes Werk des Monseigneur De Schmid aus dem Jahr 1771 mit
dem Titel Recueil dantiquités de la Suisse vorzuweisen. Fiala zitierte
und kommentierte daraus die von Schmid beschriebenen rémischen
Altertiimer Solothurns.” Die darauffolgende Sitzung vom 3. Februar
1882 war gidnzlich der vor- und frithgeschichtlichen Zeit gewidmet. J. L.
Amiet beschrieb dabei die sogenannte «Teufelsburg» oberhalb von Arch,
von der Jakob Amiet in der sich anschliessenden Diskussion behauptete,
sie sei eine keltische Befestigungsanlage gewesen. Der bereits erwahnte
Fritz Rodiger hielt in derselben Sitzung ein lingeres Referat iiber die
sogenannten Schalensteine, iiber deren zeitliche Bestimmung und deren
Zweck er nur spekulieren konnte, und Jakob Amiet wies noch «einige
Pfahlbaufunde» vor.*

Dass die neu erwachte Begeisterung fiir die vor- und frithgeschicht-
lichen Epochen und die Bodenfunde auch unniitze und fiir den Verein
durchaus kostspielige Ergebnisse hervorbringen konnte, bewiesen Jakob
Amiet und Schild mit ihrem am 23. Februar 1883 bewilligten Vorschlag,
man wolle gemeinsam mit den «Berner Freunden» einen alten Speicher
in Arch untersuchen, von dem man glaubte, er sei auf den Grundmauern

297

eines romischen Wachturms (specula) errichtet worden.”” Da man ohne
‘Mitwissen der befreundeten Berner «Historiker» nicht iiber die Kantons-
grenze hinaus in «fremdes Revier die Jagd» ausdehnen wollte,” lud man
diese kurzerhand ein und fiihrte die Herren Blosch, Fellenberg, Rettig
und Haller vom Bahnhof Solothurn aus mit der Pferdekutsche nach Arch.
Aus der Besichtigung des Speichers resultierten einerseits die Kosten
von 40 Franken und andererseits die Erkenntnis, dass nichts an diesem
Speicher romisch sei («nihil romanum est»).** Trotz des Misserfolgs von
Amiet und Schild scheint insbesondere deren eigene Begeisterung fiir
die vor- und frithgeschichtlichen Epochen nicht abgebrochen zu sein, so
dass letzterer sogar den Antrag stellte, man moge doch auf dem Weg der
«Belehrung in der Volksschule», etwa durch Vorzeigen «archédologischer
Gegenstinde in Natura oder Bild», der Bevolkerung mehr «Pietdt und
Schonung» fiir die historischen Uberbleibsel aus alter Zeit beibringen.*”

295 Vgl. Band 2. Protokoll vom 27. Januar 1882, S. 16ff.
296 Vgl. Band 2. Protokoll vom 3. Februar 1882, S. 18ff.
297 Vgl. Band 2. Protokoll vom 23. Februar 1883, S. 16f.
298 Vgl. Wyss, S. 9.

299 Vgl. Band 2. Protokoll vom 9. Marz 1883, S. 19ff.
300 Vgl. Band 2. Protokoll vom 27. April 1883, S. 31ff.
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Weitaus erfolgreicher verliefen die Bestrebungen des Historischen
Vereins, eine geeignete Lokalitat fiir seine antiquarische Sammlung zu
finden, obwohl auch diesbeziiglich mehrere Versuche unternommen
werden mussten. Bereits in der Sitzung vom 15. Dezember 1871 hatte
Jakob Amiet den Antrag gestellt, der Verein solle umgehend ein schrift-
liches Gesuch an die Regierung senden, da die miindlichen Beratungen
diesbeziiglich zu nichts gefiihrt hitten.” Die Regierung antwortete auch
auf dieses Gesuch anscheinend wiederum nicht und so vergingen drei
weitere Jahre, bis Vereinsprasident Fiala im Dezember 1874 ein amtliches
Schreiben erhielt. Darin stand, dass der Kantonsrat den Regierungsrat
nun beauftragt habe, zur Unterbringung und Aufstellung der «disjecta

302

membra»™ der antiquarischen Sammlung des Vereins ein passendes

303

Lokal bereitzustellen.” Der zu dieser Zeit tobende Kulturkampf hatte
allerdings, wie bereits gezeigt wurde, das Vereinswesen in Solothurn
offensichtlich derart gelahmt, dass erst der Regierungsratsbeschluss des
Jahres 1882 diesbeziiglich eine geeignete Losung herbeifiihrte. Der Verein
bestimmte deshalb eine Kommission bestehend aus Fiala, J. I. Amiet,
Jk. Amiet, Egloff und Rust, die sich mit dem zustdndigen Erziehungsde-
partement zwecks Schliisseliibergabe in Verbindung zu setzen hatte. Als
erstes wollte man im historisch-archéologischen Saal die in der gesamten
Stadt noch vorhandenen romischen Inschriftensteine zusammentragen,
um sie anschliessend in chronologischer Ordnung einmauern zu kénnen.
Aus diesem Grund stellte die Kommission je ein Gesuch an die Burger-
gemeinde und an Bernhard Hammer™, worin man um die Erlaubnis bat,
die in ihrem Besitz befindlichen Steine ebenfalls ausstellen zu diirfen.*
Zumindest die Antwort des Gemeinderates vom 20. Februar 1883 fiel
positiv aus, so dass man sich verpflichtete, «<unter Wahrung aller Eigen-
thumsrechte» nicht nur die Inschriftensteine, sondern wohl auch noch
andere Objekte aus der antiquarischen Sammlung der Stadtbibliothek zur
Verfiigung zu stellen.””
301 Vgl. Band 1. Protokoll vom 15. Dezember 1871, S. 161ff.
302 Der Ausdruck bedeutet Ubersetzt die «versprengten Glieder: und meint
vermutlich, dass sich die antiquarischen Objekte aus der Sammlung des
Historischen Vereins in vélliger Unordnung befunden haben.
303 Vgl. Band 1. Protokoll vom 4. Dezember 1874, S. 284f.
304 Vgl. Band 2. Protokoll vom 25. August 1882, S. 34f.
305 Johann Bernhard Hammer (1822-1907) war der zweite Bundesrat aus dem
Kanton Solothurn nach Josef Munzinger.
Zur Kurzbiografie vgl. Wallner, S. 296f.

306 Vgl. Band 2. Bericht vom 6. September 1882, S. 36.
307 Vgl. Band 2. Protokoll vom 23. Februar 1883, S. 16.
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Nachdem die Steine im Frithjahr 1883 eingemauert worden waren,
traf man sich Mitte Mai, um auch die kleineren Stiicke aus der Sammlung
des Vereins in den neuen Saal zu tiberfithren.”

Im Mai des darauffolgenden Jahres beauftragte der Verein J. I. Amiet,
sich mit Edmund von Fellenberg™ und dem damaligen Erziehungsdi-
rektor Albert Affolter {iber eine notwendig gewordene Neuordnung der
Sammlung zu verstdndigen.” Affolter sicherte die Finanzierung dieser
Neuordnung zu und Fellenberg willigte ein, gemeinsam mit «Herrn
Jenner von Bern», damals Kustos der dortigen antiquarischen Sammlung,
eine Neuordnung aller im historisch-archdologischen Saal aufbewahrten
Fundstiicke vorzunehmen.” Im Oktober 1884 brachte zuerst Fellenberg
«mit grosser Sachkenntnis» Ordnung in das «Chaos» und teilte die
ganze Sammlung in die drei Perioden der «Pfahlbautenzeit», der «kelto-
romischen» und der «mittelalterlichen Zeit» ein.”* Im Dezember weilte
dann Jenner in Solothurn und nahm zu Restaurationszwecken einige
«wertvolle» Objekte mit sich nach Bern.”

Jenner sah bei seiner Besichtigung der Sammlung vermutlich auch
die Funde aus den Grédbern von Grenchen, was ihn offenbar dazu veran-
lasste, iiber seine eigenen Entdeckungen im Gréberfeld von Elisried bei
Schwarzenburg einen «Gastvortrag> zu halten. Offensichtlich konnte
Jenner dabei das Interesse seiner solothurnischen Freunde fiir die vor-
und frithgeschichtlichen Altertiimer so sehr entfachen, dass der Verein
noch in derselben Sitzung beschloss, die Erforschung der seit einiger Zeit
bekannten Graber von Riittenen umgehend in Angriff zu nehmen.™

An dieser Stelle kann festgehalten werden, dass die Begeisterung
fiir die Bodenforschung die Mehrzahl der Mitglieder des Historischen
Vereins erst in den 1880er-Jahren allméhlich erfasste. Sie scheint dabei

308 Vgl. Band 2. Protokoll vom 11. Mai 1883, S. 34.

309 Fellenberg hatte Geologie und Mineralogie an der Universitat Bern studiert
und wurde 1864 Konservator der geologischen, mineralogischen, und
paldontologischen Sammlungen der Stadtbibliothek Bern, die 1881 in das von
der Burgergemeinde errichtete Naturhistorische Museum tberflihrt wurden. Er
war zuséatzlich ehrenamtlicher Konservator der archéologischen und
ethnografischen Sammlungen des Antiquariums der Stadt Bern, dem Vorlaufer
des 1894 erdffneten Historischen Museums. Vgl. Zimmermann, Karl: s. v.
Edmund von Fellenberg, in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version
vom 28.11.05, URL: http://www.his-dhs-dss.ch/textes/d/D31446.php.

310 Vgl. Band 3. Protokoll vom 2. Mai 1884, S. 78ff.

311 Vgl Wyss, S. 45ff.

312 Vgl. Band 3. Protokoll vom 9. Oktober 1884, S. 95ff.

313 Vgl. Band 3. Protokoll vom 19. Dezember 1884, S. 109ff.

314 Vgl. Band 3. Protokoll vom 27. Februar 1885, S. 119ff.
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von der Initiative Einzelner abhéngig gewesen zu sein, die anfianglich
auf eigene Faust nach grossen Schitzen im Boden gegraben hatten. Das
Beispiel des charismatischen Dr. Schild aus Grenchen zeigt ausserdem,
dass sich die skeptischen Geschichtsfreunde nicht leicht davon tiber-
zeugen liessen, dass auch die Untersuchung von Tonscherben, verros-
teten Beschldgen und brockelnden Mauerresten wichtige Erkenntnisse
liefern kann. Geradezu enttduschend musste es folglich fiir Schild und
seine Unterstiitzer gewesen sein, wenn man anstatt des versprochenen
«solothurnischen Pompeji-Herkulaneum» nur irgendwelche neuzeitli-
chen Funde zu Tage forderte. Trotz der anfianglichen Skepsis gegentiber
der kostspieligen Bodenforschung verbreitete sich das Interesse daran
bald auch innerhalb der Kantonsregierung. Die finanzielle Unterstiit-
zung durch den Regierungsrat bei Ausgrabungen (Chutzkammer) und
bei der Einrichtung des historisch-archdologischen Saals erscheint umso
bemerkenswerter, als gerade in der Zeit zwischen 1876 und 1887 eine
ausgedehnte Wirtschaftskrise den solothurnischen Staat ansonsten zu
einer «iibermdssigen Spartendenz» zwang.””

Dennoch miissen die Kosten, die der Verein verursachte, im Ver-
héltnis zu ihrem Nutzen betrachtet werden. Wie gezeigt worden ist, hat
der Historische Verein die antiquarische Sammlung des Kantons Solo-
thurn zuerst begriindet, dann wéhrend vieler Jahre betreut und wenn
moglich sogar vermehrt. Nebenbei betrieb man eine national-liberal
gepragte Konstruktion der kantonalen Geschichte und half ausserdem
bei der Ausarbeitung von Lehrmitteln, welche die liberalen Grundsatze
innerhalb der solothurnischen Jugend durch die «richtige> Interpretation
der Geschichte gewiss zu stiarken vermochten.” Auch die Aufstellung der
antiquarischen Sammlung im damaligen Kantonsschulgebdude diirfte
didaktische Zwecke erfiillt haben. Die gesamte Einrichtung, die Neuord-
nung und die anschliessende Betreuung des historisch-archdologischen
Saals durch den Historischen Verein verursachte dem Staat dabei kaum
Kosten. Der Verein verfolgte zwar anfinglich eher wissenschaftlich-idea-
listische Ziele, bewegte sich allerdings bald in einem eher halbstaatlichen
Rahmen.

Dass man in Solothurn von den vor- und frithgeschichtlichen Epo-
chen, die man den Kantonsschiilern durch Vorfiihren reprisentativer
Funde naherbringen wollte, damals offenbar nur ungentigende Kennt-

315 Vgl. Wallner, S. 341.
316 Vgl. Band 2. Protokoll vom 10. Februar 1882, S. 20.
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nisse besass, verdeutlichen die Ordnungsversuche der extra aus Bern
bestellten Fachleute.

Es scheint, als sei der Weg fiir den studierten Philologen und Archéao-
logen Konrad Meisterhans durch diese antiquarischen Vorarbeiten erst
geebnet worden. In den darauffolgenden Jahren vermochte er das eben
erst erwachte Interesse an der urgeschichtlichen Forschung durch seine
- fachkundigen Studien weiter zu steigern. Es erstaunt deshalb kaum, dass
er nach seinem Vereinsbeitritt auch gleich zum Kustos des archdologi-
schen Saals ernannt wurde. Thm oblag anschliessend auch die Integration
der vor- und frithgeschichtlichen Epochen in die Kantonsgeschichte durch
seine Alteste Geschichte des Kantons Solothurn. Als Mitglied der 1884
gegriindeten Gesellschaft Pro Aventico war er offenbar mit den neusten
Erkenntnissen auf dem Gebiet der Grabungstechnik und der Fundbe-
schreibung vertraut.”” Als im Mérz 1887 die alte St.-Stephanskapelle in
der Nahe der ehemaligen Castrumsmauer in ein Wohnhaus umgebaut
werden sollte, beauftragte der Verein bezeichnenderweise gerade ihn
mit der archéologischen Untersuchung, die zu je zwei Fiinfteln von der
Regierung und der Einwohnergemeinde und zu einem Fiinftel vom Verein
finanziert wurde. Die Ausbeute war geméss Wyss wiederum «nicht sehr
erheblich», doch habe man damit dem «ehrwiirdigen alten Gemauer»
immerhin die schuldige Ehre erwiesen.’”

Einen bedeutenden Schritt weiter auf dem Weg zur Institutionali-
sierung der Altertumsforschung ging dann das 1902 eroffnete Museum
der Stadt Solothurn, in das die gesamte Sammlung des Historischen
Vereins tiberfiihrt wurde. Bereits im Oktober 1891 hatte der Historische
Verein sich mit dem Rat der Einwohnergemeinde iiber den geplanten
Museumsbau verstédndigt und seine Forderungen beziiglich der darin
aufzunehmenden Sammlungen zum Ausdruck gebracht. Im Februar 1897
wurde das Projekt allméhlich konkreter und der Verein gewéhrte fiir den
Bau 200 Franken. Er stand dabei der eigentlichen Museumskommission
als «vorberatende Kommission» zur Seite und bestimmte im Marz 1900
die Pflichten des Kustos der neuen historisch-antiquarischen Abteilung,
die gdnzlich in die Obhut des Vereins fallen sollte.” Als ihr erster Kustos
wurde Eugen Tatarinoff bestimmt.”® Seine neue Aufgabe fasste er

317 Vgl. Wyss, S. 68ff.

318 Vgl ebd., S. 74ff.

319 Vgl. Appenzeller, S. 106f.
320 Vvgl. ebd., S. 141.
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angeblich «im weitesten Sinne» auf und beschiftigte sich bald intensiv
mit der préahistorischen Forschung und der romischen Archaologie.™
Aufgrund seines unermiidlichen Engagements bezeichnet ihn Spycher als
ersten eigentlichen «Kantonsarchaologen», lange bevor es einen solchen
Titel iiberhaupt gab.” In Tatarinoffs Zeit als Prasident des Historischen
Vereins fiel auch die sogenannte Burgenrestauration. Als man 1929 im
Zuge der Restauration der Ruine Gilgenberg in eine heftige Auseinander-
setzung mit dem damaligen Présidenten des Schweizerischen Burgenver-
eins geriet, stellte der Verein ein Gesuch an die Regierung, man mége doch
endlich ein Reglement zur Erhaltung und zum Schutz von historischen
Altertiimern erlassen. Auf Wunsch des damaligen Erziehungsdirektors
arbeitete der Vorstand diesbeziiglich einen ersten Entwurf aus.” Der
Vorstand des Vereins stiitzte sich bei der Ausarbeitung der geplanten
Verordnung offensichtlich auf die Altertiimerverordnung des Kantons
Bern vom 20. Dezember 1929.” Die Verordnung des Kantons Solothurn,
die am 1. August 1931 in Kraft trat, setzte im Gegensatz zu derjenigen
von Bern allerdings eine sogenannte Altertiimerkommission ein, die im
Januar 1932 Tatarinoff zum ersten «kantonalen Konservator» bestimmte
und ihm somit deren Leitung iibertrug.” Der Paragraf 5 der Verordnung .
legte fest, dass sich die Kommission aus dem Erziehungsdirektor, dem
Baudirektor, einem weiteren Mitglied des Regierungsrates, dann aus je
einem Mitglied der Museumskommissionen von Solothurn und Olten
sowie aus zwei Mitgliedern des Historischen Vereins zusammensetzen
sollte.” Sinn und Zweck der Verordnung definierte man folgendermassen:

«In der Erwégung, dass die Kenntnis der historischen Entwicklung

des Kantons durch die landeskundliche Forschung gefordert wird und
dass die Sicherung und Erhaliung der dazu dienenden Alieriiimer und
historischen Kunstdenkmdler innerhalb seiner Grenzen die Liebe zur
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Auch die Altertiimerverordnung von 1931, ein weiterer Meilenstein auf
dem Weg zur Institutionalisierung der Altertumsforschung, kann also
auf die Initiative des Historischen Vereins zuriickgefithrt werden. Die
Gewidhrung zweier stindiger Vertreter in der Altertiimerkommission
widerspiegelt dabei seine Bedeutung im Hinblick auf die historische und
die archéologische Forschung im Kanton Solothurn. Da eine Entlohnung
fiir die geleisteten Dienste allerdings nicht vorgesehen war, bewegte man
sich immer noch auf einer eher halbstaatlichen Ebene. Erst die Schaffung
der Kantonsarchéologie als eigenstédndige, vom Kanton génzlich finan-
zierte Institution in den 1960er-Jahren entliess den Historischen Verein
aus seiner Pflicht.



114

s. FAZIT

Die Beschreibung der Griindungs- und Konstituierungsphase des Histo-
rischen Vereins bis in die 1890er-Jahre hinein ist den drei Leitfragen
nachgegangen, welche Ziele sich die Vereinsmitglieder selbst steckten,
welche Epochen und historischen Phdnomene sie interessierten und in
welchem Verhiltnis die Erforschung der <eigenen> romischen Epoche zu
den anderen vor- und frithgeschichtlichen Epochen betrieben wurde.

Dabei ist die Erkenntnis gewonnen worden, dass der Historische
Verein sich zum Ziel gesetzt hatte, die Geschichte des gesamten Kantons
Solothurn iiber alle Epochen hinweg zu erforschen. Die Vereinsmitglieder
verwendeten deshalb auch samtliche Quellen, d. h. sowohl die literari-
schen als auch die nichtliterarischen. Die verschiedenen Themenfelder,
tiber die jeweils in den Vereinssitzungen referiert wurde, gehorten
denn auch in die verschiedensten Bereiche der Sitten-, Kultur-, Kunst-,
Literatur-, Sprach-, Politik-, Kirchen-, Sozial-, Rechts- und Militarge-
schichte. Grossere Schwerpunkte bildeten dabei die mittelalterliche und
frithneuzeitliche Geschichte im weitesten Sinn vom 11. bis ins 17. Jahr-
hundert, die Kirchen- beziehungsweise die Religionsgeschichte sowie die
romische Altertumskunde, die fast ausschliesslich nur von Jakob Amiet
und spéter von Konrad Meisterhans intensiv erforscht wurde. Die in den
Vereinssitzungen behandelten Gegenstande scheinen dabei jeweils von
den personlichen Interessen der Referenten abhédngig gewesen zu sein
und folgten keinem festgelegten Programm.

Die Erforschung der vor- und frithgeschichtlichen Epochen erfolgte
- mit Ausnahme der romischen Altertumskunde - erst ab den 1880er-
Jahren, wobei es zunéchst bei speradischen Entdeckungen blieb.

Bei der Beschreibung der Konstituierungsphase ist zudem noch ein
weiteres, eher implizites Vereinsziel greifbar geworden. Insbesondere der
von 1859 bis 1885 amtierende Président Friedrich Fiala scheint eine konti-
nuierliche Offnung der Mitgliederbasis gefordert zu haben. Die meisten
Mitglieder dieser frithen Phase wohnten und arbeiteten unmittelbar in
oder zumindest nicht weit von der Stadt Solothurn entfernt, weshalb der
Anspruch, ein wahrhaft <kantonaler> Verein zu sein, anfianglich nur einen
Waunsch, aber noch nicht die Realitat darstellte.

Die Frage nach der politischen Haltung der Griindungsmitglieder
erscheint in zweierlei Hinsicht interessant. Zum einen, weil die Auslegung
der Geschichte nicht selten von der Haltung des Erforschers beeinflusst
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werden kann, und zum anderen, weil von Hans Sigrist und Andreas Nef
bereits festgehalten worden ist, dass der Verein vor allem die <konserva-
tiven Kreise> angezogen habe und diese durch die Griindung des Vereins
dem allgemeinen Fortschrittsglauben ihrer Zeit entgegenwirken wollten.

Dieses Urteil muss korrigiert werden. Obwohl sich unter den Griin-
dungsmitgliedern des Historischen Vereins durchaus konservative
Exponenten wie beispielsweise Josef von Sury von Biissy und Theodor
Scherer-Boccard befanden, so stellten doch Fiala und J. . Amiet in
ihren Vorberichten den Verein in eine gédnzlich aufgeklart-patriotische
beziehungsweise liberale Tradition. Dass gerade Fiala und J. 1. Amiet den
politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Fortschritt offensicht-
lich begriissten, erscheint umso bedeutender, da sie den Historischen
Verein wihrend vieler Jahre als Prasident und Vizeprasident leiteten.
Der Vergleich mit der Topfergesellschaft, deren Verdienst es laut Nef
war, den Ausgleich zwischen den Altliberalen und den Radikal-Liberalen
gefordert zu haben, hat zudem gezeigt, dass die Topfergesellschaft von
fast demselben Personenkreis gegriindet wurde wie vier Jahre zuvor der
Historische Verein selbst. Die Initianten beider Vereinigungen waren
dabei hauptséchlich Biirgerliche, die in vielfdltiger Weise im Dienst der
liberalen und spéter der radikal-liberalen Kantonsregierung standen wie
beispielsweise Professoren der Kantonsschule oder Vorsteher kantonaler
Institutionen und Behorden.

Dass von den 17 Griindungsmitgliedern des Historischen Vereins
neun dem geistlichen Stand angehorten, ist bisher ebenfalls als ein
Indiz gewertet worden, dass eine konservative Haltung den Histori-
schen Verein zusammengefiihrt habe. Es hat allerdings gezeigt werden
konnen, dass die Griindungsmitglieder aus dem geistlichen Stand
grosstenteils der sogenannten liberalen Geistlichkeit entstammten.
Ihre politische Haltung wird am treffendsten mit dem zeitgendssischen
Begriff «reisinnig-demokratisch> charakterisiert. Viele von ihnen
stammten aus der solothurnischen Landschaft und waren dort insbe-
sondere im Schulwesen tétig. Die Kantonsregierung konnte daher auf
ihre Mithilfe zdhlen, die liberalen Grundsétze auch in der Volksschule
zu verbreiten, wobei diesbeziiglich gerade dem Fach Geschichte eine
Schliisselfunktion zukam.

Obwohl die Mehrheit der Griindungsmitglieder also offensichtlich
eine aufgeklért-liberale beziehungsweise eben eine freisinnig-demo-
kratische Haltung vertrat, so mischte sich der Verein als Kérperschaft
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selbst nicht in tagespolitische Geschéfte ein und kann deshalb im Sinne
Wallners als nicht «verpolitisiert> gelten.

Im Anschluss an diese Erkenntnisse hat sich die Frage aufgedriangt, ob
und wie die liberalen Vereinsmitglieder eine kantonale Identitét {iber die
Erforschung der <eigenen> Geschichte forderten. Der These Hobsbawms
von der «nvention of tradition> folgend bin ich davon ausgegangen, dass
es sich sowohl beim Kanton als auch bei der schweizerischen Nation um
neuartige politische Konzepte handelte, die durch eine bewusste, d. h. im
Fall Solothurns durch eine liberal gepragte, Konstruktion der <eigenen»
Geschichte legitimiert werden mussten. Dabei ist gezeigt worden, dass
sich die Vereinsmitglieder nicht nur mit dem eigenen Kanton, sondern
auch mit der schweizerischen Nation identifizierten. Dies zeigt sich insbe-
sondere in der Verwendung von Begriffen wie «unser naheres Vaterland»
fiir den Kanton beziehungsweise «unser weiteres Vaterland» fiir die
schweizerische Nation und auch im Engagement, das die Vereinsmit-
glieder in der Allgemeinen Geschichtforschenden Gesellschaft der Schweiz
an den Tag legten. Der Historische Verein trug deshalb - wie auch die
kantonalen Sanger-, Turner- und Schiitzenvereine - zur Férderung sowohl
eines kantonal-solothurnischen als auch eines national-schweizerischen
Bewusstseins bei.

Wenn der erste Teil dieser Arbeit den Historischen Verein des Kantons
Solothurn in sein politisches, gesellschaftliches und kulturelles Umfeld
der Jahre zwischen 1850 und 1890 einzuordnen versucht, so geht es im
zweiten Teil um die Frage, mit welchen Mitteln die <eigene> romische
Epoche erforscht und in die kantonale Geschichtsschreibung integriert
wurde.

Die sogenannte Antiquarische Kerrespondenz wurde wehl deshalb
bisher kaum im Hinblick auf den Historischen Verein untersucht, weil
sie offiziell als Rundschreiben der Staatskanzlei verschickt worden war.
Es konnte allerdings gezeigt werden, dass der in der Korrespondenz
enthaltene Fragebogen von den Mitgliedern des Historischen Vereins
selbst, d. h. von J. 1. Amiet, Jakob Amiet, Fiala und Schlatter, ausgearbeitet
worden war.

Die Antiquarische Korrespondenz stellt meines Erachtens einen ersten
Versuch dar, die noch vorhandenen Altertiimer im Kanton Solothurn
systematisch zu erfassen. Sie scheint dabei ganz der antiquarischen
Methode gefolgt zu sein - wie sie von Arnaldo Momigliano seinerzeit
beschrieben wurde -, namlich alles zu sammeln und zu erhalten, was dem



11%

Zahn der Zeit noch nicht zum Opfer gefallen ist. Die Initianten der Korre-
spondenz gaben sich aber offensichtlich mit dem Sammeln alleine noch
nicht zufrieden, weshalb sie in den ersten Sitzen des beiliegenden Rund-
schreibens auch das Ziel formulierten, aus den eingehenden Antwort-
schreiben «endlich» eine umfassende Geschichte des Kantons Solothurn
von der Urzeit bis in die jiingste Vergangenheit zusammenzustellen. Auch
dieses Ziel scheint dem liberal gepridgten, konstruktivistischen Ansatz
verpflichtet gewesen zu sein, da man explizit zum «Urvolk unseres Vater-
landes» hinabsteigen wollte und deshalb an das vaterldndische, d. h. an
das patriotische, Geschichtsbewusstsein appellierte.

Wihrend das Kapitel iiber die Antiquarische Korrespondenz die
wissenschaftlichen Methoden der rémischen Altertumskunde in
Solothurn beleuchtet, fragt das darauffolgende nach ihren Vorlaufern. Es
ist daher kursorisch dargestellt worden, wie die romischen Altertiimer
von Solothurn vor der Griindung des Historischen Vereins erforscht bezie-
hungsweise wahrgenommen wurden. Dabei hat gezeigt werden konnen,
dass bis ins 18. Jahrhundert hinein die zahlreich aus der Erde gehobenen
Altertiimer offenbar nur verwendet wurden, um zu beweisen, dass
Solothurn schon zu Abrahams Zeiten gegriindet worden war. Ausserdem
dienten sie dazu, die Glaubwiirdigkeit der Heiligenlegende der beiden
Stadtpatrone St. Urs und Viktor zu untermauern.

Im ausgehenden 18. Jahrhundert interessierten sich dann einige
wenige Patrizier - offenbar von der franzdsischen Gelehrsamkeit beein-
flusst - fiir die romischen Objekte, die insbesondere beim Abbruch des
alten Miinsters gefunden worden waren. Die ausfiithrlichen Aufzeich-
nungen des Solothurner Patriziers von Wallier und die des franzosischen
Emigranten Parent wurden spéter von den Mitgliedern des Historischen
Vereins vielfach zitiert, obwohl oder gerade weil die darin beschriebenen
Funde in der Zwischenzeit wieder verloren gegangen waren.

Wie die romische Epoche von den Vereinsmitgliedern wahrgenommen
wurde und welchen Beitrag diese im Hinblick auf die Verwissenschaftli-
chung der romischen Altertumskunde in Solothurn leisteten, ist anhand
einiger ausgewéhlter Schriften iiber das antike Salodurum untersucht
worden.

Eine Abhandlung tiber Salodurum hatte Jakob Amiet in den 1860er-
Jahren zwar in Aussicht gestellt, doch wurde eine solche offensichtlich nie
publiziert, so dass man heute gezwungen ist, seine Vorstellungen tiber das
antike Salodurum aus persénlichen Aufzeichnungen zu rekonstruieren.
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Amiet war offenbar davon iiberzeugt, dass die Stadt Solothurn bereits in
keltischer Zeit gegriindet worden war. Um seine Behauptung beweisen zu
konnen, bediente er sich einerseits der keltologischen Forschung, die den
Namen Salodurum als zweifellos keltisch einstufte. Andererseits versuchte
Amiet eine verstiimmelte Inschrift dahin gehend zu deuten, dass diese
dem helvetischen Verbigenergau gewidmet gewesen sei, welchen Caesar
in seiner Schrift {iber den Gallischen Krieg erwidhnt. Amiet liess sich
dabei selbst vom Fachgelehrten Mommsen, der eine andere Lesart dieser
Inschrift vorgeschlagen hatte, nicht von seiner Uberzeugung abbringen,
dass Solothurn bereits von den Helvetiern bewohnt gewesen sei.

Als die Begeisterung fiir die vor- und frithgeschichtlichen Epochen in
den 1880er- Jahren die Vereinsmitglieder erfasst hatte, hielt Joseph Ignaz
Amiet einen ausfiihrlichen Vortrag iiber die Geschichte Solothurns von
der Urzeit bis in die jlingste Vergangenheit. Die «Ursolothurner» hitten
seiner Meinung nach den beriihmten Auszug der Helvetier mitgemacht.
Durch diese Aussage wird offensichtlich, dass auch J. I. Amiet vom kelti-
schen Ursprung der Stadt iiberzeugt war. Seine konstruktivistische, d. h.
fortschrittsglaubige, Darstellung der Geschichte Solothurns endete dabei
bezeichnenderweise mit dem Sturz der patrizischen Familienherrschaft
Solothurns im Jahr 1831.

Die bekannteste Schrift iiber das rémische Salodurum lieferte Konrad
Meisterhans im Jahr 1890. In seiner Altesten Geschichte des Kantons
Solothurn wertet er zum ersten Mal iiberhaupt sdmtliche bis dahin
erschienenen Beitrdge zur romischen Epoche Solothurns, samtliche je
gefundenen romischen Altertiimer sowie die Antwortschreiben der
Antiquarischen Korrespondenz aus. Er bezeichnet darin Aventicum als die
«Hauptstadt Helvetiens» und zeigt sich davon iiberzeugt. dass insbeson-
dere die Grosse des romischen Castrums von Solothurn auch auf seine
«grosse Bedeutung» innerhalb des romischen Verteidigungssystems
hinweise. In einem anderen Aufsatz iiber Salodurum schliesst er sich
deshalb dem Urteil von Jakob Amiet an, die Stadt sei bereits in keltischer
Zeit gegriindet worden. Ebenfalls als glaubwiirdig erachtet er die Legende
von St. Urs und Viktor, obwohl er die Erzdhlung nicht mehr in einen
christlichen Kontext stellt, sondern sie als authentischen schriftlichen
Beleg fiir die Existenz der von ihm vermuteten Romerbriicke betrachtet,
auf der die Martyrer angeblich hingerichtet worden waren.

In einigem zeitlichen Abstand verfasste schliesslich Eugen Tatarinoff
eine umfangreichere Darstellung der romischen Epoche Solothurns und
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zwar fiir das Historisch-Biographische Lexikon der Schweiz von 1931. Tata-
rinoff, der auf dem Gebiet der urgeschichtlichen Forschung sehr engagiert
war, distanziert sich dabei von der ilteren Vermutung, Solothurn sei
bereits in keltischer Zeit gegriindet worden, obwohl auch er sie nicht
ganzlich bezweifelt. Die Erzahlung von St. Urs und Viktor bezeichnet er
aber klar als Legende, womit er zu erkennen gibt, dass er dieser keinerlei
Glaubwiirdigkeit mehr schenkte.

Im Anschluss an die Beschreibung der Arbeiten iiber das romische
Salodurum ist untersucht worden, wie die darin erzielten Forschungser-
gebnisse von Staehelin und von Drack und Fellmann in ihre Monografien
iibernommen worden sind.

Staehelin teilt darin offenbar die Meinung der solothurnischen
Lokalforschung, dass in Solothurn ein vorrémisches beziehungsweise
helvetisches oppidum bestanden habe. Als glaubwiirdig erachtet er auch
die Vermutung, dass die von Ptoleméus erwihnte Stadt Ganodunum
mit Salodurum identisch sei. Die von ihm beziiglich Salodurum zitierte
Literatur stammt daher ausschliesslich aus dem Umfeld des Historischen
Vereins.

Etliche Jahre verstrichen, bis Drack 1988 in dem von ihm verfassten
Fundregister seinerseits das romische Salodurum beschrieb. Von einem
vorromischen, d. h. helvetischen, Ursprung der Stadt Solothurn spricht er
dabei nicht mehr und auch die Erzédhlung von St. Urs und Viktor verweist
er klar ins Reich der Legenden. Allerdings enthilt auch sein Literaturver-
zeichnis noch immer die Beitrdge von Meisterhans und Tatarinoff, obwohl
er vermehrt auch jiingere Grabungsberichte des kantonsarchéologischen
Dienstes von Solothurn zitiert.

Ich habe also zeigen konnen, dass die romische Epoche Solothurns
von den Mitgliedern des Historischen Vereins umfassend in die Kantons-
geschichte integriert wurde. Dabei versuchten vor allem Jakob Amiet,
Joseph Ignaz Amiet und Konrad Meisterhans die Bedeutung des antiken
Salodurum grosser darzustellen, als sie tatsdchlich gewesen war. Ihre
Behauptungen vom helvetischen Ursprung der Stadt sowie die von ihnen
als glaubwiirdig eingestufte Erzahlung von St. Urs und Viktor konnten
dabei erst durch die jiingere Forschung gédnzlich widerlegt werden.
Dennoch haben viele ihrer Ergebnisse wie beispielsweise die Untersu-
chungen von Meisterhans zum Verlauf der Castrumsmauer Eingang in
die Monografien von Staehelin und von Drack und Fellmann gefunden.

Abschliessend ist nach der Bedeutung gefragt worden, welche dem
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Historischen Verein bei der Institutionalisierung der romischen Alter-
tumskunde in Solothurn zukommt. Dabei ist die Erkenntnis gewonnen
worden, dass die radikal-liberale Kantonsregierung dem Verein bereits
im Jahr 1862 einen alljahrlichen Kredit von 200 Franken zur Verfiigung
stellte. Der Kredit war allerdings an die Bedingung gekniipft, dass der
Historische Verein gemeinsam mit dem Kunstverein eine von der beste-
henden Altertiimersammlung der Stadtbibliothek - die der konservativ
regierten Stadtgemeinde unterstellt war - unabhédngige kantonale
Sammlung anlegen sollte. Diesem Wunsch kam der Historische Verein
denn auch bereitwillig nach. Darin sehe ich die Thesen bestétigt, dass
die Vereinsmitglieder mehrheitlich liberal gesinnt waren und dass sie
massgeblich zur Konstruktion einer kantonalen Geschichte im Sinne
Hobsbawms beitrugen. Die radikal-liberale Kantonsregierung hatte den
Kredit ndmlich offensichtlich nur deshalb gewihrt, weil sie wusste, dass
die Mitglieder des Historischen Vereins ihre liberalen Grundsétze teilten.
Dass einzelne Vereinsmitglieder den radikal-liberalen Landammann
Wilhelm Vigier nicht nur aus dem Historischen Verein, sondern auch aus
dem Kunstverein kannten, ist hierzu nur ein Indiz unter vielen. |

Eigentliche Grabungsprojekte wurden trotz entsprechenden Antragen
von Franz Josef Schild bis in die 1880er-Jahre hinein nicht unternommen.
Schild hatte aber offensichtlich so lange auf die romischen Ruinen in der
Chutzkammer bei Bellach aufmerksam gemacht, dass ihm der Verein
im Jahr 1881 schliesslich seine finanzielle Unterstiitzung zusicherte.
Uberraschenderweise gewihrte auch die Kantonsregierung dafiir einen
zusitzlichen Kredit von 100 Franken, obwohl sie just in dieser Zeit mit der
heftigen Wirtschaftskrise zu kimpfen hatte. Die Funde scheinen Schild
Recht gegeben zu haben und in der Folgezeit stieg, wie mehrfach gezeigt
worden ist, das Interesse an den vor- und frithgeschichtlichen Epochen
innerhalb des Historischen Vereins sprunghaft an.

In diese Zeit (1882) fiel auch der Entschluss der Regierung, dem Histo-
rischen Verein seinen ldngst gedusserten Wunsch nach einer geeigneten
Lokalitét fiir seine antiquarische Sammlung zu erfiillen, so dass in der
damals im alten Ambassadorenhof neu eingerichteten Kantonsschule
ein historisch-archdologischer Saal eingerichtet wurde. Der Historische
Verein hatte von nun an die mit der Stadtbibliothek vereinigte Sammlung
zu betreuen, weshalb man als Kustos den sachkundigen Meisterhans
bestimmte. Nach seinem plétzlichen Tod iibernahm Tatarinoff dieses
Amt.
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Nicht lange dauerte es, bis man 1902 das Museum der Stadt Solothurn
eroffnen konnte, worin auch eine historisch-antiquarische Abteilung
vorgesehen war. Die Betreuung dieser Abteilung wurde wiederum dem
Historischen Verein beziehungsweise seinem Vertreter Eugen Tatarinoff
iibertragen. In dieser Funktion verblieb er bis zu seinem Tod im Jahr 1938.

Als Prasident des Historischen Vereins bemiihte sich Tatarinoff in
den 1920er-Jahren ausserdem um den Erwerb und die Restauration der
mittelalterlichen Burgen auf dem Kantonsgebiet; deswegen entwickelte
sich ein Streit mit dem Prasidenten des Schweizerischen Burgenvereins.
Deshalb stellte der Historische Verein das Gesuch an die Kantonsregie-
rung, sie solle dem juristischen Streit durch eine entsprechende gesetz-
liche Bestimmung ein Ende setzen. Die sogenannte Altertiimerverordnung
trat dann auch tatsachlich am 1. August 1931 in Kraft und man betraute
die Altertiimerkommission zu deren Aufsichtsorgan. Der sechskopfigen
Kommission gehorten immerhin zwei Mitglieder des Historischen
Vereins sowie Tatarinoff selbst als Vertreter der stadtischen Museums-
kommission an.

Der Historische Verein stand folglich seit seiner Griindung in engem
Kontakt zur Kantonsregierung, die ihm immer wieder bedeutende Mittel
zukommen liess. Allerdings war schon die Gewahrung des alljahrlichen
Kredites im Jahr 1862 an Bedingungen gekniipft. Der Verein kam den
Forderungen der Regierung bereitwillig nach, so dass sich ein sehr
gutes Verhiltnis zu ihr entwickelte. Es ist dabei hervorzuheben, dass
sich die radikal-liberale Kantonsregierung vom Historischen Verein
offenbar versprach, dieser werde auch die liberalen Grundsétze durch die
Forderung eines kantonalen Geschichtsbewusstseins verbreiten.

Meine knappen Ausfithrungen zum stddtischen Museum und zur
kantonalen Altertiimerverordnung sollten ausserdem gezeigt haben, dass
die Beteiligung des Historischen Vereins an der Institutionalisierung der
romischen Altertumskunde in Solothurn bis ins 20. Jahrhundert hinein
andauerte. Seine Aufgaben bestanden darin, den zustdndigen Behdrden
beratend zur Hand zu gehen und ehrenamtliche Aufsichtsfunktionen zu
tibernehmen.

Abschliessend ldsst sich festhalten, dass sich der Historische Verein
des Kantons Solothurn seit seiner Griindung immer als kantonaler Verein
verstand. Es ist nachgewiesen worden, dass die Griitndungsmitglieder in
einer aufgekldrt-liberalen Tradition standen und sowohl das kantonale
als auch das nationale Geschichtsbewusstsein forderten. Zur Griindung
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eines stiadtischen historischen Vereins, der als konservative Konkurrenz-
gesellschaft hatte auftreten konnen, kam es nicht. Der Historische Verein
war somit keineswegs eine Vereinigung von Konservativen, sondern muss
zu den anderen biirgerlich-liberalen Gesellschaften Solothurns wie der
Naturforschenden Gesellschaft, der Topfergesellschaft und dem Kunst-
verein gezdhlt werden.

Die Erforschung der réomischen Epoche scheint dabei nie einen
breiteren Mitgliederkreis angesprochen zu haben. Sie blieb ein Beta-
tigungsfeld Weniger, die sich allerdings umso intensiver und fast
ausschliesslich nur der Erforschung dieser Epoche widmeten. Im zweiten
Teil meiner Arbeit konnte gezeigt werden, dass ihre Nachforschungen zur
romischen Epoche lange Zeit unangefochten bestehen blieben, weil sich
ausser ihnen niemand mit der romischen Altertumskunde beschaftigte.
Auf ihre Ergebnisse konnten selbst spitere Historiker und Archédologen
aufbauen, obwohl dabei auch manches, wie es Spycher ausdriickt, in die

328

«Rumpelkammer der solothurnischen Stadtgeschichte» gehort.

328 Vgl. Spycher, Solothurn, S. 27.



5. QUELLEN- UND

123

LITERATURVERZEICHNIS

51 QUELLEN

Amiet, Jakob: Die romische Grabstatte
zu Grenchen, in: Allgemeine Geschicht-
forschende Gesellschaft der Schweiz
(Hg.). Anzeiger f(r schweizerische
Geschichte und Alterthumskunde Bd. 2
(1861-1866), Nr. 8 (1862), Zurich 1866,
S. 47-50.

Amiet, Jakob: Die Grindungssage der
Schwesterstadte Solothurn, Ziarich und
Trier. Historischer Verein des Kantons
Solothurn (Hg.). Solothurn 1890.

Amiet, Jakob: Freundschaftiiche &
wissenschaftliche Correspondenzen
[Kopienbuch Bd. 1]. Brief vom

10. Marz 1862, in: Zentralbibliothek
Solothurn, Nachlass Eugen Tatarinoff.
Signatur: NL TAT_E 3.4.2.

Amiet, Joseph Ignaz: Persodnliches
Notizblatt, in: Staatsarchiv Solothurn.
Karton ohne Signatur: Historischer
Verein. Geschichtsforschung bei

J. 1. Amiet.

Amiet, Joseph Ignaz: Sammlungen zur
Geschichte des Kantons Solothurn und
der Umgegend, in: Staatsarchiv
Solothurn. Karton ohne Signatur:
Historischer Verein. Geschichtsfor-
schung bei J. |. Amiet.

Amiet, Joseph Ignaz: Verzeichnis der
Mitglieder des Solothurnischen
historischen Vereins, in: Staatsarchiv
Solothurn. Karton ohne Signatur:
Historischer Verein. Geschichts-
forschung bei J. |. Amiet.

Antiquarische Korrespondenz von 1863.
Anfragen Uber kantonale Geschichte und
Alterthimer, in: Staatsarchiv Solothurn.
Karton ohne Signatur: Historischer
Verein. Geschichtsforschung bei

J. I Amiet.

10.

11.

12.

13.

Appenzeller, Gotthold: Hundert Jahre
Historischer Verein des Kantons
Solothurn 1853-1953, in: JbSolG 26
(1953), S. 19-176.

Auszug aus dem Protokoll des Regie-
rungsrates vom 2. April 1862, Nr. 859,
in: Staatsarchiv Solothurn. Karton ohne
Signatur: Geschichtsforschung bei

J. I Amiet.

Einsatzplane wahrend der schweizeri-
schen Kunstausstellungen von 1859 und
1864 in Solothurn, in: Staatsarchiv
Solothurn. Karton ohne Signatur:
Historischer Verein. Geschichtsfor-
schung bei J. |. Amiet.

Fiala, Friedrich: XIll. Schlusswort, in:
Geschichtforschender Verein des
Kantons Solothurn (Hg.). Urkundio.
Beitrage zur vaterlandischen Geschicht-
forschung, vorndmlich aus der nordwest-
lichen Schweiz Bd. 1. Solothurn 1857.

8. 761-765.

Geschichtforschender Verein des
Kantons Solothurn (Hg.). «Urkundio».
Beitrage zur vaterlandischen Geschicht-
forschung, vorndmlich aus der nordwest-
lichen Schweiz Bd. 1. Solothurn 1857.

Haffner, Anton: Chronica, oder Ursprung
und Herkommen der Lobl. alten
weitberihmten Stadt Solothurn, von
Ihren Mannlichen und Ritterlichen
Thaten, ward vollendet den 20. Mayen
1577. Gedruckt bei Franz Xaver Zepfel,
Solothurn 1849.



124

14,

15.

16.

18.

19.

20.

Haffner, Franz: «Der kiein Solothurner 21.

Allgemeine Schawplatz historischer
Geist- auch weltlicher vornembsten
Geschichten und Heendeln welche sich

von Anfang der Welt biss auff gegenwaer- 22.

tige Zeit in Helvetien, Teutschland,
Franckreich, Italien, Spanien, Engelland,
auch andern Orthen zugetragen in

scheener Chronologischer Ordnung mit 23.

beygefuegten Notis und nutziichen
Erinnerungen zum Verstand der
Historyen sehr dienstlich: Verfasst und

auss vilen bewerten so wol Teutschen, 24,

als Latein- auch Franzcesischen
Authoribus mit sonderem Fleiss zusamen
getragen.» 2 Bde. Solothurn, 1666.

25.

Heierli, Jakob: Die archaclogische Karte
des Kantons Solothurn.

Nebst Erlauterungen und Fundregister. 26.

Solothurn 1905.

Historischer Verein des Kantons
Solothurn (Hg.). «Urkundio». Beitrage zur
vaterl&ndischen Geschichtforschung,
vornehmlich aus der nordwestlichen

Schweiz Bd. 2. Solothurn 1895. 27.

Meisterhans, Konrad: Alteste Geschichte
des Kantons Solothurn bis zum Jahre
687. Festschrift des solothurnischen
historischen Vereines bei Anlass der
Versammiung der schweizerischen
geschichtforschenden Gesellschaft in
Solothurn. Solothurn 1890.

Meisterhans, Konrad: Das romische
Solothurn, in: J. R. Rahn, R. Durrer,

K. Meisterhans, J. Zemp (Hgg.).

Die Mittelalterlichen Kunstdenkmaler des
Cantons Solothurn. Beilage zum
Anzeiger flr schweizerische Alterthums-
kunde 1893, Nr. 2 u. ff. Zirich 1893,

S. 141-147.

Mommsen, Theodor: «Inscriptiones
confoederationis Helveticae Latinae», in:
Mitteilungen der antiquarischen
Gesellschaft in Zirich Bd. 10. Zirich
1854.

Orelli, Johann Caspar von: «Inscriptiones
in Helvetia». Zirich 1826.

28.

29.

30.

Protokolle des Historischen Vereins des
Kantons Solothurn Bd. 1, in: Zentral-
bibliothek Solothurn, Signatur: 81 268/1.

Protokolle des Historischen Vereins des
Kantons Solothurn Bd. 2, in: Zentral-
bibliothek Solothurn, Signatur: S | 268/2.

Protokolle des Historischen Vereins des
Kantons Solothurn Bd. 3, in: Zentral-
bibliothek Solothurn, Signatur: S | 268/3.

Sigrist, Hans: Die Vorgeschichte und
die Gruindung des Historischen Vereins,
in: JbSolG 51 (1978), S. 7-12.

Sigrist, Hans: Solothurn 1853, in:
Jurablatter 40 (1978), S. 85-98.

«Solothurn=, in: Allgemeine Geschicht-
forschende Gesellschaft der Schweiz
(Hg.). Unter der Leitung von H. Turler,
V. Attinger u. M. Godet. Historisch-
Biographisches Lexikon der Schweiz
Bd. 6. Neuenburg 1931, S. 3899-442.

«Solothurner Landbote», Nr. 7, 14.1.1865,
S. 4, in: Staatsarchiv Solothurn. Karton
ohne Signatur: Historischer Verein.
Geschichtsforschung bei J. |. Amiet.

«Verordnung betreffend Schutz und
Erhaltung von Altertimern und
historischen Kunstdenkmalern im Kanton
Solothurn» vom 10. Juli 1931,

in: Zentralbibliothek Solothurn,

Nachlass Eugen Tatarinoff,

Signatur: NL TAT_E 3.6.5.

«Verordnuna betreffend den Schutz

und die Erhaltung von Naturkdrpern und
Altertimern im Kanton Bern»

vom 20. Dez. 1929.

Signatur: NL TAT_E 3.6.5.

Verzeichnis der Mitglieder der schweize-
rischen geschichtforschenden
Gesellschaft, welche an der XVI. Ver-
sammliung, 20. und 21. August 1860 in
Solothurn anwesend waren, in:
Staatsarchiv Solothurn. Karton ohne
Signatur: Historischer Verein.
Geschichtsforschung bei J. |. Amiet.



31.

32.

Arx, Ferdinand von u. Tatarinoff, Eugen:
Der historische Verein des Kantons
Solothurn. Festschrift zur Erinnerung an
sein 50-jahriges Jubilaum 1853-1903.

I. Grindung und geschichtliche
Entwicklung.

Il. Wissenschaftliche Tatigkeit von
1888-1902. Solothurn 1903.

Wyss, Bernhard: Bericht uber die
Thatigkeit des Historischen Vereins des

5.2 LITERATUR

Altorfer, Kurt: s. v. Ferdinand Keller, in:
Historisches Lexikon der Schweiz (HLS),
Version vom 19.5.06, URL: http://www.
his-dhs-dss.ch/textes/d/D9586.php.

Amiet, Jakob: Das St. Ursus-Pfarrstift
der Stadt Solothurn seit seiner Griindung
bis zur staatlichen Aufhebung im Jahre
1874. Nach den urkundlichen Quellen.

4 Teile in 2 Banden. Solothurn 1874.

Anderson, Benedict: Die Erfindung der
Nation. Zur Karriere eines folgenreichen
Konzepts. Ubers. v. Benedikt Burkard

u. Christoph Munz. Frankfurt a. M. /
New York 22005.

Burgdorf, Wolfgang: Ein Weltbild verliert
seine Welt. Der Untergang des Alten
Reiches und die Generation 1806.
(Bibliothek Altes Reich 2). Mlinchen
20086.

Clemens, Gabriele: «Sanctus amor
patriae». Eine vergleichende Studie zu
deutschen und italienischen Geschichts-
vereinen im 19. Jahrhundert.

(Bibliothek des Deutschen Historischen
Instituts in Rom 106). Tubingen 2004.

Drack, Walter u. Fellmann, Rudolf: Die
Roémer in der Schweiz. Stuttgart 1988.

Dubler, Anne-Marie: s. v. Historische
Vereine, in: Historisches Lexikon der
Schweiz (HLS), Version 9.2.09,

URL: http://www.hls-dhs-dss.ch/
textes/d/D16427.php.

33.

Kantons Solothurn in den Jahren
1882-1887. Solothurn 1888.

Wyss, Georg u. Keller, Ferdinand:
Programm des Anzeigers flir schweizeri-
sche Geschichte und Alterthumskunde
(Entwurf), in: Staatsarchiv Solothurn.
Karton ohne Signatur: Historischer
Verein. Geschichtsforschung bei

J. I. Amiet.

Esch, Arnold: Limesforschung und
Geschichtsvereine. Romanismus und
Germanismus, Dilettantismus und
Facharchaologie in der Bodenforschung
des 19. Jahrhunderts, in: Hartmut Book-
mann, Arnold Esch, Hermann Heimpel,
Thomas Nipperdey u. Heinrich Schmidt
(Hgg.). Geschichtswissenschaft und
Vereinswesen im 19. Jahrhundert.
Beitrédge zur Geschichte historischer
Forschung in Deutschland. (Veroffentli-
chungen des Max-Planck-Instituts fur
Geschichte 1). Gottingen 1972,

S. 163-191.

Fiala, Friedrich: Todtenschau schweizer
Historiker. Jakob Amiet, in: Allgemeine
Geschichtforschende Gesellschaft der
Schweiz (Hg.). Anzeiger fur Schweizeri-
sche Geschichte Bd. 4 (1882-1885),
Nr. 14 (1883). Solothurn 1885, S. 214f.

Grunder, Hans-Ulrich: s. v. Philipp
Emanuel von Fellenberg, in: Historisches
Lexikon der Schweiz (HLS),

Version vom 11.2.05, URL: http://www.
hls-dhs-dss.ch/textes/d/D9019.php.

Gyr, Ueli: s. v. Volkskunde, in: Histori-
sches Lexikon der Schweiz (HLS),
Version vom 29.8.05, URL: http://www.
hls-dhs-dss.ch/textes/d/D24477.php.



126

12.

13.

14,

15.

186.

1

18.

19.

20.

Heimpel, Hermann: Geschichtsvereine 21.

einst und jetzt, in: Hartmut Bookmann,
Arnold Esch, Hermann Heimpel, Thomas
Nipperdey u. Heinrich Schmidt (Hgg.).
Geschichtswissenschaft und Vereins-
wesen im 19. Jahrhundert. Beitrdge zur
Geschichte historischer Forschung in
Deutschland. (Verdffentlichungen des
Max-Planck-Instituts fir Geschichte 1).
Gottingen 1972, S. 45-73.

Heimpel, Hermann: Vorwort, in: Hartmut

Bookmann, Arnold Esch, Hermann 22.

Heimpel, Thomas Nipperdey u. Heinrich
Schmidt (Hgg.). Geschichtswissenschaft
und Vereinswesen im 19. Jahrhundert.
Beitrage zur Geschichte historischer

Forschung in Deutschland. (Veréffentli- 23.

chungen des Max-Planck-Instituts fur
Geschichte 1). Géttingen 1972, S. V-VII.

Hobsbawm, Eric: Inventing traditions,
in: Ders. u. Terence Ranger (Hgg.). The
invention of tradition. Cambridge 2003.

24.

Hobsbawm, Eric: Nations and
nationalism since 1780. Programme,
myth, reality. Cambridge u.a. 1990.

Momigliano, Arnaldo: Alte Geschichte
und antiquarische Forschung, in: Ders.

(Hg.). Wege in die Alte Welt. Ubers. v. 25.

Horst Gunther. Berlin 1991, S. 79-107.

Mommsen, Theodor: Die Schweiz in
rémischer Zeit (1854). Gerold Walser

(Hg.). (Lebendige Antike). Ziirich 1966. 26.

Monseigneur De Schmid, Seigneur de
Rossan: Recueil d’antiaquités de la
Suisse. Tome premier contenant celles
d’Avenches et de Cuim.

Frankfurta. M. 1771.

Nagel, Anne: s. v. Aubert Joseph Parent, 27

in: Historisches Lexikon der Schweiz
(HLS), Version vom 17.6.09,

URL: http://www.hls-dhs-dss.ch/
textes/d/D46702.php.

Nef, Andreas: Ein ganz merkwdrdiger
Verein. 150 Jahre Tépfergesellschaft
Solothurn. (Mitteilungen der Topfer-
gesellschaft Solothurn, NF 8).
Solothurn 2007.

Nipperdey, Thomas: Verein als soziale
Struktur im spaten 18. und frihen

19. Jahrhundert, in: Hartmut Bookmann,
Arnold Esch, Hermann Heimpel, Thomas
Nipperdey u. Heinrich Schmidt (Hgg.).
Geschichtswissenschaft und Vereins-
wesen im 19. Jahrhundert. Beitrage zur
Geschichte historischer Forschung in
Deutschland. (Veroffentlichungen des
Max-Planck-Instituts fir Geschichte 1).
Gottingen 1972, S. 1-44.

Parent, Aubert: Mémoire sur les
recherches des antiquités de I'Helvétie
1800 a 1810, in: Zentralbibliothek
Solothurn. Signatur: S 11 42.

Poisson, Guillaume: Mémoire archéolo-
gique du secrétaire d'ambassade
Antoine Barthés de Marmoriére sur les
inscriptions retrouvées a la collégiale de
Soleure (1763), in: JbSolG 81 (2008),

S. 131-147.

Reichen, Quirinus: s. v. Allgemeine
Geschichtforschende Gesellschaft der
Schweiz (AGGS), in: Historisches
Lexikon der Schweiz (HLS),

Version vom 11.2.05, URL: http://www.
his-dhs-dss.ch/textes/d/D38329.php.

Sigrist, Hans: Solothurnische Geschichte
Bd. 3. Die Spatzeit und das Ende des

patrizischen Regimes. Regierungsrat des
Kantons Solothurn (Hg.). Solothurn 1981.

Spycher, Hanspeter: Forschungsge-
schichte. 500 Jahre Archaologie in
Solothurn, in: Paul Gutzwiller u. Hans-
peter Spvcher (Hga.). Héhle/Castrum/
Grottenburg. Archdologische Streifzige
in Solothurn. (Museo 18/2001).
Heilbronn 2001, S. 6-11.

Spycher, Hanspeter: Solothurn in
rémischer Zeit. Ein Bericht zum
Forschungsstand, in: Solothurn. Beitrage
zur Entwicklung der Stadt im Mittelalter.
Kolloquium vom 13./14. November 1987.
Benno Schubiger (Hg.). Zirich 21991,

S. 11-32.



28.

29.

30.

31.

32.

33.

Staehelin, Felix: Die Schweiz in
rémischer Zeit. Stiftung von Schnyder
v. Wartensee (Hg.). Basel *1948.

Wallier von Wendelsdorf, Franz Karl
Bernhard: Solothurn, St.-Ursen-Kirche.
Baugeschichtliche Notizen und
Beobachtungen 1761-1768. Sprachlich
modernisierte Umschrift des Manuskripts
von Markus Hochstrasser. Kantonale
Denkmalpflege Solothurn (Hg.).
Solothurn 2007.

Wallner, Thomas: Geschichte des
Kantons Solothurn 1831-1914.
Verfassung - Politik — Kirche. Bd. 4,

Teil 1 der «Solothurnischen Geschichte».
Regierungsrat des Kantons Solothurn
(Hg.). Solothurn 1992,

Weidmann, Marc: s. v. Robert Cartier,
in: Historisches Lexikon der Schweiz
(HLS), Version vom 15.2.05,

URL: http://www.hls-dhs-dss.ch/
textes/d/D31964.php.

Widmer, Berthe: Der Ursus-und
Victorkult in Solothurn, in: Benno
Schubiger (Hg.). Solothurn. Beitrdge zur
Entwicklung der Stadt im Mittelalter.
Kolloquium vom 13./14. November 1987.
Zurich 21991, S, 33-82.

Zimmermann, Karl: s. v. Edmund von
Fellenberg, in: Historisches Lexikon der
Schweiz (HLS), Version vom 28.11.05,
URL: http://www.hls-dhs-dss.ch/
textes/d/D31446.php.

~



128



	Die Entdeckung der römischen Epoche im Kanton Solothurn

